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Konsumgutscheine, Steuer- und Zinssenkungen, Hilfspaket für die 
Automobilbranche: Sind das geeignete Mittel gegen die Rezession?

Mit der Entscheidung für ein Konjunkturprogramm möchte die Bundesregierung die
gegenwärtige Rezession bekämpfen. Georg Fahrenschon, Bayerischer Staatsmi-
nister der Finanzen, hält weitere Schritte zur Stabilisierung der Wirtschaft und zur Be-
schäftigungssicherung für dringend erforderlich, Einmalgeschenke wie Konsumgut-
scheine oder Steuerschecks aber für wenig sinnvoll. Auch eine Erhöhung des Spit-
zensteuersatzes lehnt er ab, präferiert dagegen Steuersenkungen und verstärkte In-
vestitionen der öffentlichen Hand. Die erste wesentliche Voraussetzung für eine Kon-
junkturerholung ist für Clemens Fuest, Oxford University, das Funktionieren des Ban-
kensystems und die hinreichende Versorgung der Wirtschaft mit Kredit. Ein Kon-
junkturprogramm zur Stimulierung der Nachfrage könnte ansonsten ins Leere lau-
fen. Fuest plädiert dafür, den Schwerpunkt des Programms auf die öffentlichen In-
vestitionen zu legen. Dies müsse nicht auf den Bau von Straßen und das Sanieren
öffentlicher Gebäude beschränkt sein. Investitionen in Bildung und Forschung, Um-
weltschutz und Gesundheit gehörten ebenfalls dazu. Besonders problematisch
schätzt Fuest die Idee ein, Unternehmen finanziell zu unterstützen, wenn sie durch
die aktuelle Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Es bestehe die Gefahr eines
Dammbruchs, in dem es zu massenhaften Hilfsforderungen von Unternehmen zu
Lasten des Steuerzahlers komme. Auch Ralph Brügelmann, Institut der deutschen
Wirtschaft Köln, Hauptstadtbüro Berlin, spricht sich gegen Steuerschecks und Kon-
sumgutschein aus. Generell müsse man gegenüber den jetzt geplanten massiven fi-
nanzpolitischen Eingriffen in die Konjunktur skeptisch sein. Denn empirische Unter-
suchungen deuten darauf hin, dass staatliche Eingriffe dem langfristigen Wachstum
mehr schaden als nutzen. Willi Diez, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Nürtin-
gen-Geislingen, lehnt direkte staatliche Hilfen für die Automobilindustrie ab. Auch
Programme, die auf eine Stimulierung der Binnennachfrage ausgerichtet sind, be-
treffen aufgrund der hohen Exportquote der deutschen Automobilhersteller nur ei-
nen vergleichsweise kleinen Teil des Gesamtabsatzes. Für Diez ergibt sich für eine
staatliche Verschrottungsprämie allerdings eine sowohl unter fiskal- wie auch be-
schäftigungspolitischen Gesichtspunkte positive Gesamtbilanz.

Zur empirischen Analyse des Ölpreises – 
ein Überblick über aktuelle Forschungsergebnisse
Marc Gronwald

Dieser Artikel gibt einen Überblick über die neuen Forschungsergebnisse auf den
Gebieten der empirischen Analyse der makroökonomischen Konsequenzen von
Ölpreisschocks, der Untersuchung des Wandels des Zusammenhangs zwischen
dem Ölpreis und der Ökonomie sowie der Untersuchung der strukturellen Ursa-
chen der Ölpreisveränderungen. 

Konzept und Ziel der »Experimentierklausel« 
nach § 6c SGB II im System der Grundsicherung

Zum 1. Januar 2005 wurden die beiden Sicherungssysteme der Arbeitslosenhilfe und
Sozialhilfe für erwerbsfähige Hilfebedürftige zusammengeführt. Sowohl die Bundes-
agentur für Arbeit als auch die kreisfreien Städte und Kreise sind Träger der Leistungen.
In der Regel finden sich beide Träger in »Arbeitsgemeinschaften« (ARGEn) zusammen,
um sämtliche Leistungen aus einer Hand zu erbringen. Die Experimentierklausel (§ 6a
SGB II) zur Weiterentwicklung der Grundsicherung erlaubt aber auch, dass an Stelle
der ARGEn als Träger der Leistung im Wege der Erprobung auch kommunale Träger
zugelassen werden können. Durch eine Evaluierung, die im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales erfolgte, sollte herausgearbeitet werden, wo die Stär-
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ken und die Schwächen des jeweiligen Modells liegen. Im Zentrum des Interesses
stand dabei insbesondere die Frage, welchem Träger die (Re-)Integration in den Ar-
beitsmarkt, die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und die soziale Stabilisie-
rung der Hilfebedürftigen besser gelingt. Zur Bearbeitung dieses Forschungsauftrages
wurden insgesamt vier Evaluationsaufträge vergeben. Im Folgenden wird von allen vier
Untersuchungsaufträgen eine Kurzfassung der erzielten Ergebnisse vorgestellt.

Organisatorische Umsetzung des SGB II vor Ort – Ausgewählte 
Ergebnisse aus Untersuchungsfeld 1 der §-6c-SGB-II-Evaluation
Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW)

Im Untersuchungsfeld 1 stand die Frage im Vordergrund, ob und in welchem Maße
sich bei der Umsetzung des SGB II in den Grundsicherungsstellen systematische Un-
terschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen ARGEn und zkT beobachten lassen. 

Implementations- und Governanceanalyse (Untersuchungsfeld 2)
Fachhochschule Frankfurt am Main, infas-Institut für angewandte 
Sozialwissenschaft GmbH und Wissenschaftszentrum Berlin (WZB)

Für das Untersuchungsfeld 2 stellte sich die Aufgabe, die Umsetzung des gesetz-
lichen Auftrags bei den kommunalen Trägern und bei den ARGEn zu untersuchen. 

Mikroökonomische Wirkungs- und Effizienzanalyse: 
Ergebnisse aus dem Untersuchungsfeld 3
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Institut Arbeit und 
Qualifikation (IAQ) und TNS Emnid Medien- und Sozialforschung

Im Untersuchungsfeld 3 wurden unterschiedliche Ansätze zur Eingliederung im
Hinblick auf ihre Wirksamkeit verglichen.

Makroanalyse und regionale Vergleiche (Untersuchungsfeld 4) im 
Rahmen der Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II
ifo Institut für Wirtschaftsforschung und Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung

Untersuchungsfeld 4 beschäftigte sich mit den Wirkungen unterschiedlicher For-
men der Aufgabenwahrnehmung im SGB II auf regionaler Ebene. Die Ergebnisse
von Schätzungen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, den Leistungsbezug zu
verlassen, für die von ARGEn betreuten Hilfebedürftigen höher ist. 

Niederlande: Ein neuer Weg zu mehr Flexicurity
Wolfgang Ochel

Nach dem Flexicurity-Ansatz soll eine mit einer Erhöhung der externen Flexibilität
einhergehende Reduzierung der Arbeitsplatzsicherheit durch eine ausreichende
soziale Absicherung im Fall von Arbeitslosigkeit kompensiert werden. In diesem
Beitrag wird der niederländische Weg zu mehr Flexicurity vorgestellt.

ifo Konjunkturtest Dezember 2008 in Kürze
Klaus Abberger

Der ifo Geschäftsklimaindikator für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands ist im
Dezember deutlich gesunken. Er setzt somit seine Abwärtsbewegung fort, die seit
über einem Jahr anhält. Dabei dominiert dieses Mal die Verschlechterung der Ge-
schäftslage. Hinsichtlich der Geschäftsentwicklung im kommenden halben Jahr
sind sie nahezu unverändert skeptisch.
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Nur mit gezielten Steuer-
entlastungen werden wir
die Krise meistern

Weltrezession stellt Politik vor
große Herausforderung

Die konjunkturellen Aussichten für die
deutsche Wirtschaft haben sich in den
vergangenen Monaten markant ver-
schlechtert. Während es im Oktober noch
so aussah, als ob die Konjunktur mit ei-
nem Blechschaden davon kommen könn-
te, prophezeien uns jetzt die Auguren 
einen konjunkturellen Motorschaden. 
Die von der Finanzkrise ausgehenden
Schockwellen haben die deutsche Wirt-
schaft voll erfasst. In allen Wirtschaftsräu-
men der Welt ist ein Abwärtssog festzu-
stellen. Die drastische internationale Kon-
junkturabschwächung trifft den Export-
weltmeister Deutschland und seine inter-
national stark verflochtenen Unternehmen
in besonderem Maße. Zwar streiten die
Experten darüber, wie tief das Tal ist, das
die deutsche Wirtschaft durchschreiten
muss, aber jedenfalls rechnen fast alle
Konjunkturforscher in ihren aktuellen
Prognosen für Deutschland in diesem
Jahr mit dem stärksten Rückgang der
wirtschaftlichen Leistung in der Nach-
kriegszeit. 

In der derzeitigen Krise – auch darin ist
sich die ganz überwiegende Mehrheit der
Ökonomen einig – werden die automati-
schen Stabilisatoren und die Geldpolitik
nicht ausreichen, um die realwirtschaftli-
chen Folgen der Finanzmarktkrise abzu-
federn. Die Politik ist deshalb mehr denn
je gefordert, die Rahmenbedingungen 
für Wachstum und Beschäftigung zu ver-
bessern. Vor allem muss durch gezielte
Wachstumsimpulse das Vertrauen der
Unternehmer sowie der Bürger gestärkt
werden.

Ein erster Schritt: Maßnahmenpa-
ket der Bundesregierung vom 
November 2008

Das Maßnahmenpaket der Bundesregie-
rung »Beschäftigungssicherung durch
Wachstumsstärkung«, das seit Jahresbe-
ginn wirksam ist, geht insgesamt in die
richtige Richtung. Dazu gehört beispiels-
weise die bessere steuerliche Absetzbar-
keit von Handwerkerrechnungen, die ich
ausdrücklich begrüße. Wir dürfen jedoch
nicht auf halbem Weg stehen bleiben. Viel-
mehr sind jetzt, da sich die konjunkturel-
len Aussichten verdüstert haben, weitere
Schritte zur Stabilisierung der Wirtschaft
und zur Beschäftigungssicherung drin-
gend erforderlich. Das zweite Konjunktur-
paket muss aus Maßnahmen bestehen,
die nachhaltig sind, aber auch kurzfristig
realisierbar sein müssen und möglichst
bereits im laufenden Jahr ihre Wirkung
entfalten.

Irrwege

Mittlerweile haben wir es mit einem
Bauchladen an Vorschlägen zu tun, von
denen jedoch viele ungeeignet sind. Das
gilt z.B. für Einmalgeschenke wie Kon-
sumgutscheine oder Steuerschecks. Sie
würden den Staat nur viel Geld für ein
Strohfeuer kosten. Der Nachfrageimpuls
wäre schon nach wenigen Monaten ver-
pufft. Eine dauerhafte Stärkung des Ver-
trauens der Konsumenten und damit der
privaten Nachfrage könnte nicht erzielt
werden. Vor diesem Hintergrund ist auch
die einmalige Auszahlung eines Kinder-
bonus kritisch zu sehen, bei dem es sich
letztlich um einen verkappten Konsum-
gutschein handelt.

Ordnungspolitisch höchst fragwürdig ist
auch die von der SPD vorgeschlagene Er-
höhung des Spitzensteuersatzes. Diese
populistische Forderung dient eher der
Befriedigung von Neidgefühlen und jeden-
falls nicht der Ankurbelung der Wirtschaft.

gegen die Rezession?

Konsumgutscheine, Steuer- und Zinssenkungen, Hilfspaket
für die Automobilbranche: Sind das geeignete Mittel 

Mit der Entscheidung für ein Konjunkturprogramm möchte die Bundesregierung die gegenwärti-

ge Rezession bekämpfen. Dass ein solches Programm notwendig ist, wird kaum bestritten. Aber

welche Maßnahmen zur Konjunkturbelebung sind in der derzeitigen Situation erfolgreich?

Georg Fahrenschon*

* Georg Fahrenschon ist Bayerischer Staatsminister
der Finanzen.



Zur Diskussion gestellt

Gerade die Leistungsträger unserer Gesellschaft, die mit
ihren Steuern ohnehin ganz erheblich zur Finanzierung des
Staates beitragen, dürfen in der derzeitigen Wirtschaftsla-
ge nicht zusätzlich belastet werden! 

Ein effektives Konjunkturpaket muss 
Steuerentlastungen enthalten

Was zeichnet ein effektives Konjunkturpaket aus? Kernan-
liegen muss es sein, Maßnahmen, die in einer langfristi-
gen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Strategie
sinnvoll erscheinen, zeitlich so zu platzieren, dass sie in
einer Phase der Rezession einen Nachfrageimpuls oder ei-
ne Markt stabilisierende Wirkung entfalten können. Prüft
man die zur Verfügung stehenden Instrumente unter die-
sen Kriterien, wird man sehr schnell zu einer Präferenz für
Steuersenkungen kommen. Not tut also jetzt ein ganz-
heitliches und schlüssiges Konzept für ein Konjunkturpa-
ket mit einem deutlichen Schwerpunkt auf gezielten steu-
erlichen Entlastungen: 

Baustein 1: Entlastung der Bürgerinnen und Bürger durch
Steuersenkungen

Wenn der Staat dem Einzelnen mehr von seinem Einkom-
men belässt, stärkt er die Kaufkraft der Bürgerinnen und
Bürger. Entscheidend ist, dass die Steuerentlastungen dort
spürbar werden, wo sie auch tatsächlich in eine höhere Kon-
sumneigung münden, also bei den kleinen und mittleren Ein-
kommen. Unter diesem Aspekt werden auch die Steuerer-
stattungen aufgrund der rückwirkenden Gewährung der
Pendlerpauschale, die sich für die Jahre 2007 und 2008
immerhin auf 3,8 Mrd. € belaufen, einen Nachfrageimpuls
auslösen.

Steuerentlastungen im unteren Bereich der Einkommens-
skala sind aber vor allem auch notwendig zur Sicherung
der sozialen Balance in der Besteuerung. Mit Blick auf die
Entwicklung der Realeinkommen in den unteren und mitt-
leren Einkommensschichten kann doch der Handlungsbe-
darf nur schwerlich geleugnet werden. Ziel einer Einkom-
mensteuertarifsenkung muss es daher sein, den Bürgerin-
nen und Bürgern die finanziellen Spielräume zurückzuge-
ben, die in den vergangenen Jahren durch Effekte wie die
kalte Progression verloren gegangen sind. Auf kurze Sicht
mag die Entlastungswirkung dieser Maßnahme für den Ein-
zelnen gering erscheinen. Die kalte Progression ist aber ein
schleichender Prozess, der beständig an den Realeinkom-
men der Menschen gerade in den unteren und mittleren Ein-
kommensschichten nagt. Deshalb muss die Politik hier ein-
greifen.

Gegen die Aufnahme von Einkommensteuer-Tarifentlastun-
gen in das Konjunkturpaket wird häufig eingewendet, dass

Steuersenkungen nur mittel- und langfristig Wirkung zeigen.
Dieses Vorurteil trifft nicht zu: Eine Änderung des Einkom-
mensteuertarifs zum 1. Juli 2009 kann auch rückwirkend
zum 1. Januar berechnet werden und bereits Ende Juli bei
den Arbeitnehmern ankommen. Damit profitieren alle lohn-
steuerbelasteten Arbeitnehmer unmittelbar und sofort von
der Steuersenkung. 

Baustein 2: Korrektur von krisenverschärfenden 
steuerlichen Maßnahmen

Besteuerung ist auch ein entscheidender Standortfaktor. Mit
der Unternehmensteuerreform 2008 war die große Koaliti-
on insbesondere darauf bedacht, die Steuerbelastung für
Kapitalgesellschaften auf ein international wettbewerbsfähi-
ges Niveau abzusenken. Zur Gegenfinanzierung dieser Re-
form wurde ein Maßnahmenpaket beschlossen, das aller-
dings – worauf Bayern von Anfang an aufmerksam gemacht
hat – einige gravierende Schwächen aufweist. Es geht da-
bei nicht um Nachteile für Einzelne, wie sie sich aus Ge-
genfinanzierungsmaßnahmen fast zwangsläufig ergeben,
sondern um echte Beeinträchtigungen der Entwicklungs-
möglichkeiten von Unternehmen bis hin zur Gefährdung des
Unternehmenserfolgs insgesamt. Ich denke vor allem an die
steuerlichen Regelungen zur so genannten Zinsschranke
und zum Mantelkauf.

Die Zinsschranke limitiert den steuerlich berücksichtigungs-
fähigen Zinsabzug auf 30% des Gewinns vor Zinsen, Steu-
ern und Abschreibungen. In einer Rezessionsphase, in der
Gewinne zurückgehen, sinkt damit auch der steuerliche Zins-
abzug. In der Folge steigen dadurch nicht nur die Risiken
bei einer Fremdfinanzierung, im Extremfall wirkt die Zins-
schranke sogar krisenverschärfend.

Auch die neue Mantelkaufregelung, die den Verlustabzug
bei Körperschaften einschränkt, kann den Zugriff von Un-
ternehmen auf frisches Kapital erschweren. Fallen Verlust-
vorträge beim Einstieg eines Investors weg, steigt der Ka-
pitalbedarf, da Steuerzahlungen zunächst einmal aus der
Unternehmenssubstanz finanziert werden müssen. Dies ge-
fährdet nicht nur den Erfolg von Unternehmenssanierungen,
sondern bremst auch das Wachstum junger Unternehmen,
die im Regelfall Anlaufverluste aufweisen.

Das Unternehmensteuerrecht darf keine zusätzlichen un-
überwindbaren Hürden aufbauen. Wir müssen daher gera-
de jetzt die Unternehmensteuerreform nachbessern, auch
um die Chancengleichheit für alle zu erhalten. Hierzu muss
zumindest sichergestellt werden, dass die bei der Zins-
schranke vorgesehenen Escape-Mechanismen effektiv wir-
ken. Unabdingbar ist aus meiner Sicht außerdem eine Kor-
rektur der Mantelkaufregelung in der Weise, dass nicht ge-
nutzte Verluste bei schädlichen Beteiligungserwerben zu-
mindest in Höhe der im Unternehmen vorhandenen stillen
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Reserven erhalten bleiben. Es geht hier um gerade in der
Krise dringend erforderliche Kapitalzufuhr an die Wirtschaft.
Wer hier zögert, riskiert einen nachhaltigen Schaden für
den Standort Deutschland.

Nicht gerade investitionsfreundlich erscheint mir im Übri-
gen auch die Neuregelung der steuerrechtlichen Behand-
lung geringwertiger Wirtschaftsgüter. Wer umfassende In-
vestitionsanreize setzen will, sollte diesen Bereich nicht aus-
blenden. Arbeitgeber dürfen jetzt weniger denn je mit ver-
waltungsintensiven Regelungen gegängelt werden.

Mit den kurz skizzierten und von Bayern geforderten Nach-
besserungen wird die Unternehmensteuerreform, die nicht
ganz zu Unrecht als »Reform für Siegertypen« bezeichnet
worden ist, das gesamte Unternehmertum in Deutschland
auch unter den gegebenen schwierigen Rahmenbedingun-
gen stärken können.

Baustein 3: Staatliche Investitionen

Zu einem effektiven Konjunkturpaket gehören zudem ver-
stärkte Investitionen der öffentlichen Hand. Damit können
Arbeitsplätze gesichert und neu geschaffen sowie die Bin-
nennachfrage gestärkt werden. Im Vordergrund müssen da-
bei solche das Wachstum fördernde Investitionen vor allem
in die Infrastruktur stehen, die ohnehin geplant sind und zü-
gig durchgeführt werden können. 

In diesem Sinn hat die Bayerische Staatsregierung bereits
im November ein Beschleunigungsprogramm für Investitio-
nen beschlossen. Unser Ziel ist es, den Doppelhaushalt
2009/2010 des Freistaates Bayern mit einem Investitions-
volumen von rund 5 Mrd. € so schnell wie möglich zu ver-
abschieden, um eine frühe Anfinanzierung zusätzlicher In-
vestitionsprojekte zu ermöglichen. Dazu werden beispiels-
weise Investitionen aus den Bereichen Straßenbau, Woh-
nungsbau, Städtebau, aber auch Schienenprojekte und Si-
cherheitsinvestitionen vorgezogen. Zudem haben wir in dem
Beschleunigungsprogramm Maßnahmen verankert, die un-
abhängig von der Verabschiedung des Doppelhaushaltes
bereits jetzt greifen, etwa im kommunalen Hochbau. 

Baustein 4: Energetische Gebäudesanierung

Im Gebäudebereich bestehen große, wirtschaftlich nutz-
bare Energieeinsparpotentiale, die wir ausschöpfen soll-
ten. Der Klimaschutz darf angesichts der Weltwirtschafts-
krise nicht ins Hintertreffen geraten. Zu bedenken ist, dass
nur noch wenig Zeit bleibt, um den Temperaturanstieg auf
ein Maß begrenzen zu können, bei dem die Schäden für
Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft verkraftbar sind. Bay-
ern hat auf den Klimawandel bereits reagiert, indem u.a.
mit dem Klimaprogramm Bayern 2020 zusätzlich 150 Mill. €
für die energetische Sanierung staatlicher Gebäude zur

Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus wäre es sehr
wünschenswert, weitere Akzente bei der Förderung des
energiesparenden Wohnungsneubaus und der energeti-
schen Gebäudesanierung zu setzen. Dies würde im Übri-
gen auch zur Verbesserung der Auftragslage in der Bau-
wirtschaft beitragen. 

Baustein 5: Planungssicherheit für die Automobilbranche

Aufgrund ihrer Größe und des hohen Vernetzungsgrades
hat die Automobilindustrie eine besondere Bedeutung für
die deutsche Volkswirtschaft und damit für die Konjunktur.
Dieser Leitsektor wird derzeit durch die wegbrechende Nach-
frage im In- und Ausland stark in Mitleidenschaft gezogen.
Zur Absatzförderung muss dringend die Konsumbereitschaft
der Verbraucher gestärkt werden. Punktuelle Unterstüt-
zungsmaßnahmen wie beispielsweise eine Abwrackprämie
sehe ich dabei nicht als vorrangig an, zumal sie nicht uner-
hebliche Mitnahmeeffekte haben dürften. Potentielle Neu-
wagenkäufer brauchen vielmehr – neben den bereits im ers-
ten Maßnahmenpaket der Bundesregierung enthaltenen
kurzfristig wirkenden Steuerbefreiungen – vor allem eines:
Planungssicherheit. Die Unsicherheit über die künftige Hö-
he der steuerlichen Belastung trägt nämlich entscheidend
zur derzeitigen Kaufzurückhaltung bei. Hier ist der Bund
gefordert. Er sollte endlich das von den Ländern unterbrei-
tete Angebot annehmen, die Ertrags- und Verwaltungskom-
petenz für die Kfz-Steuer übertragen zu bekommen, natür-
lich nur gegen einen vollen finanziellen Ausgleich für die Län-
der. Alle emissionsbezogenen Steuerquellen würden da-
durch in einer Hand vereint, so dass der Bund in die Lage
versetzt wäre, ein ökologisches Gesamtkonzept zur Min-
derung des CO2- und Schadstoffausstoßes aus einem Guss
umzusetzen. Beide Schritte – Tausch und Neuregelung –
können kurzfristig umgesetzt werden, um den gegenwärti-
gen Attentismus zu Lasten der Automobilindustrie zu 
mindern. 

Dennoch: Konsolidierungsziel im Auge behalten

Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnli-
che Maßnahmen. Vor uns liegt ein schwieriges Jahr. Die
Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung und die Si-
cherung zahlreicher gefährdeter Arbeitsplätze gehören der-
zeit zu den dringlichsten Aufgaben der Finanz- und Wirt-
schaftspolitik. Unser Grundsatz muss aber weiterhin sein,
dass eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Staatsaus-
gaben die Ausnahme darstellt. Wir behalten das Ziel der
Konsolidierung der öffentlichen Haushalte im Auge, weil
wir den nachfolgenden Generationen keine erdrückende
Schuldenlast hinterlassen dürfen. Mehr Schulden bedeu-
ten mehr Zinsen und damit weniger finanzpolitischen Ge-
staltungsspielraum. In der nächsten Aufschwungsphase
wird es daher zwingend erforderlich sein, die Verschuldung
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zu stoppen und die bestehenden Schuldenlasten abzu-
bauen.

Entschlossenes Handeln: Konjunkturpaket II 
vom Januar 2009

Die Politik ist sich ihrer Verantwortung bewusst und handelt
entschlossen und tatkräftig. In den vergangenen Tagen ha-
ben sich die Koalitionspartner in intensiven und in der Sa-
che z.T. auch kontroversen Verhandlungen auf ein zweites
Konjunkturpaket verständigt und seine schnelle Umsetzung
eingeleitet. Dieses Paket, dessen Inhalt im Einzelnen wir
zur Stunde noch nicht kennen (Hinweis: Redaktionsschluss
für diesen Beitrag war am 12. Januar 2009), wird einige der
oben dargestellten Komponenten enthalten und daher rich-
tige Akzente setzen. Besonders erfreulich ist, dass auch ei-
ne Steuerentlastung durch einen Einstieg in die Anpassung
des Einkommensteuertarifs vorgesehen ist. Auf deren Not-
wendigkeit hat die Bayerische Staatsregierung von Beginn
an hingewiesen und damit letztlich auch die Koalitionspart-
ner in Berlin überzeugen können. 

Steuerentlastungen sind das zielgenaue Mittel zur Auslö-
sung eines Nachfrageimpulses und zur nachhaltigen Stabi-
lisierung unserer Wirtschaft. Die Bürger werden das Mehr
an Einkommen nur dann tatsächlich ausgeben, wenn sie
darauf vertrauen können, dass es dauerhaft zu einer gerin-
geren Abgabenbelastung und zu höherer Kaufkraft kommt.
Was von dem Thema »Steuerentlastungen« wegen der Ko-
alitionszwänge jetzt nicht durchsetzbar war, werden wir da-
her weiterhin ganz oben auf unserer politischen Agenda
behalten. »Mehr Netto für alle« bleibt somit auf der Tages-
ordnung.

Das Konjunkturprogramm ist nicht der
Rahmen für eine Einkommensteuerreform

Mit der Entscheidung für ein zweites Konjunkturprogramm
hat die Bundesregierung Forderungen aus dem In- und Aus-
land nachgegeben, mehr als bisher zu tun, um den aktuel-
len wirtschaftlichen Abschwung zu bekämpfen. Dass ein sol-
ches Programm erforderlich ist, wird in Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft kaum bestritten. Dieser Konsens ist inso-
fern bemerkenswert als es durchaus erhebliche Unsicher-
heit darüber gibt, ob Maßnahmen zur Konjunkturbelebung
in der derzeitigen Lage Aussicht auf Erfolg haben. Der durch
die aktuelle Finanzmarktkrise ausgelöste Konjunkturab-
schwung unterscheidet sich erheblich von anderen Kon-
junkturkrisen, die in den letzten Jahrzehnten aufgetreten sind.
Deshalb ist es nur eingeschränkt möglich, auf Erfahrungen
mit vergangenen Krisen zurückzugreifen. Wenn sich aus
Finanzkrisen der Vergangenheit, beispielsweise der Finanz-
krise in Japan in den neunziger Jahren, etwas lernen lässt,
dann vor allem, dass Konjunkturprogramme häufig wenig
bewirken, abgesehen davon, dass sie die Staatsverschul-
dung in die Höhe treiben. Das scheint vor allem zu gelten,
wenn Länder im Alleingang versuchen, die Konjunktur zu
stimulieren. Die Entscheidung für neue Maßnahmen zur Kon-
junkturbelebung beruht letztlich auf der Überlegung, dass
das Risiko, nichts zu tun, obwohl Handeln erforderlich wä-
re, größer ist als das Risiko, dass das neue Konjunkturpro-
gramm nichts bewirkt. Angesichts der Ausmaße des Wirt-
schaftsabschwungs erscheint diese Überlegung durchaus
vernünftig. Zudem legen derzeit viele Länder, vor allem auch
die USA, Konjunkturprogramme auf, so dass Deutschland
nicht isoliert handelt.

Während die Notwendigkeit eines Konjunkturprogramms al-
so kaum bestritten wird, herrscht über seine Ausgestaltung
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weit weniger Einigkeit. Die Vorschläge reichen von staatli-
chen Ausgabenprogrammen über Steuer- und Abgaben-
senkungen bis hin zur Zahlung von Prämien für die Verschrot-
tung von Autos, die eigentlich noch funktionstüchtig sind.
Die Debatte über diese Maßnahmen wird dadurch unüber-
sichtlich, dass sehr unterschiedliche Vorstellungen über das
bestehen, was mit den Maßnahmen erreicht werden soll.
Vor allem sehen viele Politiker angesichts des nahenden
Wahlkampfes die Chance, das Konjunkturprogramm zur
parteipolitischen Profilierung und zur Bedienung der eige-
nen Klientel zu nutzen. Dabei besteht die Gefahr, dass das
gesamtwirtschaftliche Interesse an einer wirksamen Be-
kämpfung des Abschwungs in den Hintergrund tritt. Ein ef-
fektives Programm zur Konjunkturbelebung sollte folgende
Punkte berücksichtigen. 

Zunächst einmal setzt eine Konjunkturerholung voraus,
dass das Bankensystem funktioniert und die Wirtschaft
wieder hinreichend mit Krediten versorgt. Ein Konjunktur-
programm zur Stimulierung der Nachfrage könnte ins Lee-
re laufen, wenn die Versorgung der Wirtschaft mit Kapital
nicht funktioniert. Was dafür in Deutschland bislang getan
wurde, ist nicht falsch, reicht aber vermutlich nicht aus. Vor
allem spricht viel dafür, die Rekapitalisierung der Banken
nachdrücklicher voranzutreiben. Aus einzelwirtschaftlicher
Sicht ist es für eine Bank unattraktiv, sich durch Dividen-
denkürzungen oder Kapitalerhöhungen mehr Eigenkapi-
tal zu beschaffen. Zum einen nützt eine Eigenkapitalerhö-
hung zunächst vor allem den Fremdkapitalgebern, also den
Gläubigern der Bank. Denn deren Risiko sinkt. Darüber
hinaus würde eine Eigenkapitalerhöhung einer einzeln han-
delnden Bank an den Kapitalmärkten als Signal dafür ver-
standen, dass diese Bank sich in besonderen Schwierig-
keiten befindet. Das zuletzt genannte Problem könnte da-
durch gelöst werden, dass mehrere Banken koordiniert
oder auf äußeren Druck hin handeln. Wenn alle oder zu-
mindest die wichtigsten deutschen Banken gemeinsam ihr
Eigenkapital erhöhen – nicht unbedingt durch direkten
staatlichen Zwang, aber vielleicht im Rahmen einer durch
die Regierung initiierten Koordination untereinander – wä-
re damit keine negative Signalwirkung verbunden. 

Wenn die Versorgung der Wirtschaft mit Krediten sicher-
gestellt ist, kann ein Konjunkturprogramm zur Stabilisie-
rung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage zur Dämpfung
des Abschwungs beitragen. Die Stimulierung der gesamt-
wirtschaftlichen Nachfrage durch staatliches Handeln stößt
allerdings auf eine Reihe von Hindernissen, die berücksich-
tigt werden müssen. Zum einen schlagen Nachfrageimpul-
se sich in einer offenen Volkswirtschaft teilweise in höhe-
ren Importen nieder und werden folglich nicht bei inländi-
schen Unternehmen wirksam. Zum anderen reagieren Kon-
sumenten und Investoren auf die Nachfrageimpulse unter
Umständen anders, als es konjunkturpolitisch erwünscht
ist. So kann es beispielsweise dazu kommen, dass priva-

te Haushalte auf Steuersenkungen nicht mit höheren Kon-
sumausgaben oder Investitionen, sondern mit steigender
Ersparnis reagieren.

Selbst wenn man das hinnimmt, sollte man sich idealerwei-
se auf Maßnahmen konzentrieren, die nicht nur kurzfristig die
Nachfrage möglichst stark stimulieren, sondern auch mittel-
fristig positive Wirkungen entfalten oder zumindest möglichst
wenig negative Nebenwirkungen verursachen. Derartige ne-
gative Nebenwirkungen können darin bestehen, dass Maß-
nahmen zur Konjunkturbelebung Anpassungsprozesse ver-
zögern, die unvermeidlich sind. So stellt sich beispielsweise
die Frage, ob die Exporte der deutschen Autoindustrie mit
dem Ende der Wirtschaftskrise wieder auf ihr ursprüngliches
Niveau steigen werden, oder ob es zu einem Abbau von Ka-
pazitäten kommen muss, weil neben dem akuten Einbruch
auch langfristig Überkapazitäten bestehen. Wenn letzteres
der Fall ist, und das kann wohl niemand ausschließen, wäre
es kontraproduktiv, dem Strukturwandel in diesem Sektor mit
Verschrottungsprämien entgegenzuwirken. 

Außerdem darf bei der Gestaltung des Konjunkturprogramms
die Auswirkung auf die Staatsverschuldung nicht vernach-
lässigt werden. Zwar ist es unvermeidlich und letztlich beab-
sichtigt, dass das Konjunkturprogramm die Neuverschuldung
erhöht. Diese Erhöhung sollte aber vorübergehender Natur
sein und nicht in dauerhafte Defizite münden. Das spricht
dafür, Maßnahmen zu ergreifen, die möglichst nur vorüberge-
hend zu höheren Ausgaben oder sinkenden Einnahmen füh-
ren. Auch in dieser Hinsicht haben die verschiedenen disku-
tierten Maßnahmen sehr unterschiedliche Auswirkungen.

Gemessen an diesen Kriterien spricht vieles dafür, den Schwer-
punkt des Programms bei den öffentlichen Investitionen zu
legen. Das muss sich nicht auf den Bau von Straßen und
das Sanieren öffentlicher Gebäude beschränken. Investitio-
nen in Bildung und Forschung, Umweltschutz und Gesund-
heit gehören ebenfalls dazu. Öffentliche Investitionen sind di-
rekt nachfragewirksam in dem Sinne, dass die eingesetzten
Mittel nicht in steigender Ersparnis versickern, wie es bei Steu-
ersenkungen der Fall sein kann. Es besteht sicherlich nicht
die Gefahr, dass unvermeidliche Anpassungsprozesse verzö-
gert oder Mittel in eine grundlegend falsche Richtung gelenkt
werden. Öffentliche Investitionen sind auch unter dem Aspekt
der Vermeidung dauerhafter Staatsdefizite vorteilhaft, denn
höhere Investitionen heute erlauben eine Senkung der Aus-
gaben, wenn die Rezession überwunden ist.

Ein Nachteil öffentlicher Investitionen als konjunkturpoliti-
sches Instrument besteht darin, dass sie teils eine längere
Planung und Vorlaufzeit erfordern und deshalb erst mit ei-
ner erheblichen Zeitverzögerung wirksam werden. Allerdings
spricht derzeit viel dafür, dass die Konjunkturkrise ihren Tief-
punkt noch nicht erreicht hat, so dass die Maßnahmen viel-
leicht spät, aber nicht zu spät wirken werden. Zu bedenken
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ist auch, dass angesichts des Zeitdrucks die Sorgfalt bei
der Auswahl der Projekte leiden wird. In bestimmten Berei-
chen, wie etwa dem Autobahnbau, ist außerdem die Zahl der
Firmen, die für die Ausführung in Frage kommen, begrenzt,
so dass schon aus diesem Grund eine Beschleunigung der
Ausführung auf enge Grenzen trifft. 

Insgesamt ist es also sinnvoll, die öffentlichen Investitionen
im Rahmen des Konjunkturprogramms auszudehnen. Das
erreichbare Volumen ist kurzfristig aber beschränkt.

Problematischer ist der Vorschlag, zur Belebung der Kon-
junktur Steuern zu senken. Denkbar wäre etwa eine befris-
tete Senkung der Umsatzsteuer, wie sie in Großbritannien
vorgenommen und auch von der Europäischen Kommissi-
on empfohlen wurde. Der Vorteil einer befristeten Umsatz-
steuersenkung würde darin bestehen, dass zumindest bei
langlebigen Konsumgütern spürbare Anreize für vorgezoge-
ne Anschaffungen entstehen. Dem stehen aber wichtige Ein-
wände gegenüber. Es ist unklar, ob und in welchem Umfang
eine Umsatzsteuersenkung zu einer höheren Konsumnach-
frage führen würde. Zum einen würden die Unternehmen die
niedrigere Umsatzsteuer voraussichtlich nur teilweise an die
Konsumenten weitergeben. Einige britische Unternehmen
haben ihre Preise schlicht konstant gehalten und die mit dem
Verwaltungsaufwand einer befristeten Preissenkung begrün-
det. Zum anderen würden viele Haushalte, selbst wenn es
zu Preissenkungen kommt, einen Teil der Entlastung für Er-
sparnisse verwenden. In Deutschland findet die Idee einer
Umsatzsteuersenkung kaum Unterstützung. 

Stattdessen konzentriert die Debatte sich auf Einkommensteu-
ersenkungen. Die Erfolgsaussichten sind bei diesem Instrument
jedoch nicht besser. Einkommensteuersenkungen würden eher
Haushalten mit höheren Einkommen zu Gute kommen und sich
deshalb nur teilweise auf die Konsumnachfrage auswirken.
Ein erheblicher Teil der Entlastung würde voraussichtlich in ver-
mehrte Ersparnis fließen. Dass ein Anstieg des verfügbaren Ein-
kommens sich vollständig in höheren Konsumausgaben nie-
derschlägt, ist allenfalls bei kreditbeschränkten Haushalten zu
erwarten, also Haushalten, die sich gerne verschulden würden,
um mehr zu konsumieren, dafür aber keine Kredite erhalten.
Das sind jedoch eher Haushalte im unteren Einkommensbe-
reich, die von Einkommensteuersenkungen nicht profitieren
würden. Um diese Haushalte zu erreichen, wären Konsum-
gutscheine das zielgenauere Instrument. Die Verteilung von
Konsumgutscheinen wirft allerdings komplexe Fragen auf, was
die Abgrenzung des Empfängerkreises angeht.

Die Befürworter von Einkommensteuersenkungen betonen
allerdings weniger konjunkturpolitische Argumente, sondern
eher Aspekte der langfristigen Gestaltung des Steuersystems.
So wird beispielsweise gefordert, die zusätzlichen Belastun-
gen in Folge der kalten Progression auszugleichen. Es wäre
dann allerdings schwierig, Einkommensteuersenkungen nach

ein oder zwei Jahren rückgängig zu machen. Ohne eine sol-
che Befristung besteht aber die Gefahr, dass es zu dauerhaf-
ten Defiziten im öffentlichen Sektor kommt. Man darf auch be-
zweifeln, dass eine gelungene Einkommensteuerreform un-
ter den Bedingungen einer hereinbrechenden Wirtschaftskri-
se und eines Bundestagswahlkampfs erreicht werden kann.
Es gibt sicherlich viele Gründe, die Einkommensbesteuerung
in Deutschland zu reformieren, aber das aktuelle Konjunktur-
paket ist nicht der richtige Rahmen für dieses Projekt.

Im Rahmen eines Konjunkturprogramms sind Steuersen-
kungen eher im Bereich der Unternehmensbesteuerung aus-
sichtsreich. So könnte beispielsweise eine befristete Verbes-
serung von Abschreibungsbedingungen über das schon be-
schlossene Ausmaß hinaus oder die Einführung anderer In-
vestitionsanreize positive Wirkungen auf die Investitions-
nachfrage entfalten und Arbeitsplatzverluste verhindern. 

Höchst problematisch ist die Idee, im Rahmen eines
»Deutschlandfonds« oder eines »Schutzschirms für Unter-
nehmen« Mittel bereitzustellen, um Unternehmen allgemein
finanziell unter die Arme zu greifen, wenn sie durch die ak-
tuelle Krise in Schwierigkeiten geraten. Es besteht die Ge-
fahr eines Dammbruchs, in dem es zu massenhaften Hilfs-
forderungen von Unternehmen zu Lasten des Steuerzahlers
kommt. Im Bankensektor liegt wegen der Bedeutung des
Sektors für die Funktionsfähigkeit des gesamten Wirtschafts-
systems eine Sondersituation vor, die Interventionen zur Ver-
meidung von Konkursen rechtfertigt. Das ist aber nicht auf
andere Sektoren übertragbar. Dass es in Wirtschaftskrisen
zu Konkursen kommt, ist bedauerlich und für die Eigentü-
mer und Beschäftigten der betroffenen Unternehmen dra-
matisch. Es ist auch keineswegs sicher, dass staatliche Hil-
fen zur Konkursvermeidung in allen Fällen ineffizient sind.
Trotzdem ist die Wirtschaftspolitik hier gut beraten, Zurück-
haltung zu üben. Der Staat muss sich darauf beschränken,
die Folgen mit Instrumenten der Sozial- und Arbeitsmarkt-
politik abzufedern. Denn Belastung der öffentlichen Haus-
halte wird durch die bereits beschlossenen Hilfsmaßnahmen
bereits bis an die Grenze des Erträglichen geführt.

Insgesamt sind die Handlungsspielräume des Staates bei der
Bekämpfung des wirtschaftlichen Abschwungs beschränkt.
Es ist sinnvoll, die investiven öffentlichen Ausgaben auszudeh-
nen und befristete steuerliche Anreize für Unternehmen zur
Ausdehnung ihrer Investitionen zu schaffen. Die Einführung
eines Fonds, der finanzielle Hilfen für Unternehmen auch au-
ßerhalb des Bankensektors bereitstellt, birgt hingegen die
Gefahr, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit des öffentlichen
Sektors überfordert wird. Änderungen bei der Einkommen-
steuer sollten verschoben werden, bis mehr Klarheit über den
mittelfristigen Zustand der öffentlichen Finanzen und die wei-
tere Wirtschaftsentwicklung besteht.
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Mehr Wachstums- statt Konjunkturpolitik

Deutschland ist als Exportnation von der weltweiten Re-
zession stark betroffen. Gegenwärtig rechnen die meisten
Konjunkturforscher für 2009 mit einer um 1 bis 2% schrump-
fenden Wirtschaft. Manche Prognosen sind sogar noch pes-
simistischer. Hauptursache dafür ist ein starker Einbruch der
Exporte. Den schlechtesten Ausblick für die Exportentwick-
lung gab im Dezember das Kieler Institut für Weltwirtschaft
mit einem Rückgang um 8,9% gegenüber 2008 (vgl. Insti-
tut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel 2008). Die Eu-
ropäische Zentralbank hat auf die Krise mit einer Senkung
ihres Leitzinses auf 2,5% reagiert. Ob daraus tatsächlich
ein höheres Kreditvolumen resultiert, ist, angesichts der Stö-
rungen im Finanzsektor, allerdings unsicher.

Deshalb sieht die Bundesregierung finanzpolitischen Hand-
lungsbedarf. Um die Rezession zu bekämpfen, hat sie En-
de 2008 ein erstes Konjunkturprogramm beschlossen.
Gegenwärtig ist ein zweites in Planung, dessen Umfang
bis zu 50 Mrd. € betragen soll. Dabei werden die verschie-
densten Vorschläge diskutiert: Einige sind altbekannt wie
staatliche Investitionsprogramme, andere zumindest dem
Namen nach neu wie Konsumgutscheine. Über die Er-
folgsaussichten der einzelnen Maßnahmen wird hart ge-
stritten. 

Am effektivsten wird die Rezession dann bekämpft, wenn
die durch ein Konjunkturprogramm induzierte zusätzliche
Nachfrage möglichst genau in die Sektoren fließt, die von
der Rezession besonders betroffen sind. Ansonsten be-
steht die Gefahr, dass es schlicht zu Preiserhöhungen oder
Ausweitungen der Importe kommt. Die Disaggregation der
Exporte ergibt, dass die deutschen Warenausfuhren 2007
zu mehr als fünf Sechsteln aus Vorleistungs- und Investi-
tionsgütern bestanden.1 Folglich werden die Produzenten
von Vorleistungen und Investitionsgütern auch am stärks-
ten von der Rezession betroffen sein. Diese Sektoren stell-
ten gleichzeitig 37,5% der gesamten Umsätze im verarbei-
tenden Gewerbe.

Demnach wäre die Ausweitung der staatlichen Investitionen
grundsätzlich ein geeigneter Ansatz. Auch die beschleu-
nigte Umsetzung bereits geplanter Projekte wäre hilfreich.
Der typische Adressat dieser Maßnahme ist das Bauge-
werbe, das von der gegenwärtigen Krise aber noch nicht
übermäßig betroffen ist. Es scheint daher sinnvoll, zusätz-
lich die Bedingungen für private Investitionen zu verbessern.
Dies hat die Bundesregierung mit der befristeten Wiederein-
führung der degressiven Abschreibung auch bereits getan.
Leider konnte sie sich nicht dazu durchringen, das Niveau
von 2007 wieder herzustellen. Mit dem im ersten Konjunk-
turprogramm beschlossenen Höchstsatz von 25% bleibt sie
um 5 Prozentpunkte dahinter zurück. Hier sollte nun nach-
gebessert werden.

Second-best-Lösung

Eine Ausweitung der privaten Konsumnachfrage erscheint
demgegenüber als Second-best-Lösung. Zwar wird auch
hier mit einem Rückgang gerechnet, der aber nicht annä-
hernd die Dimensionen des Exports erreicht.2 Trotzdem muss
sie nicht von vornherein abgelehnt werden. Denn zum ei-
nen kann es dauern, bis staatliche Investitionen in größerem
Umfang beschlossen sind bzw. umgesetzt werden kön-
nen. Zum anderen können z.B. im Dienstleistungssektor freie
Kapazitäten bestehen, die von einer erhöhten Binnennach-
frage – auch der privaten Konsumenten – profitieren. In der
Politik werden Konsumgutscheine, Steuerschecks, eine Sen-

kung der Sozialabgaben und Tarifsenkungen
bei der Einkommensteuer sowie die Abschaf-
fung des Solidaritätszuschlags zur Stimulie-
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 Tab. 1 

  Der Auslandsumsatz des verarbeitenden Gewerbes 

 

Anteil am  
Gesamtumsatz 

(in %) 

Anteile am  
Auslandsumsatz 

(in %) 

Insgesamt 43,1 100,0 

Vorleistungsgüterproduzenten 14,2 32,9 

Investitionsgüterproduzenten 23,4 54,2 

Gebrauchsgüterproduzenten 1,1 2,6 

Verbrauchsgüterproduzenten 4,0 9,2 
Energieproduzenten 0,5 1,1 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2008); Berechnung des Autors. 

* Ralph Brügelmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
im Hauptstadtbüro des Instittus der deutschen Wirt-
schaft Köln in Berlin.

1 Die Werte wurden aus den Auslandsumsätzen im pro-
duzierenden Gewerbe ermittelt, die nicht den gesam-
ten deutschen Ausfuhren entsprechen. Zwischen bei-
den Größen besteht aber ein stabiler Zusammenhang
(vgl. Krockow 2003). Für Dienstleistungen fehlen ver-
gleichbare Aufstellungen. 

2 Offen bleibt, inwieweit hier bereits Maßnahmen zur
Stärkung der Konsumnachfrage enthalten sind.
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rung der Konsums diskutiert. Die nachfolgende Analyse
beschränkt sich auf die steuerpolitischen Vorschläge. Denn
es ist nicht sicher, ob die zu Jahresbeginn 2009 erfolgte
Rücknahme der Beträge zur Arbeitslosenversicherung auf
2,8% überhaupt durchgehalten werden kann. Weitere Sen-
kungen – auch in anderen Sozialversicherungszweigen –
wären zwar durch Bundeszuschüsse finanzierbar, lösen aber
die Äquivalenz von Beitragszahlungen und Leistungen noch
weiter auf, als dies ohnehin schon der Fall ist.

Konsumgutscheine sind nichts anderes ein Pauschaltrans-
fer. Es findet weder eine Bedürftigkeitsprüfung statt, noch
gehen von ihnen Anreizeffekte aus. Ein Betrag von 500 €
pro Einwohner würde zu Ausgaben von rund 41 Mrd. €
führen. Eine Beschränkung auf Einkommen unter der Bei-
tragsbemessungsgrenze brächte nur geringfügige Einspa-
rungen von rund 0,5 Mrd. €. Bei einem niedrigeren Wert
des Gutscheins sinken die fiskalischen Kosten proportio-
nal, d.h. ein Konsumgutschein von 125 € belastet den
Staatshaushalt mit gut 10 Mrd. €. Ein Steuerscheck be-
schränkt diesen Transfer auf Einkommensteuerzahler. Die
mögliche Ausgestaltung ist aber noch völlig unklar. Wird
die Höhe des Schecks auf die tatsächliche Steuerschuld
begrenzt, entspricht dies einer Anhebung des Grundfrei-
betrages; ein Steuerscheck von 500 €3 würde einem
Grundfreibetrag von 10 230 € entsprechen und fiskali-
sche Kosten von rund 13,5 Mrd. € verursachen. Übersteigt
der Wert des Schecks die Steuerschuld, kann dieser Be-
trag auch als Transfer ausgereicht werden. Dies würde
die öffentlichen Haushalte mit 20,5 Mrd. € belasten. Folg-
lich wäre in jedem Fall ein beträchtlicher Teil des zweiten
Konjunkturprogramms verplant.

Diese hohen fiskalischen Kosten sind nur gerechtfertigt,
wenn damit tatsächlich eine signifikante konjunkturelle Wir-
kung, am besten kombiniert mit dauerhaften Wachstums-
effekten, verbunden ist. Ob diese Instrumente dafür tat-
sächlich taugen, hängt vom Verhalten der Konsumenten
ab. Der traditionelle Erklärungsansatz dafür ist die Perma-
nent-Einkommenshypothese. Sie besagt, dass die Kon-
sumnachfrage auf kurzfristige Einkommensschwankungen
nicht bzw. kaum reagiert.4 Stattdessen beziehen die Kon-
sumenten ihre künftig erwarteten Einkommensverhältnis-
se mit in das Kalkül ein und streben ein im Zeitablauf ge-
glättetes Konsumniveau an. Campbell und Mankiw (1989)
haben diese These dahingehend erweitert, dass rund die
eine Hälfte der Konsumenten ihre Nachfrage vom aktuel-
len Einkommen abhängig macht und die andere der Per-
manent-Einkommenshypothese folgt. Aktuell kommen 
Carroll, Slacalek und Sommer (2008) zu quantitativ ähnli-
chen Ergebnissen. 

Die USA haben zur Bekämpfung von Rezessionen bereits
dreimal Steuerschecks eingesetzt. Zuerst 1975, dann 2001
und letztmalig 2008 im Rahmen des jüngsten durch die Fi-
nanzmarktkrise ausgelösten Abschwungs. Bei der Krise von
2001 sah die US-Regierung in ihnen einen wesentlichen Bei-
trag zur Überwindung der Rezession (vgl. Council of Eco-
nomic Advisers 2002). Die vorliegenden empirischen Un-
tersuchungen zur Wirkung von Steuerschecks dokumentie-
ren denn auch im Widerspruch zur Permanent-Einkommens-
hypothese einen Anstieg der Konsumnachfrage. In der Be-
wertung, ob die Schecks sich auch zur Rezessionsbekämp-
fung eignen, sind sich die Autoren aber oftmals skeptisch.
Im Zusammenhang mit der Rezession von 1975 lehnen Mo-
digliani und Steindel (1977) Steuerschecks als wenig effek-
tiv zur Stimulierung des privaten Verbrauchs ab. Blinder
(1981) billigt einer temporären Steuersenkung im Jahr ihres
in Kraft treten nur gut die halbe Wirkung einer dauerhaften
Steuersenkung zu. Wird die temporäre Steuersenkung in
Form von Steuerschecks gewährt, sinkt ihre Effektivität auf
rund ein Drittel einer dauerhaften. Im zweiten Jahr fällt die
Belebung der Nachfrage sowohl bei permanenten als auch
bei temporären Senkungen stärker aus. Dabei holt die vor-
übergehende Entlastung in ihrer Wirkung auch auf, erreicht
aber nicht die Effektivität einer dauerhaften. 

Shapiro und Slemrod (2002) kommen für die 2001 verschick-
ten Steuerschecks zu ähnlichen Ergebnissen. Sie führten
mehrere Fragerunden durch, und bei keiner lag der Anteil
derer, die den Steuerscheck vorwiegend für zusätzlichen
Konsum nutzten über 30%. Außerdem fanden sie keine Hin-
weise dafür, dass bei niedrigen Einkommen eine überdurch-
schnittliche marginale Konsumneigung vorliegt, d.h. ein hö-
herer Anteil der Steuererstattung in den Konsum fließt. 
Johnson et al. (2006) sowie Agarwal et al. (2007) betonen
hingegen, dass nach einer eher geringen unmittelbaren Wir-
kung mit zeitlicher Verzögerung ein größerer Anteil der Steu-
erschecks für den Konsum verwendet wurde. 

Zusammenfassend lassen sich die empirischen Studien da-
hingehend interpretieren, dass Steuerschecks zwar zu Kon-
sumbelebungen führen, diese aber eher gering sind und mit
einem time lag einsetzen. Gerade letzteres nimmt aber den
Instrumenten Steuerscheck und Konsumgutschein einen we-
sentlichen Rechtfertigungsgrund: Von ihnen wird eine schnel-
le Wirkung erhofft. Denn eine Einkommensteuerreform wür-
de frühestens zu Beginn 2010 in Kraft treten; Konsumgut-
scheine oder Steuerschecks könnten bereits im Laufe des
Jahres 2009 verschickt werden. Dies aber wohl auch nicht
sofort. Denn auf die technische Umsetzung – Stichworte Fäl-
schungssicherheit und Adressenmanagement – ist die öffent-
liche Verwaltung überhaupt nicht vorbereitet. Wenn zu der
daraus resultierenden Verzögerung ein time lag von mindes-
tens drei (Agarwal et al. sowie Johnson et al.) bis zwölf Mo-
naten (Blinder) bis zu einer spürbaren Nachfragewirksamkeit
hinzukommt, geht der Zeitvorteil gänzlich verloren.
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4 Eine einfache Erläuterung der Zusammenhänge bietet Blanchard (1997,
145 ff.)
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Die Studie von Blinder ist die einzige, die einen direkten
Vergleich von temporären und dauerhaften Steuersenkun-
gen beinhaltet. Unabhängig vom Betrachtungszeitraum ist
letztere eindeutig überlegen. Dies macht den Zeitrahmen,
den es für die Umsetzung einer Steuerreform bedarf, ver-
tretbar. Zudem löst eine Tarifsenkung zusätzlich langfristi-
ge Wachstumsimpulse aus, Konsumgutscheine und Steu-
erschecks aber nicht. Sie sind, wie oben erwähnt, Pau-
schalzahlungen, die keine Anreizwirkungen auf das Arbeits-
angebot oder die Investitionstätigkeit beinhalten. Einen
zweistelligen Milliardenbetrag ausschließlich zur kurzfristi-
gen Stimulierung der Nachfrage einzusetzen, ist aber nicht
angemessen. Dies umso mehr, als dass durch die starke
internationale Verflechtung der deutschen Wirtschaft ein
guter Teil der zusätzlichen Nachfrage ins Ausland abflie-
ßen würde. 

Zur Nachfrageausweitung Steuererhöhungen bei den obe-
ren Einkommen vorzunehmen – wie z.T. von der Politik ge-
fordert – wäre sogar völlig kontraproduktiv. Durch die Finanz-
marktkrise ist schon zweifelhaft, ob die Zinssenkungen der
Europäischen Zentralbank eine positive Wirkung haben.
Steuererhöhungen lassen sie nun gänzlich verpuffen. Denn
dadurch werden mögliche Renditesteigerungen der Unter-
nehmen durch Zinssenkungen direkt wieder kompensiert
und die Investitionsnachfrage gebremst. 

Hektischer konjunkturpolitischer Aktionismus ist in jedem
Falle unangebracht. Die Exportnachfrage kann nicht frik-
tionslos durch Binnennachfrage ersetzt werden. Die För-
derung einzelner Sektoren sollte ebenfalls unterbleiben.
Die Gefahr von Mitnahmeeffekten einerseits und einer Ket-
tenreaktion andererseits, d.h. dass eine Branche nach der
anderen beim Staat Hilfen einfordert und die fiskalischen
Kosten untragbar werden, ist zu groß. Der Abbau einmal
gewährter branchenspezifischer Hilfen dürfte sich über-
dies schwierig gestalten. Dies haben die bisherigen Ver-
suche, Subventionen zu kürzen, hinreichend gezeigt. 

Man darf sogar grundsätzlich gegenüber den jetzt geplan-
ten massiven finanzpolitischen Eingriffen in die Konjunk-
tur skeptisch sein. Empirische Untersuchungen deuten
darauf hin, dass staatliche Eingriffe dem langfristigen
Wachstum mehr schaden als nutzen. Dies gilt nicht nur
für diskretionäre Maßnahmen ohne Bezug zur Konjunktur,
sondern auch für gezielte Versuche, mit Hilfe der Finanz-
politik die wirtschaftliche Entwicklung zu stabilisieren (vgl.
Badinger 2008). Dies ist nicht gleichbedeutend mit ei-
nem Plädoyer für generelle staatliche Passivität. Das Au-
genmerk sollte aber weniger auf konjunktur–, sondern
mehr auf wachstumspolitischen Maßnahmen liegen. Mit
den für das zweite Konjunkturpaket veranschlagten
50 Mrd. € lassen sich z.B. für drei Jahre die Steueraus-
fälle einer Einkommensteuerreform abdecken, wie sie das
IW vorgeschlagen hat (vgl. Brügelmann 2008).5 Die Ab-

schaffung des Solidaritätszuschlags hat eine ähnliche fis-
kalische Dimension. Gleichzeitig bliebe noch ein zwei-
stelliger Milliardenbetrag für weitere Maßnahmen zur Ver-
besserung der Wachstumsaussichten. Dies können z.B.
die bereits angedachten Investitionen in das Bildungssys-
tem, die Kinderbetreuung oder die Altenpflege sein. Der
Konjunktur wäre damit ebenfalls gedient.
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Konjunkturpakete für die Automobilin-
dustrie – Königsweg, Sackgasse oder
einfach wirkungslos?

Die Weltautomobilmärkte sind seit der Zuspitzung der Fi-
nanzkrise im Herbst vergangenen Jahres dramatisch einge-
brochen. So lagen die lagen die weltweiten Automobilver-
käufe im November um rund 20% unter dem Niveau des
entsprechenden Vorjahreswertes, und der Dezember bot
ein ähnliches Bild mit zweistelligen Minusraten. 

Allein in Westeuropa bewegte sich der Automobilabsatz im
November 2008 um 26% unter Vorjahr, wobei in einzelnen
Märkten wie Spanien und Großbritannien Rückgänge von
bis zu 50% zu verzeichnen waren. In den USA erreichten die
Automobilverkäufe im gleichen Zeitraum auf Jahresbasis
hochgerechnet ein historisches Tief von nur noch 10,1 Mill.
Einheiten, was gegenüber dem Wert des Jahres 2007 ein
Minus von gut 37% bedeutet. 

Selbst in den BRIC-Staaten, die sich in den letzten Jahren
als zunehmend wichtige Wachstumsträger im Automobilge-
schäft erwiesen haben, sind deutliche Rückgänge zu ver-
zeichnen, so etwa in Russland, wo der Automobilabsatz im
November um knapp 20% unter Vorjahr lag.

Seit Oktober 2008 hat die weltweite Rezession auch den
deutschen Automobilmarkt erfasst. Lagen die Neuzulassun-
gen per September mit 1,3% noch leicht im Plus, so kam
es im Oktober 2008 zu einem Verkaufsrückgang von 8,2%
und im November 2008 sogar von 17,7% gegenüber dem
jeweiligen Vorjahreszeitraum. Und die Aussichten sind nicht
gut: Mit voraussichtlich 2,8 Mil. Neuzulassungen dürfte der
deutsche Automobilmarkt in diesem Jahr das niedrige Ni-
veau des Jahres 2008 von 3,09 Mill. Einheiten nochmals un-

terschreiten und damit auf das niedrigste Zulassungsergeb-
nis seit der Wiedervereinigung absinken.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass die
Frage nach staatlichen Konjunkturpaketen für die Branche
gegenwärtig einen breiten Raum in der öffentlichen Diskus-
sion um die Bewältigung der Folgen der Finanzkrise ein-
nimmt. Obwohl die Probleme der Automobilbranche oder
einzelner ihrer Unternehmen wohl kaum zu einer »systemi-
schen Krise« der deutschen Wirtschaft führen werden: Un-
bestritten ist, dass die hohe volkswirtschaftliche Bedeu-
tung der Branche – jeder siebte Arbeitsplatz in Deutsch-
land ist direkt oder indirekt vom Automobil abhängig – po-
litische Handlungszwänge begründet. 

So war es auch nicht überraschend, dass die Bundesre-
gierung als Reaktion auf die sich abzeichnenden Schwie-
rigkeiten in der Branche bereits Anfang November 2008
die Aussetzung der Kraftfahrzeugsteuer für maximal zwei
Jahre für besonders umweltverträgliche Fahrzeuge beschlos-
sen hat. Betrachtet man die Entwicklung der Automobil-
verkäufe seither, lässt sich allerdings kaum behaupten, die
Maßnahme hätte nachhaltig Wirkung gezeigt. Zusammen-
gefasst lagen die Neuzulassungen in den Monaten Novem-
ber und Dezember 2008 um 12,6% unter dem vergleich-
baren Vorjahreszeitraum.

Direkte staatliche Hilfen sind abzulehnen

Die aktuelle Diskussion um ein Konjunkturpaket für die Au-
tomobilbranche konzentriert sich im Wesentlichen auf zwei
Handlungsansätze: 

– direkte staatliche Hilfen für die Automobilindustrie in Form
von Kreditbürgschaften oder zinsverbilligten Darlehen zur
Entwicklung umweltgerechter Fahrzeuge (»subventions-
politischer Ansatz«) und

– staatliche Programme zur Belebung der inländischen Au-
tomobilnachfrage (»nachfragepolitischer Ansatz«). 

Was direkte staatliche Hilfen für die Automobilindustrie an-
belangt, so sind diese grundsätzlich abzulehnen. Dagegen
sprechen zunächst ordnungspolitische Argumente: Die Fi-
nanzierung von technischen Entwicklungsleistungen zur Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit ist eine originär un-
ternehmerische und nicht staatliche Aufgabe. Dagegen
spricht aber auch die politische Opportunität: Mit welchem
Argument könnte man anderen Branchen entsprechende
Hilfen vorenthalten, wenn man sie der Automobilbranche
großzügig gewährt?

Noch einen weiteren, in der öffentlichen Diskussion zu we-
nig beachteten Aspekt gilt es zu berücksichtigen: Die Welt-
automobilindustrie weist hohe strukturelle Überkapazitäten
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in einer Größenordnung von 12 Mill. Einheiten auf, was gut
15% der installierten Kapazität entspricht. Die Gefahr ist
groß, dass mit Subventionen letztlich nicht wettbewerbsfä-
hige Kapazitäten im Markt erhalten werden, wodurch der
dringend notwendige Anpassungsprozess behindert oder
doch zumindest zeitlich verzögert würde. 

Freilich kann man sich einem Argument, das von den Ver-
tretern der Automobilindustrie und ihrer Verbänden vorge-
bracht wird, nicht verschließen: Wenn in anderen Ländern
die Automobilindustrie staatlich unterstützt wird, kommt es
zu einer Wettbewerbsverzerrung zu Lasten der deutschen
Hersteller. Daher wäre ein »Automobil-Gipfel« der wichtigs-
ten Automobilländer sinnvoll, um einen internationalen Sub-
ventionswettlauf in der Branche zu verhindern.

Nachfragestimulierende Maßnahme

Was den nachfragepolitischen Ansatz anbelangt, so gibt
es hier verschiedene Möglichkeiten, wie die inländischen
Nachfrage belebt werden könnte. Dabei gilt es allerdings
zu berücksichtigen, dass alle nationalen Konjunkturprogram-
me nur einen relativ kleinen Teil des Gesamtabsatzes der
deutschen Automobilhersteller überhaupt erfassen. So liegt
der Anteil des Inlandsabsatzes, also der Fahrzeuge, die in
Deutschland produziert und verkauft werden, an der Ge-
samtproduktion der deutschen Hersteller bei nur noch rund
25%. Drei Vierteil der in Deutschland produzierten Fahr-
zeuge werden exportiert, wobei Westeuropa und Nordame-
rika die mit Abstand wichtigsten Absatzregionen bilden. 

Reform der Kraftfahrzeugsteuer

Ein zukunftsweisender Vorschlag zur Stimulierung der inlän-
dischen Automobilnachfrage ist die Reform der Kraftfahr-
zeugsteuer in Richtung einer CO2-basierten Besteuerung.
Allerdings wird diese bislang ausschließlich in Richtung neu-
er Fahrzeuge diskutiert. So sinnvoll ein solcher Schritt un-
ter klimapolitischen Gesichtspunkten ist, so zwiespältig wä-
re er unter konjunkturpolitischen Aspekten. Auf der einen
Seite könnte eine CO2-basierte Kraftfahrzeugsteuer die den
Automobilabsatz beeinträchtigende Verunsicherung der Käu-
fer beseitigen und latent vorhandene Kaufbereitschaften 
stimulieren. 

Andererseits bestünde jedoch die Gefahr, dass Besitzer von
Altfahrzeugen, die beim Kauf eines neuen Fahrzeuges mit hö-
heren Belastungen rechnen müssten, ihre Käufe weiter zu-
rückstellen. Außerdem gilt es bei einer CO2-basierten Besteue-
rung zu berücksichtigen, dass die deutschen Automobilher-
steller aufgrund der starken Ausrichtung ihrer Modellpaletten
auf leistungsstarke Premiumautomobile möglicherweise be-
nachteiligt würden, wenn es als Folge einer höheren steuer-
lichen Belastung zu Nachfrageverlagerungen nach steuer-

lich günstigeren Importfahrzeugen kommen würde. Zumin-
dest auf kurze Sicht – bis zur Umstellung der Modellpaletten
auf die veränderten Nachfragestrukturen – könnte also eine
CO2-basierte Kraftfahrzeugsteuer bezogen auf den Automo-
bilstandort beschäftigungspolitisch kontraproduktiv sein. 

Nicht nur ökologische, sondern auch konjunkturelle Gründe
sprechen daher dafür, die CO2-Besteuerung auf den gesam-
ten Fahrzeugbestand auszudehnen. Mit der Einbeziehung des
Altbestandes würde das von einer solchen Umstellung be-
troffene Volumen deutlich erhöht: Die jährlichen Neuzulassun-
gen liegen im langjährigen Durchschnitt bei 3,0 bis 3,2 Mill.
Einheiten, der gesamte Bestand bei 46,6 Mill. PKW. 

Alle Besitzer von Fahrzeugen mit hoher CO2-Emission wür-
den zum Kauf von verbrauchssparsameren Modellen ani-
miert. Im Hinblick auf die beschäftigungspolitischen Rück-
wirkungen für den Standort Deutschland ist jedoch die ge-
naue Ausgestaltung der jeweiligen Emissionswerte zu be-
rücksichtigen. 

Erfahrungswerte für die sowohl konjunkturellen wie auch
strukturellen Auswirkungen einer CO2-basierten Kraftfahr-
zeugsteuer liefert das in Frankreich seit dem 1. Januar 2008
praktizierte Bonus-Malus-System. Es sieht vor, dass der Kauf
von Fahrzeugen, die weniger als 130 Gramm CO2 pro Kilo-
meter emittieren, steuerlich mit bis zu 1 000 € begünstigt,
Fahrzeuge, die darüber liegen, mit bis zu 2 600 € bestraft
werden. 

Die Maßnahme wurde zum 1. Januar 2008 eingeführt und
hat in der Folge zu einer deutlichen Absatzbelebung geführt.
Die Gewinner waren vor allem Hersteller von kleinen, ver-
brauchssparsamen Fahrzeugen, die ihren Marktanteil deut-
lich erhöhen konnten. Demgegenüber haben die deutschen
Automobilhersteller in Frankreich teilweise deutliche Markt-
anteilsverluste hinnehmen müssen. Die absatz- und beschäf-
tigungspolitischen Auswirkungen einer CO2-basierten Kraft-
fahrzeugsteuer hängen also stark von den Bemessungs-
grenzen und den korrespondierenden Steuersätzen ab.

»Verschrottungsprämie«

Eine weitere nachfragestimulierende Maßnahme wäre die
Einführung einer sog. Verschrottungsprämie. Von solchen
Prämien, mit denen der Kauf eines neuen Fahrzeugs bei Still-
legung eines besonders alten Fahrzeuges bezuschusst wird,
wurde in der Vergangenheit vielfach Gebrauch gemacht,
so dass hier auch Erfahrungswerte über die Wirksamkeit
solcher Maßnahmen vorliegen.

So wurde in Italien im Jahr 2007 eine Verschrottungsprä-
mie für Fahrzeuge, die älter als zehn Jahre waren, in Höhe
von 800 € eingeführt. Dies hat ganz wesentlich zum An-
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stieg der Neuwagenverkäufe im Jahr 2007 um rund
165 000 Einheiten auf 2,49 Mill. Pkw beigetragen. Auch in
Frankreich und Spanien wurden im Herbst 2008 Verschrot-
tungsprogramme für Fahrzeuge, die älter als zehn Jahre sind,
initiiert. Das Programm der französische Regierung, das ei-
ne finanzielle Unterstützung in einer Größenordnung von
1 000 € pro Fahrzeug vorsieht, sofern das neu gekaufte Fahr-
zeug weniger als 160 Gramm CO2 je Kilometer emittiert,
scheint sich bereits positiv auf die Neuwagenverkäufe aus-
zuwirken.

Um ähnliche Wirkungen zu zeigen, müsste eine Verschrot-
tungsprämie in Deutschland finanziell höher dotiert sein,
da die durchschnittlichen Verkaufspreise in Deutschland
über dem Niveau in Italien und Frankreich liegen. Die Er-
fahrungswerte aus anderen Ländern zeigen, dass durch
eine solche Prämie 1,5 bis maximal 2% der Besitzer von
Altfahrzeugen animiert werden können, sich einen Neuwa-
gen zu kaufen.

Nach dem Beschluss der Bundesregierung soll die Ver-
schrottungsprämie bei 2 500 € liegen. Dadurch lassen sich
in Deutschland zusätzliche Neuwagenverkäufe in einer Grö-
ßenordnung von 250 000 Einheiten generieren. Rein rech-
nerisch hätte dies einen Anstieg der Neuzulassungen im Jahr
2009 von den prognostisierten 2,8 Mill. auf über 3 Mill. Ein-
heiten zur Folge.

Die Kosten für ein solches Konjunkturpaket lägen bei
625 Mill.€. Dem stehen zusätzliche Mehrwertsteuereinnah-
men in einer Größenordnung zwischen 1,2 Mrd. € gegen-
über. Aus rein fiskalpolitischer Sicht würde sich ein solches
Konjunkturprogramm also rechnen.

Wie sähe die beschäftigungspolitische Bilanz eines solchen
Paketes aus? Unterstellt man, dass 35% des zusätzlichen
Verkaufsvolumens auf importierte Fahrzeuge entfallen wür-
den, verblieben für den Produktionsstandort Deutschland
gut 162 500 zusätzlich produzierte Fahrzeuge. Unter Be-
rücksichtigung der aus dem Ausland bezogenen Wertschöp-
fung für die in Deutschland produzierten Fahrzeuge ergäbe
sich ein Beschäftigungssicherungspotential von knapp
15 000 Arbeitsplätzen bei Herstellern und Zulieferern am
Standort Deutschland. Pro Arbeitsplatz wären das Kosten
in Höhe von 2 500 €, denen im Alternativfall Steuerausfälle
und höhere Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung
gegenüberzustellen wären.

Die Beschäftigungsbilanz einer staatlichen Verschrot-
tungsprämie verbessert sich, wenn man die – allerdings
nur schwer quantifizierbaren – Beschäftigungseffekte im
Automobilhandel sowie bei den Automobilimporteuren
mit berücksichtigt. In der Summe dürfte hier ein zusätz-
liches Beschäftigungssicherungspotential in einer Grö-
ßenordnung von weiteren 5 000 Arbeitsplätzen, vor allem

im Automobilhandel mit seinen über 450 000 Beschäf-
tigten, liegen.

Für die Gesamtbilanzierung der Wirkungen von Verschrot-
tungsprämien ist die Frage der Befristung einer solchen Maß-
nahme nicht unerheblich. Wird die Gewährung von Ver-
schrottungsprämien zeitlich befristet, muss aufgrund von
Vorzieheffekten nach Auslauf der Begünstigungsregelung
mit entsprechend kontraktiven Wirkungen gerechnet wer-
den. Daher sollten Verschrottungsprämien eine mehrjähri-
ge Laufzeit haben. 

Fazit

Die sich dramatisch zuspitzende Marktsituation auf den Welt-
automobilmärkten und die enorme gesamtwirtschaftliche Be-
deutung der deutschen Automobilindustrie erzeugen einen
hohen politischen Handlungsdruck im Hinblick auf die Um-
setzung konjunkturpolitischer Maßnahmen zugunsten der
Branche. Aufgrund der starken globalen Verflechtungen in der
Weltautomobilindustrie haben national ausgerichtete Konjunk-
turprogramme allerdings eine nur begrenzte Wirkung auf die
Beschäftigungssicherung am Standort Deutschland. 

Während direkte staatliche Hilfen für die Automobilhersteller
ordnungspolitisch fragwürdig sind, erfassen Programme, die
auf eine Stimulierung der Binnennachfrage ausgerichtet sind,
aufgrund der hohen Exportquote der deutschen Automobil-
hersteller einen vergleichsweise kleinen Teil ihres Gesamtab-
satzes. Gleichwohl ergibt sich für eine staatliche Verschrot-
tungsprämie eine sowohl unter fiskal- wie auch beschäfti-
gungspolitischen Gesichtspunkte positive Gesamtbilanz. 

Demgegenüber hängen die Auswirkungen einer CO2-ba-
sierten Besteuerung von Pkw sehr stark von deren Aus-
gestaltung ab. Werden Premiumautomobilen mit kon-
zeptbedingt höheren CO2-Emissionen sehr stark belas-
tet, könnte dies – zumindest kurzfristig betrachtet – zu ne-
gativen Beschäftigungseffekten am Automobilstandort
Deutschland führen. 

Zwei Aspekte, die für ein Konjunkturpaket zugunsten der
Automobilindustrie sprechen, sollten nicht übersehen wer-
den: Zum einen kann davon ausgegangen werden, dass
es auf dem Weltautomobilmarkt ab dem Jahr 2010 zu ei-
nem nachhaltigen Aufschwung kommen wird. Dafür spricht
nicht nur die zu erwartende gesamtwirtschaftliche Erho-
lung und die auf mittlere Sicht niedrigen Öl- und Kraftstoff-
preise. Auch die Technologie- und Produktoffensiven der
Automobilhersteller sollten spätestens ab dem Jahr 2010
Kaufimpulse im Markt auslösen. Insofern könnten auch nur
temporär wirksame Programme dazu beitragen, dass die
industrielle Makrostruktur keinen nachhaltigen Schaden
nimmt. 
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Zur Diskussion gestellt

Ferner profitiert der Automobilstandort Deutschland von
den nationalen Konjunkturprogrammen für den Automo-
bilmarkt, die in anderen europäischen Ländern beschlos-
sen und umgesetzt werden, und zwar insbesondere in
Spanien und Frankreich. Mit Blick auf die internationale
wirtschaftliche Zusammenarbeit wäre es sicher kein po-
sitives Signal, wenn ausgerechnet im wichtigsten Auto-
mobilland der Europäischen Union keine nationalen An-
strengungen zur Bewältigung der Autokrise auf den Weg
gebracht würden.
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Ein »geschichtlicher Ausflug«

Für eine Darstellung der Ergebnisse aus
dem Forschungsbereich »makroökonomi-
sche Konsequenzen von Ölpreisschocks«
ist zunächst eine Art Ausflug in die Ge-
schichte zeitreihenanalytischer Methodik
notwendig. Sims (1980) hat in einem Stan-
dardwerk für die Verwendung so genann-
ter vektorautoregressiver (VAR-)Modelle
plädiert und diese gegen die seinerzeit vor-
herrschend verwendeten strukturellen
Mehrgleichungsmodelle gestellt. Das we-

sentliche Merkmal dieser Methode ist es,
dass alle im Modell enthaltenen Variablen
als endogen aufgefasst werden und es
demnach keine Unterscheidung zwischen
exogenen und endogenen Variablen mehr
gibt. Hamilton (1983) wiederum hat erst-
malig auf den zeitlichen Zusammenhang
zwischen dem Auftreten von starken Öl-
preisanstiegen und Rezessionen in den
USA hingewiesen und zur weiteren empi-
rischen Analyse die kurz zuvor von Sims
(1980) vorgeschlagenen VAR-Modelle ver-
wendet. Auch dieser Artikel kann als Stan-
dardwerk bezeichnet werden, mit der Kon-
sequenz, dass bis heute empirische Ana-
lysen in diesem Gebiet vorwiegend mit
VAR-Modellen durchgeführt werden.
Schwerpunkt dieser Analysen sind die
USA; es sind aber auch einige Studien auf
diesem Gebiet für andere Länder veröf-
fentlicht worden. Die hier diskutierten be-
ziehen sich allerdings ausschließlich auf
die USA.

Die Bemühungen zur Erfassung der ma-
kroökonomischen Konsequenzen von Öl-
preisschocks stellten sich nachfolgend als
schwieriger heraus als ursprünglich ange-
nommen. Während Hamilton (1983) noch
einen statistisch signifikanten Zusammen-

ein Überblick über aktuelle Forschungsergebnisse

Marc Gronwald

Zur empirischen Analyse des Ölpreises – 

Dieser Artikel liefert einen Überblick über aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Bereich »Empirische

Analyse des Ölpreises«. Betrachtet werden ausgewählte Teilbereiche aus einem Gebiet, in dem es viel-

fältigste Forschungsbemühungen gibt und in dem sich renommierte Wissenschaftler wie James Hamil-

ton, Olivier Blanchard oder Ben Bernanke bewegen. 

Die folgenden Forschungsgebiete werden in diesem Artikel besprochen: (1) die empirische Analyse der

makroökonomischen Konsequenzen von Ölpreisschocks, mit Schwerpunkt auf aktuellen Ergebnissen

aus eigenen Studien sowie solchen von Lutz Kilian; (2) die Untersuchung des Wandels des Zusammen-

hangs zwischen dem Ölpreis und der Ökonomie mit Schwerpunkt auf einer aktuellen Studie von Olivier

Blanchard und Jordi Gali; sowie (3) die Untersuchung der strukturellen Ursachen der Ölpreisverände-

rungen selbst. In diesem Zusammenhang wird kurz auf ein aktuelles eigenes Forschungsprojekt zur Ana-

lyse der kurzfristigen Dynamik des Ölpreises eingegangen. Da es aufgrund der Weite des Feldes nicht

möglich ist, einen umfassenden Überblick zu schaffen, wird abschließend noch auf einige zusammen-

fassende Artikel von Lutz Kilian, James Hamilton und Jeffrey Krautkraemer eingegangen.

Bevor tiefer in diese Materie eingedrungen wird, soll zunächst ein Blick auf das Objekt gerichtet werden,

welches Gegenstand dieser Abhandlung ist: der Preis des Öls. Abbildung 1 präsentiert diesen von 1970 bis

heute. Es ist unschwer zu erkennen, dass es höchst unterschiedliche Stadien gibt: die siebziger Jahre, die

durch die beiden Ölkrisen gekennzeichnet sind, die Zeit nach dem OPEC-Zusammenbruch Mitte der acht-

ziger Jahre mit ihrer deutlich volatileren Seitwärtsbewegung und die heutige Zeit mit dem starken Anstieg

und dem ebenso starken Rückgang des Ölpreises. Das allein deutet darauf hin, dass empirische Analysen

des Ölpreises und der ökonomischen Konsequenzen seiner Veränderungen alles andere als einfach sind.
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hang zwischen dem Ölpreis und dem Wirtschaftswachstum
gefunden hat, ist in Studien, bei denen Beobachtungszeit-
räume, die bis in die 1990er Jahren reichen, verwendet wur-
den, dieser nicht mehr feststellbar. In der Folge hat sich da-
her eine Vielzahl von Papieren mit der Frage beschäftigt,
auf welche Art und Weise der Ölpreis zu spezifizieren ist, da-
mit er den Zusammenhang mit makroökonomischen Grö-
ßen korrekt widerspiegelt. Als Konsequenz wurden so ge-
nannte nicht-lineare Ölpreisspezifikationen vorgeschlagen
und in klassische VAR-Modelle eingesetzt; genannt seien
etwa die von Mork (1989), Hamilton (1996) oder Lee et al.
(1995). Mit dieser Frage setzt sich auch eine aktuelle Stu-
die von Gronwald (2008) auseinander.

Zum Erfolg nicht-linearer Ölpreisspezifikationen

Mork (1989) hat etwa argumentiert, dass Ölpreisanstiege
zwar negative Wirkungen auf das Wirtschaftswachstum ha-
ben, Ölpreisrückgänge aber keine entsprechend positiven
und der Zusammenhang folglich als asymmetrisch zu be-
zeichnen ist. Lee et al. (1995) weisen darauf hin, dass das
Volatilitätsumfeld, in dem ein Ölpreisanstieg stattfindet, für
dessen Wirkung entscheidend ist: Schwankt der Ölpreis oh-
nehin stark in einer gewissen Periode, so ist ein starker An-
stieg weniger schädlich als in einer Phase relativer Ruhe; Ha-
milton (1996) betont, dass ein Ölpreisanstieg, der lediglich
einen vorausgegangenen Rückgang ausgleicht, ökonomisch
als unschädlich anzusehen ist. Die jeweiligen Ölpreisspezi-
fikationen greifen diese Argumente auf und sind insoweit
als erfolgreich zu bezeichnen, dass zwischen einem derart
gemessenen Ölpreisschock und Größen wie dem Wirt-
schaftswachstum wieder ein statistisch signifikanter Zusam-
menhang gefunden wurde. Gronwald (2008) schlägt nun ei-
ne in dieser Tradition stehende, neue Spezifikation vor, die
sich dadurch auszeichnet, »große« von »normalen« Ölpreis-
anstiegen zu unterscheiden. Basis dieser Spezifikation ist
die Anpassung eines Markov-Switching-Heteroskedastie-
Modells an die Wachstumsrate des Ölpreises. Gezeigt wird,
dass lediglich die »großen« Ölpreisanstiege einen statis-
tisch signifikanten Effekt auf das Wirtschaftswachstum ha-
ben, während »normale« Ölpreissteigerungen folgenlos blei-
ben. Hervorzuheben ist allerdings, dass dieser Spezifikati-
on nach nur drei Anstiege als »groß« zu bezeichnen sind: die
mit den beiden Ölkrisen der siebziger Jahre und dem Golf-
krieg zu Beginn der neunziger Jahre verbundenen. Alle üb-
rigen Preiserhöhungen sind ökonomisch wirkungslos. Eine
Schlussfolgerung aus diesem Papier ist, dass die zu Be-
ginn der 2000er Jahre zu beobachtenden Anstiege keine
bedeutsamen negativen Konsequenzen hatten, da es sich
eher um eine Abfolge kleinerer Anstiege als um einen gro-
ßen Anstieg handelt. Die Ergebnisse lassen sich aber auch
noch auf eine weitere Art und Weise interpretieren: In den
»klassischen« nicht-linearen Ölpreisspezifikationen kommt
es ebenfalls zu einer stärkeren Betonung bzw. Gewichtung

der drei genannten Ölpreisanstiege, so dass hinreichender
Grund zu dem Schluss besteht, dass deren Erfolg weniger
auf die jeweilige Motivation, sondern eben auf jene Beto-
nung der drei großen Ölpreissteigerungen zurückzuführen
ist. In einem aktuellen Forschungsprojekt des Autors, bei
dem der empirische Ansatz von Blanchard und Gali (2007)
weiterentwickelt wird, wird dieses Ergebnis noch weiter zu-
gespitzt; demnach muss der ersten Ölkrise 1973/74 der ent-
scheidende Einfluss zugerechnet werden.

Angebots- versus Nachfrageschocks

Das aktuelle Papier von Kilian (2008a) trägt zu dem glei-
chen Forschungsstrang bei, ist allerdings auf einen ande-
ren Aspekt fokussiert. Es hat sich, wie bereits angedeutet,
nicht nur das Verhalten des Ölpreises selbst verändert, son-
dern auch die den Ölpreisveränderungen zugrunde liegen-
den Ursachen. Kilian (2008a) unterscheidet insbesondere
angebots- und nachfragegetriebene Schocks und schlägt
eine strukturelle Zerlegung des realen Ölpreises in Öl-An-
gebotsschocks, allgemeine Nachfrageschocks sowie öl-
marktspezifische Nachfrageschocks vor. Im zweiten Schritt
wird dann die Auswirkung dieser Schocks auf die globale
Ölproduktion, die globale wirtschaftliche Aktivität und den
realen Ölpreis untersucht. Hervorzuhebende Ergebnisse sind,
dass ein Öl-Angebotsschock zu einem scharfen Rückgang
der Ölproduktion führt, während sich lediglich ein statis-
tisch schwach signifikanter Anstieg des Ölpreises sowie
ein schwacher Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität er-
geben. Ein allgemeiner Nachfrageschock hingegen hat ei-
nen sehr starken und positiv signifikanten Effekt auf die wirt-
schaftliche Aktivität. Der reale Ölpreis reagiert ebenfalls mit
einem signifikanten Anstieg, der Effekt auf die Ölproduktion
ist ebenfalls positiv signifikant. Dieser ist allerdings schwä-
cher und tritt erst mit einer gewissen Verzögerung auf. Ein
ölmarktspezifischer Nachfrageschock führt zu einem so-
fortigen, persistenten und hochsignifikanten Anstieg des Öl-
preises und, in geringerem Maße, zu einem temporären An-
stieg der wirtschaftlichen Aktivität und einem sehr kurzfris-
tigen Rückgang der Ölproduktion. Neben diesen detaillier-
ten Ergebnissen kommt Kilian (2008a) zu dem allgemeine-
ren Schluss, dass die kürzlich zu beobachtenden Anstiege
der realen Ölpreise durch globale Nachfrageschocks aus-
gelöst wurden und es deshalb nicht zu einer nennenswer-
ten Rezession in den USA gekommen ist.

Zum Wandel des Zusammenhangs zwischen 
Ölpreis und Ökonomie

Der Wandel des Zusammenhangs zwischen dem Ölpreis und
der Wirtschaft steht im Mittelpunkt eines weiteren For-
schungsstranges. Studien wie die von Lee et al. (1995) oder
auch von Gronwald (2008) betonen, dass es zu einem ver-
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änderten Verhalten des Ölpreises an sich gekommen ist. Ins-
besondere Blanchard und Gali (2007) fragen: »Warum sind
die siebziger Jahre so anders als die 2000er«, und untersu-
chen sowohl theoretisch als auch empirisch, inwieweit struk-
turelle Veränderungen in diesem Ölpreis-Ökonomie-Zusam-
menhang zu beobachten sind. Untersucht werden die Hy-
pothesen, dass (1) eine geringere Ölabhängigkeit der Pro-
duktion gegeben ist, (2) die Arbeitsmärkte flexibler sind, 
(3) eine verbesserte Geldpolitik herrscht und (4) es einfach
Glück im Sinne vom Nicht-Auftreten von adversen Schocks
ist. Blanchard und Gali (2007) finden, dass alle vier Aspekte
einen wichtigen Einfluss aufweisen. In diesem Zusammen-
hang sei angemerkt, dass die Rolle der Geldpolitik beim Auf-
treten von Ölpreisschocks in der Literatur bereits diskutiert
wurde (vgl. Bernanke et al. 1997) und dass das »Glück« auch
als Erklärung für die so genannte Great Moderation heran-
gezogen wird. Nakov und Pescatori (2008) betonten aller-
dings, dass dieses »Glück« im hohen Maße auf das geän-
derte Ölpreisverhalten und eine geringere Ölabhängigkeit der
Ökonomie zurückzuführen ist. Kilian (2008b) geht in seinem
Überblicksartikel ebenfalls auf den Aspekt des Wandels ein
und ergänzt, dass die US-Wirtschaft weniger empfindlich
für Energiepreisschocks geworden ist, weil die Variabilität der
Kaufkraftschocks geringer ist und weil ein struktureller Wan-
del in der US-Automobilindustrie stattgefunden hat, nach
dem die Unternehmen seit den neunziger Jahren nicht mehr
nur große Fahrzeuge wie Jeeps und SUVs produzieren, son-
dern auch kleinere, energieeffiziente Modelle anbieten.

Strukturelle Faktoren und Ölpreisveränderungen

Während alle bislang diskutierten Papiere die Wirkung des
Ölpreises auf makroökonomische Größen untersuchen, be-
steht auch Interesse daran zu erklären, von welchen Fakto-
ren der Ölpreis selbst beeinflusst wird. In einer Reihe von
Untersuchungen gehen Kaufmann et al. (2004) und Dees
et al. (2008) dieser Frage nach. Im Fokus steht die Rolle der
OPEC, die Kapazitätsauslastung der Raffinerien sowie Be-
dingungen auf den Öl-Terminmärkten. Dees et al. (2008)
kommen zu dem Ergebnis, dass alle diese Faktoren einen
wichtigen Einfluss haben und somit Modelle, die den Ölpreis
lediglich über Ölangebot- und nachfrage zu erklären versu-
chen, sinnvoll ergänzen. Insbesondere ergibt sich, dass der
Ölpreisanstieg zwischen 2004 und 2006 im Wesentlichen
durch die genannten Faktoren erklärt wird. Ob das Modell
aber auch in der Lage ist, den aktuell zu beobachtenden
Preisverfall zu erklären, muss Gegenstand zukünftiger Un-
tersuchungen sein.

Weitere Forschungsstränge

In einem weiteren eigenen Forschungsprojekt steht die kurz-
fristige Dynamik täglicher Ölpreisdaten im Mittelpunkt. An-

ders als in den eben angesprochenen Papieren von Kauf-
mann et al. (2004) und Dees et al. (2008) wird dabei aber
keine strukturelle Analyse durchgeführt, sondern gezeigt,
dass tägliche Ölpreisdaten statistische Eigenschaften auf-
weisen, die sonst von Aktienindizes bekannt sind. Ein wei-
terer Unterschied besteht darin, dass Tagesdaten an Stelle
von Quartalsdaten verwendet werden. Bislang gibt es nur
wenige empirische Modellierungsversuche dieser täglichen
Ölpreisdaten – Askari und Krichene (2008) bilden eine Aus-
nahme. Darüber hinaus wird bislang keine Verbindung zwi-
schen dieser Art von Modellierungen und klassischen res-
sourcenökonomischen Überlegungen wie Hotelling (1931),
die in Krautkraemer (1998) zusammengefasst und aktuell
auch von Sinn (2008) aufgegriffen werden, hergestellt. Wei-
terer Gegenstand dieses Forschungsprojekts ist die Unter-
suchung der Ursache für dieses Verhalten des Ölpreises.
Spekulatives Verhalten auf dem Ölmarkt – sicherlich ein »üb-
licher Verdächtiger« – scheint als Ursache ausgeschlossen
werden zu können. So stellt Paul Krugman in einer Kolum-
ne in der New York Times fest, dass Spekulanten nicht die
Ursache für die kürzlich zu beobachtende so genannte »Öl-
blase« sein können, da es nicht zu Veränderungen in der La-
gerhaltung von Öl gekommen ist, die eigentlich hätte be-
obachtet werden müssen. Somit, so schließt Krugman, müs-
sen es fundamentale Faktoren sein, die die Ölpreisbewe-
gungen ausgelöst haben. Hamilton (2008) kommt im Rah-
men seiner theoretischen Überlegungen zu einem vergleich-
baren Ergebnis.

Abschließend soll nun auf die gerade erwähnten Überblicks-
artikel von Krautkraemer (1998), Hamilton (2008) und Kilian
(2008b) eingegangen werden, der sowohl theoretische als
auch empirische Aspekte diskutiert. Insbesondere hervor-
zuheben ist dabei das Ergebnis, dass vielfältige Versuche
empirischer Tests der Hotelling-Regel nicht erfolgreich ge-
wesen sind (vgl. Krautkraemer 1998), was Hamilton (2008)
zu dem Schluss veranlasst, dass der Ölpreis sich nicht in
der Art und Weise verhält, wie man es von dem Preis einer
erschöpfbaren Ressource erwarten würde. Kilian (2008b)
geht zudem noch auf Aspekte wie die Endogenität des Öl-
preises sowie der Schätzung der Preiselastizität der Ener-
gienachfrage, Hamilton (2008) unter anderem auf die Vor-
hersagbarkeit des Ölpreises ein.

Fazit

Dieser Artikel gibt einen Überblick über aktuelle Forschungs-
anstrengungen im Bereich ökonomische Analyse von Öl-
preisen. Die vielfältigen Perspektiven verdeutlichen, dass der
Ölpreis in mehrfacher Hinsicht bedeutsam ist. Die Tatsa-
che, dass sehr elaborierte empirische und theoretische Ver-
fahren zum Einsatz kommen, zeigt, dass viele Zusammen-
hänge komplizierter sind, als man vielleicht ursprünglich ver-
mutet hat. Die bis heute dramatischen Ölpreisbewegungen
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und die Bedeutung des Öls als einer der wesentlichen fos-
silen Energieträger für den Klimawandel rechtfertigen die-
sen Forschungsaufwand. Die vielfältigen offenen Fragen be-
deuten aber zugleich, dass noch ein großer zukünftiger For-
schungsbedarf besteht.
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Zum 1. Januar 2005 wurden die beiden
Sicherungssysteme der Arbeitslosenhilfe
und Sozialhilfe für erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige zusammengeführt. Auf diese Wei-
se sollte eine möglichst effektive und ef-
fiziente Betreuung von diesen Menschen
erzielt werden, ohne dass sie einmal in
den Zuständigkeitsbereich des Bundes
und einmal in den der Kommunen fallen.
Und obgleich grundsätzlich Einigkeit über
das Ziel bestand, für erwerbsfähige Hil-
febedürftige nur noch eine zuständige Be-
hörde anzustreben, wurde über die Wahl
dieser – Bund oder Kommunen – lange
gerungen. Der erzielte Kompromiss sieht
vor, dass sowohl die Bundesagentur für
Arbeit (BA) als auch die kreisfreien Städ-
te und Kreise Träger der Leistungen sind,
wobei die BA insbesondere für die arbeits-
marktpolitischen Leistungen zuständig ist,
während sich die Kommunen beispiels-
weise um die Sucht- und Drogenbera-
tung, die Schuldnerberatung, die psycho-
soziale Betreuung und die Kinderbetreu-
ung kümmern. 

Im Regelfall finden sich beide Träger in
»Arbeitsgemeinschaften« (ARGEn) zu-
sammen, um sämtliche Leistungen aus
einer Hand zu erbringen. Die Experimen-
tierklausel (§ 6a SGB II) zur Weiterentwick-
lung der Grundsicherung bestimmt, dass
an Stelle der ARGEn als Träger der Leis-
tung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II
im Wege der Erprobung auch kommu-
nale Träger (»zugelassene kommunale
Träger«, zkT) zugelassen werden können.

Auf der Basis dieser Klausel ist mit Wir-
kung zum 1. Januar 2005 insgesamt
69 kommunalen Trägern, darunter
63 Landkreisen, für einen Zeitraum von
sechs Jahren, also bis zum 31. Dezem-
ber 2010, eine solche Zulassung erteilt
worden. In insgesamt 22 regionalen Ein-
heiten, in denen keine Vereinbarungen zur
Bildung einer ARGE zustande kamen oder
aber seit 2005 bestehende ARGE-Verträ-
ge mittlerweile wieder aufgelöst wurden,
werden die SGB-II-Leistungen in »ge-
trennter Aufgabenwahrnehmung« (gAw),
d.h. nebeneinander sowohl von kommu-
nalen Trägern als auch von den örtlichen
Arbeitsagenturen, erbracht. In 352 der ins-
gesamt 443 regionalen SGB-II-Einheiten
(»Grundsicherungsstellen«) existieren hin-
gegen ARGEn, in denen lokale Arbeits-
agenturen und Kommunen gemeinsam
die Betreuung der Hilfebedürftigen über-
nommen haben (Stand der Angaben: Jah-
resende 2007).

Eine neue Wendung hat die Erprobung
verschiedener Formen der Aufgaben-
wahrnehmung im SGB II und die politi-
sche Diskussion über die einschlägigen
rechtlichen Rahmenbedingungen für die
Zeit nach 2010 durch einen Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts vom
20. Dezember 2007 (2 BvR 2433/04;
2 BvR 2434/04) genommen. Darin erklärt
das Gericht das Modell der ARGEn – spe-
ziell die Bestimmungen in § 44b SGB II
zur Übertragung von Aufgaben der kom-
munalen Träger auf ARGEn und zur Vor-

Konzept und Ziel der »Experimentierklausel« nach 
§ 6c SGB II im System der Grundsicherung

Zum 1. Januar 2005 wurden die beiden Sicherungssysteme der Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe

für erwerbsfähige Hilfebedürftige zusammengeführt. Über die Wahl der Behörde – Bund oder

Kommunen – wurde lange gerungen. Die Einigung beinhaltet, dass sowohl die Bundesagentur für

Arbeit (BA) als auch die kreisfreien Städte und Kreise Träger der Leistungen sind. In der Regel fin-

den sich beide Träger in »Arbeitsgemeinschaften« (ARGEn) zusammen, um sämtliche Leistungen

aus einer Hand zu erbringen. Die Experimentierklausel (§ 6a SGB II) zur Weiterentwicklung der

Grundsicherung erlaubt aber auch, dass an Stelle der ARGEn als Träger der Leistung im Wege der

Erprobung kommunale Träger zugelassen werden können. Durch eine Evaluierung, die im Auftrag

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) erfolgte, sollte herausgearbeitet werden,

wo die Stärken und die Schwächen des jeweiligen Modells liegen. Zur Bearbeitung dieses For-

schungsauftrages wurden insgesamt vier Evaluationsaufträge an unabhängige Institute bzw. an

Konsortien unabhängiger Forscher und Forschungseinrichtungen vergeben. Im Folgenden wird von

allen vier Untersuchungsaufträgen eine Kurzfassung der erzielten Ergebnisse vorgestellt.
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nahme von Verwaltungsakten durch diese Einheiten – für mit
dem Grundgesetz (Art. 28 Abs. 2 GG i. V. m. Art. 83 GG)
unvereinbar. Im Anschluss an diese Entscheidung stellt ei-
ne Fortgeltung des gegenwärtigen Rechts, sowohl im Sin-
ne eines einfachen Auslaufens der Experimentierklausel als
auch einer Fortsetzung des bisherigen Nebeneinander von
ARGEn und zkT, eventuell mit geänderter Zusammenset-
zung der zugelassenen Träger, keine Option mehr dar. Viel-
mehr muss für die Gestaltung der zukünftigen Rahmenbe-
dingungen erneut die grundlegende Frage nach arbeits-
marktpolitisch wirksamen und verfassungskonformen Mo-
dellen der Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des SGB II
gestellt werden. Im Mittelpunkt der Evaluation der »Experi-
mentierklausel« nach § 6c SGB II stehen die arbeitsmarkt-
politischen Wirkungen der gegenwärtig erprobten Modelle,
einschließlich zahlreicher durch die Verfassungsgerichtsent-
scheidung nicht berührter Aspekte der organisatorischen
Umsetzung und des Einsatzes von Maßnahmen in den ein-
zelnen Grundsicherungsstellen. Für die anstehende Neuge-
staltung der rechtlichen Rahmenbedingungen sollten die auf
diesem Wege gewonnenen und wissenschaftlich analysier-
ten Erfahrungen nun erst recht von großer Bedeutung sein.
In diesem Sinne hat auch das Verfassungsgericht dem Ge-
setzgeber für die Neuregelung eine Frist gesetzt, die wei-
terhin bis zum 31. Dezember 2010 dauert, unter anderem
um ihm die Möglichkeit zu geben, dabei die Ergebnisse der
Wirkungsforschung gemäß § 6c SGB II zu berücksichtigen
(vgl. die Urteilsgründe, C III 3 b).

Zusammen mit der Erprobung alternativer Formen der Auf-
gabenwahrnehmung bei der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende hat der Gesetzgeber nämlich von Anfang an eine
gesetzliche Grundlage zur Forschung über die verschie-
denen Formen der Trägerschaft in Kraft gesetzt. Ziel der
Evaluation der »Experimentierklausel« nach § 6c SGB II
ist eine vergleichende Beschreibung und Analyse der Wir-
kungszusammenhänge bei der Implementation und Durch-
führung des zum 1. Januar 2005 in Kraft getretenen SGB II
durch verschiedene Träger.1 Im Zentrum des Interesses
steht dabei insbesondere die Frage, ob die (Re-)Integrati-
on in den Arbeitsmarkt, die Verbesserung der Beschäfti-
gungsfähigkeit und die soziale Stabilisierung der Hilfebe-
dürftigen in den ARGEn oder bei den zugelassenen kom-
munalen Trägern (zkT) besser gelingt. Auf Grundlage ent-
sprechender Analysen sind die Wirkungen der unterschied-
lichen Ansätze für die Betreuung erwerbsfähiger Hilfebe-
dürftiger darzustellen.

Die Forschung zur Experimentierklausel (Wirkungsforschung
nach § 6c SGB II) richtet sich im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales (BMAS) speziell auf die ver-
gleichende Evaluation der administrativen Umsetzung und

deren Erfolgs- und Wirkungsfaktoren hinsichtlich der Ziele
des SGB II. Zur Bearbeitung dieses Forschungsauftrages
wurden insgesamt vier Evaluationsaufträge an unabhängi-
ge Institute bzw. an Konsortien unabhängiger Forscher und
Forschungseinrichtungen vergeben:

– Untersuchungsfeld 1: Deskriptive Analyse und Regionen-
matching (Bearbeiter: Institut für Angewandte Wirtschafts-
forschung (IAW), Tübingen, und Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim),

– Untersuchungsfeld 2: Implementations- und Governan-
ceanalyse (Bearbeiter: Wissenschaftler des Wissen-
schaftszentrums Berlin für Sozialforschung, (WZB), der
Fachhochschule Frankfurt und dem Institut für angewand-
te Sozialwissenschaft, infas, Bonn),

– Untersuchungsfeld 3: Wirkungs- und Effizienzanalyse (Be-
arbeiter: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung,
(ZEW), Mannheim; Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ),
Gelsenkirchen, und TNS Emnid Medien- und Sozialfor-
schung, Bielefeld),

– Untersuchungsfeld 4: Makroanalyse und regionale Ver-
gleiche (Bearbeiter: ifo Institut für Wirtschaftsforschung,
München, und Institut für Angewandte Wirtschaftsfor-
schung (IAW), Tübingen).

Im vorliegenden ifo Schnelldienst wird von allen vier Unter-
suchungsfeldern eine Kurzfassung der erzielten Untersu-
chungsergebnisse dargelegt. Das Bundeskabinett hat sich
am 17. Dezember 2008 mit dem Endbericht zur Evaluation
der Experimentierklausel (§ 6c SGB II) befasst und hat ihn
dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat zugeleitet.
Die vier Einzelabschlussberichte sowie der § 6c-Gesamtbe-
richt sind auf der Homepage des BMAS veröffentlicht.2 Der
Forschungsverbund ist zuversichtlich mit der Veröffentlichung
seiner Ergebnisse einen Beitrag zur weiteren wissenschaft-
lichen und politischen Diskussion über die Form der Aufga-
benwahrnehmung nach dem SGB II und auch über Strate-
gien und Methoden zur Analyse ihrer Wirkungen leisten zu
können.

1 Träger der Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem
SGB II sind grundsätzlich die Bundesagentur für Arbeit (BA) sowie kreis-
freie Städte und Kreise (§ 6 Abs. 1 SGB II).

2 http://www.bmas.de/coremedia/generator/29194/f382__forschungsbe-
richt.html, 
http://www.bmas.de/coremedia/generator/29194/f387__forschungsbe-
richt.html, 
http://www.bmas.de/coremedia/generator/29194/f388__forschungsbe-
richt.html 
http://www.bmas.de/coremedia/generator/29194/f386__forschungsbe-
richt.html.
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Überblick über zentrale Aufgaben
und Ergebnisse von Untersu-
chungsfeld 1 für den Forschungs-
verbund der §-6c-SGB-II-Evaluation 

Im Folgenden wird ein knapper Überblick
über wesentliche Aufgaben und Ergeb-
nisse der Arbeiten in Untersuchungsfeld 1
der §-6c-SGB-II-Evaluation gegeben.

Abbildung der organisatorischen Um-
setzung des SGB II im Rahmen von drei
Wellen einer flächendeckenden E-Mail-
Befragung aller Grundsicherungsstellen

Mit dem SGB II wurde die Organisation
der Betreuung von Langzeitarbeitslosen

vollkommen neu geregelt. Mit den ARGEn
entstanden völlig neue Institutionen als
Mischverwaltungen des Bundes und der
Kommunen. Bei den zkT kamen auf die
Kommunen neue – arbeitsmarktpolitische
– Aufgaben hinzu. Sowohl Mitarbeiter/in-
nen der Agentur für Arbeit als auch Mit-
arbeiter/innen in den Sozialverwaltungen
der Kommunen sahen sich einem verän-
derten Kundenkreis mit anderen Proble-
men und Herausforderungen gegenüber
und mussten teilweise völlig neue Aufga-
ben übernehmen. 

Aus bereits vorhandenen Datenquellen la-
gen über die konkrete organisatorische
Umsetzung des SGB II in den Grundsi-
cherungsstellen nur sehr wenige flächen-
deckende Informationen vor. Eine wichti-
ge Aufgabe des Untersuchungsfeldes 1
für den Forschungsverbund der §-6c-
SGB-II-Evaluation war es daher, eine bun-
desweite E-Mail-Befragung aller SGB-II-
Einheiten durchzuführen, mit deren Hilfe
die organisatorische Heterogenität bei der
Umsetzung des SGB II vor Ort abgebildet
werden kann. Das Ziel der Erhebung war

Ausgewählte Ergebnisse aus Untersuchungsfeld 1 der
§-6c-SGB-II-Evaluation

Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW), Tübingen*

Organisatorische Umsetzung des SGB II vor Ort – 

Im Zentrum der Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II stand die Frage, ob die 

(Re-)Integration in den Arbeitsmarkt, die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und die so-

ziale Stabilisierung der SGB-II-Klientel in den Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) oder bei den zuge-

lassenen kommunalen Trägern (zkT) besser gelingt. Untersuchungsfeld 1 hatte im Kontext des For-

schungsverbunds der §-6c-SGB-II-Forschung eine grundlegende Funktion. Zum einen wurden we-

sentliche konzeptionelle Grundlagen für den Forschungsverbund erarbeitet, die in die anderen Un-

tersuchungsfelder einfließen und auf denen die anderen Untersuchungsfelder aufbauen sollten.

Zum anderen fungierte Untersuchungsfeld 1 in Bezug auf aggregierte Arbeitsmarktdaten als zent-

rale Datenschnittstelle zwischen der Bundesagentur für Arbeit und den anderen Forschungsfel-

dern. Untersuchungsfeld 1 wurde vom Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) Tübin-

gen bearbeitet. In der ersten Projektphase wirkte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsfor-

schung (ZEW) Mannheim mit.

Der vorliegende Beitrag verfolgt zwei Ziele: Zunächst wird einleitend ein komprimierter Gesamt-

überblick über zentrale Aufgaben und Ergebnisse der Arbeiten in Untersuchungsfeld 1 gegeben.

Darauf aufbauend werden dann ausgewählte Erkenntnisse zur organisatorischen Umsetzung des

SGB II vor Ort dargestellt, die maßgebliche Bedeutung für den Erfolg oder Misserfolg der Arbeit

in den Grundsicherungsstellen haben könnten. Dabei konzentrieren sich die Ausführungen insbe-

sondere auf Ergebnisse zur organisatorischen Umsetzung der Kundenbetreuung und die dazu er-

stellte Organisationstypologie sowie zu arbeitsmarktpolitischen Strategien und der Intensität und

Ausgestaltung der Leistungserbringung. Stets wird die Frage im Vordergrund stehen, ob und in

welchem Maße sich bei der konkreten Umsetzung des SGB II in den Grundsicherungsstellen sys-

tematische Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen ARGEn und zkT beobachten lassen.1

* Die Bearbeiter am IAW, Tübingen, sind Sabine
Dann, Christine Hamacher, Andrea Kirchmann,
Günther Klee, Martin Rosemann und Harald Strot-
mann.

1 Auf die Darstellung von Ergebnissen für Kreise mit
getrennter Aufgabenwahrnehmung wird in diesem
Beitrag ebenso verzichtet wie auf die Darstellung
zeitlicher Entwicklungen bei der organisatorischen
Umsetzung. Diese können im Endbericht des Un-
tersuchungsfelds 1 im Detail nachgelesen werden
(vgl. IAW 2008). Ergebnisse für die Wellen 1 und 2
werden in IAW und ZEW (2006) und in IAW (2007)
dargestellt.
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es somit, zentrale Charakteristika der konkreten organisa-
torischen Umsetzung des SGB II vor Ort in den unterschied-
lichen Formen der Aufgabenwahrnehmung zu erfassen und
darzustellen und diese auch für die Wirkungsforschung in
den Untersuchungsfeldern 3 und 4 zugänglich zu machen.
Die E-Mail-Befragung erfolgte jährlich in drei Wellen (Erhe-
bungszeitpunkte: 31. Dezember 2005, 31. Dezember 2006
und 31. Oktober 2007) und war grundsätzlich als Paneler-
hebung angelegt, so dass anhand identischer Fragen in den

verschiedenen Wellen auch die Analyse zeitlicher Entwick-
lungen bei der organisatorischen Umsetzung des SGB II
möglich ist. Im interdependenten Zusammenspiel insbeson-
dere mit Untersuchungsfeld 2 (Implementations- und Go-
vernanceanalysen), aber auch mit den anderen Untersu-
chungsfeldern und dem koordinierenden ISG wurden dar-
über hinaus auch von Welle zu Welle aufgrund des Erkennt-
nisfortschritts neue Themenschwerpunkte ergänzt und der
Fragenkatalog weiterentwickelt. 

Tab. 1 
Überblick über Themenschwerpunkte der IAW-SGB-II-Organisationserhebung 

Themenschwerpunkte Welle 2006 Welle 2007 Welle 2008 

Organisation der Kundenbetreuung    
Ablauf des Betreuungsprozesses    

Betreuung durch Dritte     

Kundensegmentierung i.V.m. mit Existenz von Maßnahmeempfehlungen    

Umgang mit Bedarfsgemeinschaften –   

Dezentralität    

Qualität und Intensität der Leistungserbringung    
Schnelligkeit der Betreuung    

Umfang der Betreuung    

Personalqualifikation    

Personalkapazität    

Aktivierung verschiedener Personengruppen    

Flankierende sozialintegrative Leistungen    

Arbeitgeberservice/Stellenakquise    

Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung    

Zusammenarbeit mit wirtschafts- und arbeitgebernahen Institutionen   – 
Existenz/Zusammenarbeit mit dem Beirat oder ähnlichen Gremium   – 
Kooperationsbeziehungen und Einflüsse    
Schnittstellen mit dem SGB-III-Bereich    

Schnittstellen mit dem SGB XII   – 
Schnittstellen mit dem Reha-Bereich – –  

Schnittstellen mit externen Trägern    

Orientierung an externen Standards    

Einfluss externer Organisationen auf die strategische Ausrichtung der  

SGB-II-Einheit 
 –  

Entscheidungsbefugnisse der Leitungsebene    

Zusatzaspekte    
Steuerung und Controlling    

Rückgriff auf zusätzliche Finanzierungsquellen – –  

Arbeitsmarktpolitische Ziele und Maßnahmen    

Sanktionierungspraxis –   

Strategie beim Maßnahmeeinkauf    

Kontrolle externer Maßnahmeträger  – – 
Vergabepraxis – –  

Strategien Betreuung von eHb mit Migrationshintergrund –   

Gender Mainstreaming und Chancengleichheit    

Teilnahme an externen Evaluationsvorhaben oder Benchmarking  – – 
Hintergrundvariablen    
Stand der Umsetzung des SGB II    

Kooperation vor Einführung des SGB II  –  

Speziell für ARGEn    
Einfluss der Träger auf die Geschäftspolitik der SGB-II-Einheiten  – – 
Organisatorische Rahmenbedingungen    

Speziell für gAw    
Kooperationsbeziehungen zwischen beiden Trägern    

– :Thema wurde nicht behandelt. – : Thema wurde abgefragt. –  : Thema wurde als Themenschwerpunkt abgefragt. 

Quelle: IAW-SGB-II-Organisationserhebung, IAW-Darstellung. 



Forschungsergebnisse

i fo  Schne l ld ienst  1/2009 –  62.  Jahrgang

24

Der Rücklauf an vollständig verwertbaren Fragebogen war
in allen drei Wellen – auch aufgrund intensiver Nachfass-
aktionen und der Unterstützung der Erhebung durch den
Bund, die Länder, die Bundesagentur für Arbeit sowie die
kommunalen Spitzenverbände – mit gut 88% aller Grund-
sicherungsstellen in der ersten, mit über 96% aller Grund-
sicherungsstellen in der zweiten und 95% in der dritten
Befragungswelle hervorragend. An allen drei Befragungs-
wellen haben sich alle 69 zkT beteiligt. Inhaltlich wurde ein
sehr breites Spektrum von Aspekten abgefragt, die den Er-
folg der Arbeit in den Grundsicherungsstellen unabhängig
von der Form der Aufgabenwahrnehmung maßgeblich be-
einflussen können. Neben differenzierten Fragen zur Orga-
nisation der Kundenbetreuung sowie der Qualität und In-
tensität der Leistungserbringung wurden zum Beispiel auch
Fragen zu Kooperationsbeziehungen, externen Einflüssen,
zur Steuerung und zum Controlling, zum Gender Main-
streaming oder auch zu Kooperationsbeziehungen zwischen
Arbeitsagenturen und Kommunen vor Einführung des SGB II
gestellt. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die vielfältigen
Aspekte der organisatorischen Umsetzung des SGB II, die
im Rahmen der drei Wellen der IAW-SGB-II-Organisati-
onserhebung als Panelfragen oder als Themenschwerpunk-
te abgefragt wurden. 

Abschnitt 2 berichtet über ausgewählte Ergebnisse aus der
Befragung hinsichtlich der Organisation der Kundenbetreu-
ung und der Intensität und Ausgestaltung der Betreuung.
Eine ausführliche Darstellung von Ergebnissen zu diesen und
weiteren Aspekten der organisatorischen Umsetzung des
SGB II kann bei IAW (2008) nachgelesen werden.

Erstellung einer Typologie für die Organisation der Kun-
denbetreuung

Da gerade die Organisation wesentlicher Elemente des Leis-
tungsprozesses für den Erfolg der Arbeit in den Grundsiche-
rungsstellen von besonderer Bedeutung sein kann, war es
eine weitere Aufgabe des Untersuchungsfeldes 1, die Viel-
zahl unterschiedlicher existierender Organisationsmodelle
anhand zentraler Charakteristika zu typisieren. Tatsächlich
haben die SGB-II-Einheiten unabhängig von der Form der
Aufgabenwahrnehmung den Betreuungsprozess, der den
Weg der Kunden/innen von der Antragsabgabe bis – im Ide-
alfall – zur Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt umfasst,
vor Ort sehr unterschiedlich ausgestaltet. Hinter den ver-
schiedenen Modellen stehen variierende Vorstellungen und
Philosophien hinsichtlich einer möglichst optimalen Vorge-
hensweise bei der Kundenbetreuung. Die letztlich vom IAW
in Abstimmung mit dem Forschungsverbund erarbeitete Or-
ganisationstypologie stellt dabei primär darauf ab, in wel-
chem Maße wesentliche Aspekte des Leistungsprozesses
– das vor Ort praktizierte Fallmanagement, die Vermittlung
und die materiellen Leistungen – integriert oder aber jeweils
durch Spezialisten/innen erbracht werden. Weiter unten wer-

den die einzelnen Dimensionen der Typologie detaillierter
vorgestellt und dabei illustriert, ob und in welchem Maße
sich ARGEn und zkT bei der Organisation der Kundenbe-
treuung unterscheiden. Die der Typologie zugrunde liegen-
den Variablen wurden dem Forschungsverbund zusammen
mit den weiteren Informationen zur organisatorischen Um-
setzung des SGB II für die Wirkungsanalysen zur Verfü-
gung gestellt. 

Durchführung eines Regionenmatchings

Eine weitere wesentliche Grundlage für den Forschungsver-
bund der Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II
war die Durchführung eines Regionenmatching durch das
ZEW Mannheim. Ziel war es, den 439 Kreisen und kreisfrei-
en Städten, und insbesondere den 69 zkT, solche Kreise und
kreisfreie Städte als nächste Nachbarn zuzuordnen, die vor
Einführung des SGB II im Jahr 2004 einen möglichst ähnli-
chen strukturellen und arbeitsmarktpolitischen Kontext und
somit ähnliche Ausgangsbedingungen aufwiesen.

Das Vorgehen des ZEW beim Regionenmatching war zwei-
stufig (vgl. Arntz et al. 2006): Um relevante Regionalmerk-
male zu identifizieren, wurde zunächst im Rahmen einer Ver-
weildaueranalyse untersucht, welche Regionalmerkmale ei-
nen signifikanten Einfluss auf die individuelle Arbeitslosig-
keitsdauer von potentiellen Beziehern/innen des Arbeitslo-
sengeldes II bis zum Übergang in eine ungeförderte Beschäf-
tigung in der näheren Umgebung haben. Anschließend wur-
de anhand eines Distanzmaßes die Ähnlichkeit der Kreise
und kreisfreien Städte hinsichtlich der so identifizierten Re-
gionalmerkmale berechnet. Die so erstellte Liste »nächster
Nachbarn« war einerseits eine wichtige Grundlage für die
Ziehung der Stichprobe für die Untersuchungsfelder 2 und
3 sowie für die mikroökonometrische Wirkungsforschung
in Untersuchungsfeld 3. Andererseits bildet sie die Grund-
lage für Zwillingsanalysen im Rahmen der deskriptiven re-
gionalen Vergleiche in Untersuchungsfeld 4. Auf der Grund-
lage des ZEW-Regionenmatching wurde durch das IAW
auch eine Typisierung der kreisfreien Städte und Landkrei-
se nach dem Arbeitsmarkthintergrund vor Einführung des
SGB II vorgenommen, die als Input in den anderen Unter-
suchungsfeldern verwendet wurde.

Ziehung einer repräsentativen Stichprobe von Grundsi-
cherungsstellen

Die Forschungskonzeption der §-6c-SGB-II-Evaluation sah
aus Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten vor, dass sowohl die
Implementations- und Governanceanalysen in Untersu-
chungsfeld 2 als auch eine für die Wirkungsforschung we-
sentliche Befragung von SGB-II-Kunden/innen in Untersu-
chungsfeld 3 nicht in allen, sondern nur in einer repräsen-
tativen Stichprobe von Grundsicherungsstellen durchgeführt
werden sollten.
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Dem Untersuchungsfeld 1 kam daher die Aufgabe zu, eine
für die Ziele der §-6c-SGB-II-Evaluation geeignete und re-
präsentative Stichprobe von Grundsicherungsstellen zu zie-
hen (für Details vgl. IAW 2006). Zu diesem Zweck wurden
verschiedene Kriterien angelegt. Für jeden zkT in der Stich-
probe musste auf der Grundlage der Ergebnisse des Regio-
nenmatching mindestens eine, falls möglich sogar mehrere
ARGEn, in die Stichprobe gezogen werden, die dem jewei-
ligen zkT hinsichtlich der regionalen Ausgangsbedingun-
gen am Arbeitsmarkt möglichst ähnlich war(en). Darüber
hinaus sollte die Stichprobe sowohl die Unterschiede in den
Ausgangsbedingungen auf den regionalen Arbeitsmärkten
vor Einführung des SGB II im Jahr 2004 (Arbeitsmarkttypen)
als auch die enorme Heterogenität hinsichtlich der organi-
satorischen Umsetzung des SGB II – insbesondere sämtli-
che Organisationstypen der IAW-Organisationstypologie –
adäquat berücksichtigen.2

Die letztlich vom Arbeitskreis Evaluation im Juli 2006 ver-
abschiedete Stichprobe basierte daher auf einer nach Or-
ganisationstypen und Arbeitsmarkthintergrund geschichte-
ten Stichprobe, wobei die Auswahl der Einheiten innerhalb
der einzelnen Schichten soweit möglich nach dem Zufalls-
prinzip erfolgte. Die Stichprobe umfasst 154 Grundsiche-
rungsstellen, davon 97 ARGEn, 51 zkT, 6 Einheiten mit ge-
trennter Aufgabenwahrnehmung (gAw), und erfüllt sämtli-
che der oben angeführten Kriterien.

Durchführung der regelmäßigen Quartalsberichterstattung,
Datenprüfung und konzeptionelle Vorarbeiten

Als zentrale Datenschnittstelle des Forschungsverbundes
zur Bundesagentur für Arbeit für die Bereitstellung von Re-
gionaldaten auf der Ebene der Grundsicherungsstellen war
Untersuchungsfeld 1 auch für die systematische Prüfung
der Datenqualität sowie die Erarbeitung möglicher Alterna-
tivlösungen verantwortlich. Dies geschah unter anderem
auch im Rahmen einer regelmäßigen Quartalsberichterstat-
tung. Diese befasste sich einerseits und wiederkehrend mit
der Analyse der zeitlichen Entwicklung zentraler Kenngrö-
ßen aus dem Bereich der SGB-II-Hilfebedürftigkeit und der
SGB-II-Arbeitslosigkeit, verfolgte jedoch andererseits auch
immer wieder eigene Themenschwerpunkte, wie z.B. eine
vergleichende Analyse der regionalen Ausgangsbedingun-
gen für ARGEn und zkT vor Einführung des SGB II oder die
Diskussion alternativer Messkonzepte der Hilfebedürftig-
keit im Bereich des SGB II. 

Besonders bedeutend für den Forschungsverbund war die
Entwicklung eines für die Ziele der §-6c-SGB-II-Evaluation
tragfähigen Konzepts zur Messung der Unterbeschäftigung
im Bereich des SGB II. Die alleinige Analyse der SGB-II-Ar-
beitslosigkeit greift zu kurz, wenn man das tatsächliche Aus-
maß der Unterbeschäftigung im Rechtskreis des SGB II be-
schreiben möchte, da gerade ein unterschiedlicher Einsatz
arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen auf der Ebene der
Grundsicherungsstellen dazu führen kann, dass die Entwick-
lung der registrierten SGB-II-Arbeitslosigkeit und der tat-
sächlichen SGB-II-Unterbeschäftigung auseinanderfallen.
Eine geeignete Definition der SGB-II-Unterbeschäftigung be-
zieht daher neben der Zahl der registrierten SGB-II-Arbeits-
losen auch die Zahl der Personen in Qualifizierungsmaßnah-
men, in Beschäftigung schaffenden Maßnahmen und in Ar-
beitsgelegenheiten in die Betrachtung ein.3

Das Ausmaß der verdeckten Arbeitslosigkeit im Bereich des
SGB II ist durchaus erheblich: So gab es zum Beispiel im März
2008 neben den 2,38 Mill. Arbeitslosen im Rechtskreis des
SGB II darüber hinaus rund 454 000 Personen, deren Arbeits-
losigkeit durch die Teilnahme an Maßnahmen verdeckt war.4

Insofern waren im März 2008 bundesweit rund 2,8 Mill. Men-
schen im Rechtskreis des SGB II unterbeschäftigt. Das Aus-
maß der Unterbeschäftigung im Bereich des SGB II übertraf
die registrierte SGB-II-Arbeitslosigkeit somit um 19%, d.h. nur
84% der SGB-II-Unterbeschäftigten waren tatsächlich im März
2008 auch als arbeitslos im Rechtskreis des SGB II registriert.
Während die offizielle SGB-II-Arbeitslosenquote bei 5,7% lag,
betrug die SGB-II-Unterbeschäftigungsquote 6,8%.

Ausgewählte Ergebnisse zur organisatorischen
Umsetzung des SGB II in ARGEn und in zkT

In den drei Wellen der IAW-SGB-II-Organisationserhebung
wurde eine Vielzahl möglicherweise erfolgsrelevanter Aspek-
te der Umsetzung des SGB II in den Grundsicherungsstel-
len abgefragt. Für die multivariaten Wirkungsanalysen der
Untersuchungsfelder 3 und 4 war es von zentraler Bedeu-
tung, auch diese organisatorische Heterogenität bei den
Analysen berücksichtigen zu können. Im Folgenden werden
ausgewählte Ergebnisse zur Organisation der Kundenbe-
treuung und den Organisationstypen sowie zu arbeitsmarkt-
politischen Strategien und zur Intensität und Ausgestaltung
der Leistungserbringung in den Grundsicherungsstellen in
knapper Form dargestellt. Die Ergebnisse beziehen sich da-
bei auf die dritte und letzte Welle der Befragungen und bil-
den das Jahr 2007 bzw. den Stand der Umsetzung zum

2 Sichergestellt wurde darüber hinaus durch die zusätzliche Berücksichti-
gung von ARGEn in kreisfreien Städten und insbesondere auch in kreis-
freien Städten mit über 250 000 Einwohnern/innen sowie von Kreisen mit
gAw, dass auch fundierte Analysen innerhalb der einzelnen Gruppen der
Aufgabenwahrnehmung möglich sind. Darüber hinaus sollte die Stich-
probe auch solche Einheiten umfassen, die mit Blick auf einzelne Varia-
blen »besonders« bzw. einzigartig sind, und alle Bundesländer inklusive
der Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg enthalten.

3 Für konzeptionelle Details vgl. Kirchmann et al. (2007).
4 Die Arbeitsgelegenheiten stellten dabei mit 64% die quantitativ bedeut-

samste Komponente der verdeckten Arbeitslosigkeit im Rechtskreis des
SGB II dar. Mit großem Abstand folgten Maßnahmen zur Förderung der
beruflichen Weiterbildung mit 17% und Eignungsfeststellungs- und Trai-
ningsmaßnahmen mit etwa 11%.
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31. Oktober 2007 ab. Im Zentrum steht dabei stets die Fra-
ge, ob und in welchem Maße ARGEn und zkT sich bei der
Umsetzung des SGB II unterscheiden oder aber Gemein-
samkeiten aufweisen.

Typen der Organisation der Kundenbetreuung in den
Grundsicherungsstellen

Wie bereits angedeutet, war es eine wesentliche Aufgabe
von Untersuchungsfeld 1, zentrale Charakteristika der Or-
ganisation der Kundenbetreuung im Rahmen einer Typolo-
gie flächendeckend so abzubilden, dass die Variablen auch
in die Wirkungsforschung der Untersuchungsfelder 3 und 4
einfließen können. Die Typen stellen dabei darauf ab, in wel-
chem Maße drei wesentliche Aspekte des Leistungsprozes-
ses – das vor Ort praktizierte Fallmanagement, die Aufga-
be der Vermittlung und die materiellen Leistungen – integriert
oder aber jeweils spezialisiert erbracht werden. 

Ebene 1: Wie wird in ARGEn und zkT die Rolle des Fallma-
nagements interpretiert? – Spezialisierter vs. generalisierter
Fallmanagement-Ansatz

Hinsichtlich der Organisation des vor Ort praktizierten Fall-
management-Ansatzes werden die Informationen über die
Philosophie der Ausgestaltung des Fallmanagements vor
Ort zu den beiden Typen »generalisierter Fallmanagement-
Ansatz«, der eher in der Tradition des kommunalen Case-
Managements und somit eines ganzheitlichen Ansatzes
steht, und »spezialisierter Fallmanagement-Ansatz« verdich-
tet. Hinter letzterem verbirgt sich die insbesondere in der BA
anzutreffende Vorstellung von Fallmanagement als Leistung,
die ausschließlich besonders schwierigen Fällen (in der Re-
gel Kunden/innen mit multiplen Vermittlungshemmnissen)
vorbehalten ist. Als zentrales Kriterium für die Unterschei-
dung zwischen dem spezialisierten und dem generalisierten
Fallmanagement-Ansatz wurde die Frage
herangezogen, ob das in der jeweiligen
SGB-II-Einheit praktizierte Fallmanagement
ganz oder überwiegend durch organisato-
risch auf Fallmanagement spezialisiertes Per-
sonal durchgeführt wird oder nicht.

Ein generalisierter Fallmanagement-Ansatz
liegt in diesem Sinne einerseits vor, wenn in
den SGB-II-Einheiten hinsichtlich der zu ak-
tivierenden erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
nicht zwischen Fallmanagement- und Nicht-
Fallmanagement-Kunden/innen unterschie-
den wird, sondern das praktizierte Fallmana-
gement auf alle zu aktivierenden erwerbsfä-

higen Hilfebedürftigen angewendet wird. Andererseits wer-
den auch die Fälle unter den generalisierten Fallmanage-
ment-Ansatz subsumiert, bei denen zwar zwischen Fall-
management- und Nicht-Fallmanagement-Kunden/innen
unterschieden wird, jedoch dasselbe Personal beide Grup-
pen von Kunden/innen betreut. 

Der spezialisierte Fallmanagement-Ansatz liegt dagegen vor,
wenn eine Trennung in Fallmanagement- und Nicht-Fall-
management-Kunden/innen vorgenommen wird und die
Fallmanagement-Kunden/innen durch dafür spezialisiertes
Personal – sei es vollständig oder bei Bedarf durch hausei-
gene Experten/innen für Fallmanagement – betreut werden. 

Die Ergebnisse aus Untersuchungsfeld 1 zeigen, dass zwei
Drittel aller Grundsicherungsstellen zum 31. Oktober 2007
gemäß der obigen Definition für Ü25-Kunden/innen einen
spezialisierten Fallmanagement-Ansatz praktizierten, ein Drit-
tel der Grundsicherungsstellen dagegen ein generalisiertes
Fallmanagement-Konzept. Erwartungsgemäß lassen sich
nach Formen der Aufgabenwahrnehmung aufgrund der un-
terschiedlichen Prägungen erhebliche Unterschiede hinsicht-
lich der angewendeten Fallmanagement-Philosophie beob-
achten: Während 77% der ARGEn über einen spezialisier-
ten Fallmanagement-Ansatz verfügten, praktizierten zkT mit
81% mehrheitlich einen generalisierten Fallmanagement-An-
satz. Allerdings wird gleichzeitig deutlich, dass sich mit 23%
aller ARGEn fast jede vierte ARGE für eine generalisierte Fall-
management-Philosophie entschieden hatte – 13% wende-
ten dabei das vor Ort praktizierte Fallmanagement auf alle
Kunden/innen an, weitere 10% unterschieden zwar zwischen
Kunden/innen mit und ohne Fallmanagement, nahmen aber
keine Spezialisierung des Personals auf Fallmanagement-
Kunden/innen vor. Ebenso entschied sich immerhin fast je-
der fünfte zkT für einen spezialisierten Fallmanagement-
Ansatz.5
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Abb. 1

5 Eine ausführliche Diskussion möglicher Vor- und Nach-
teile der unterschiedlichen Ausgestaltungen der Orga-
nisation der Kundenbetreuung und ihrer zeitlichen Ent-
wicklung kann bei IAW (2008) nachgelesen werden.
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Sowohl in ARGEn als auch in zkT wurde für U25-Kunden/in-
nen ein generalisierter Ansatz des Fallmanagement etwas
häufiger praktiziert als für Ü25-Kunden/innen. Regelmäßig
wurde jedoch für Ü25- und U25-Kunden/innen dasselbe
Fallmanagement-Modell angewendet. 

Ebene 2: Ist die Vermittlung Teil des Fallmanagements oder
erfolgt die Vermittlung spezialisiert?

Eine zweite Ebene der Organisationstypologie stellt dar-
auf ab, ob die Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt
als zentrales Element des Leistungsprozesses organisa-
torisch in das vor Ort praktizierte Fallmanagement inte-
griert ist, oder ob die Aufgabe der Vermittlung spezialisiert
vorgenommen wird. Fallmanagement-Modelle mit inte-
grierter oder mit spezialisierter Vermittlung differenzieren
somit danach, ob der/die Fallmanager/in auch für die un-
mittelbare Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt zustän-
dig ist oder nicht.

Anders als hinsichtlich der Rolle des Fallmanagements be-
stehen zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung
hinsichtlich der Integration oder der Spezialisierung der Ver-
mittlungsfunktion kaum Unterschiede: Mit insgesamt 65%
gaben rund zwei Drittel aller Grundsicherungsstellen an, dass
zum 31. Oktober 2007 die Vermittlung von Ü25-Kunden/in-
nen auf den ersten Arbeitsmarkt in das jeweils praktizierte
Fallmanagement integriert war. Zwischen den Formen der
Aufgabenwahrnehmung gab es in dieser Hinsicht keine we-
sentlichen Unterschiede, 65% der ARGEn und 61% der zkT
wendeten in dieser Hinsicht ein integriertes Modell an. Wie
bei der Ausgestaltung des Fallmanagement-Modells wurde
in 69% aller Grundsicherungsstellen und somit etwas häu-
figer für U25-Kunden/innen als für die Ü25-Kunden/innen
(65%) das Modell praktiziert, das die Aufgabe der Vermitt-
lung in das Fallmanagement integrierte. Dies gilt sowohl für
ARGEn (70% gegenüber 65%) als auch für zkT (65% ge-
genüber 61%).

Ebene 3: Ist die für Fallmanagement bzw. Eingliederungs-
leistungen zuständige Person auch Ansprechpartner/in für
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts?

Die Berechnung und Gewährung der materiellen Leistungen
kann ebenfalls entweder mit dem Betreuungsprozess ver-
zahnt sein oder unabhängig von diesem erfolgen (Fallma-
nagement mit Integration oder Spezialisierung der materiel-
len Leistungen). Allerdings wurden zum 31. Oktober 2007
nur in 7% aller Grundsicherungsstellen materielle Leistun-
gen derart mit dem Betreuungsprozess verzahnt, dass
der/die Fallmanager/in bzw. die für Eingliederungsleistun-
gen zuständige Person die Berechnungen der materiellen
Leistungen selbst durchführte (4%) oder zumindest gegen-
über den Kunden/innen als Ansprechpartner/in fungierte
(3%). In der Praxis war somit über die Formen der Aufga-

benwahrnehmung hinweg eine Spezialisierung der Leis-
tungssachbearbeitung das eindeutig dominierende Modell.
Überdurchschnittlich häufig wurde das integrierte Modell in
den zkT (17% aller zkT) praktiziert, dagegen nur in 6% aller
ARGEn. 

Die Auswertungen aus der IAW-SGB-II-Organisationserhe-
bung zeigen darüber hinaus, dass nicht nur diese sehr en-
ge Form der direkten Verzahnung, sondern auch alternati-
ve, weiter gefasste Verzahnungen zwischen den Bereichen
Integrationsleistungen und materielle Leistungen in zkT deut-
lich häufiger auftraten als in ARGEn. So verfügten zum Bei-
spiel weitere 25% der zkT, aber nur weitere 10% der AR-
GEn, zum 31. Oktober 2007 über funktionsübergreifende
Subeinheiten, d.h. über Teams, die sich aus Mitarbeitern/in-
nen aus den Bereichen Eingliederung und Leistungssach-
bearbeitung zusammensetzen. 

Arbeitsmarktpolitische Strategien sowie Intensität und
Ausgestaltung der Leistungserbringung

Gibt es zwischen ARGEn und zkT Unterschiede in den Ziel-
hierarchien?

Hinsichtlich der Hierarchie der unterschiedlichen mögli-
chen Ziele, die bei der Umsetzung des SGB II verfolgt wer-
den können, gibt es zwischen den Formen der Aufga-
benwahrnehmung nur geringfügige Unterschiede. Die Ar-
beitsmarktintegration war nach eigenen Angaben zum
31. Oktober 2007 bei allen Formen der Aufgabenwahr-
nehmung das herausragende Ziel. Tendenziell hatten die
Reduzierung der Kosten für Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts sowie für Unterkunft und Heizung ei-
nen etwas höheren Stellenwert bei ARGEn, zkT legten da-
gegen im Durchschnitt etwas mehr Wert auf soziale Sta-
bilisierung und die Verbesserung der Beschäftigungsfä-
higkeit als ARGEn.

Welche Unterschiede gibt es hinsichtlich des Stellenwertes
von Maßnahmen?

Verschiedenen Maßnahmen messen die verschiedenen For-
men der Aufgabenwahrnehmung im Durchschnitt eine
durchaus unterschiedliche Bedeutung zu: Während der An-
teil der ARGEn, die Beschäftigungsgelegenheiten (76%, zkT:
57%) und finanziellen Anreizen für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer (62%, zkT: 49%) einen hohen oder sehr hohen Stel-
lenwert zuschreiben, deutlich größer ausfällt als bei den zkT,
spielte in der Geschäftspolitik der zkT insbesondere der
gesamte Komplex der sozialintegrativen Leistungen (81%,
ARGEn: 57%), aber auch der sozialen Dienstleistungen (43%,
ARGEn: 28%) sowie die Förderung von fachlichen (88%,
ARGEn: 75%) und von Schlüsselqualifikationen (53%, 
ARGEn: 44%) jeweils eine wesentlich größere Rolle als bei
ARGEn. 
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Unterscheiden sich ARGEn und zkT hinsichtlich der Be-
treuungsintensität?

Hinsichtlich der – an Betreuungsrelationen gemessenen –
Betreuungsintensitäten zeigen die Auswertungen der flä-
chendeckenden Befragung der Grundsicherungsstellen da-
gegen, dass die Unterschiede innerhalb der jeweiligen Form
der Aufgabenwahrnehmung zum 31. Oktober 2007 weitaus
ausgeprägter waren als im Durchschnitt zwischen den For-
men der Aufgabenwahrnehmung. Dies gilt sowohl bei der
Betrachtung einer Betreuungsrelation, welche die Zahl der
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in Relation zur Gesamt-
zahl der Mitarbeiter/innen (in Vollzeitäquivalenten), die in ei-
ner SGB-II-Einheit beschäftigt sind, setzt (Betreuungsrela-
tion I), als auch bei der Betrachtung einer alternativen Kenn-
größe, welche die Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
nur auf das Personal (in Vollzeitäquivalenten) bezieht, das für
Eingliederungsleistungen und/oder Fallmanagement zustän-
dig ist (Betreuungsrelation II).

Während in den Jahren 2005 und 2006 beide Betreuungs-
relationen im Durchschnitt in den zkT noch geringfügig güns-
tiger ausfielen als in den ARGEn, galt dies zum 31. Dezem-
ber 2007 nur noch für die Betreuungsrelation II. Für die Be-
treuungsrelation I dagegen, die alle Mitarbeiter/innen in den
Grundsicherungsstellen berücksichtigt, ließ ein Vergleich zwi-
schen den durchschnittlichen Betreuungsintensitäten in 
ARGEn und in zkT zum 31. Oktober 2007 kaum noch sys-
tematische Unterschiede erkennen.

Lassen sich Unterschiede zwischen ARGEn und zkT hin-
sichtlich der Geschwindigkeit und der Ausgestaltung der Be-
treuung beobachten?

Die Geschwindigkeit und die inhaltliche Ausgestaltung der
Betreuung – v.a. zu Beginn des Betreuungsprozesses – wur-
den in der IAW-SGB-II-Organisationserhebung anhand ver-
schiedenster Variablen abgebildet. Zusam-
menfassend zeigen die Auswertungen, dass
– bei aller Heterogenität auch innerhalb der
Formen der Aufgabenwahrnehmung – im
Durchschnitt die ARGEn schneller mit der
Betreuung beginnen, während die zkT lang-
samer vorgehen und sich etwas mehr Zeit
für die Erstgespräch nehmen. 

So wurde im Jahr 2007 in 37% der ARGEn,
aber nur in 14% der zkT der Prozess der Ar-
beitsmarktbetreuung und -beratung bereits
ab Antragsausgabe, und nicht erst ab Ein-
gang des schriftlichen Antrags, ab Vorlie-
gen der vollständigen Unterlagen oder ab
Antragsbewilligung eingeleitet. Bei U25-Kun-
den/innen wurde in der Tendenz sowohl bei
ARGEn als auch bei zkT früher mit der Be-
treuung begonnen als bei Ü25-Kunden/in-

nen, in 53% der ARGEn, aber nur in 22% der zkT startete
der Prozess der Arbeitsmarktbetreuung und -beratung be-
reits ab Antragsausgabe. 

Misst man die Geschwindigkeit der Anfangsbetreuung al-
ternativ anhand des Anteils der Kunden/innen, mit denen
spätestens zwei Wochen nach Antragstellung ein Erstge-
spräch geführt wurde, so bestätigt sich sowohl für Ü25- als
auch für U25-Kunden/innen in der Tendenz, dass ARGEn
im Durchschnitt bei der Betreuung ein höheres Tempo an-
schlugen (vgl. Abb. 2).

Unterschiede zwischen den Formen der Aufgabenwahrneh-
mung bestanden jedoch nicht nur in der Geschwindigkeit
der Betreuung, sondern auch hinsichtlich der Leistungen
und Angebote, die bereits bei der Erstvorsprache eines/r
Kunden/in in der Grundsicherungsstelle gewährt werden.6

So können neben rein formalen und leistungsrechtlichen As-
pekten sowie Terminfragen bereits im Rahmen der Erstvor-
sprache auch integrationsrelevante Themen behandelt und
erste Angebote unterbreitet werden. Ein jeweils etwas hö-
herer Anteil der zkT nahm häufig oder immer bereits im Rah-
men der Erstvorsprache von Ü25-Kunden/innen ein Grob-
profiling (45%, ARGEn: 33%) und ein Erstgespräch zu ver-
mittlungsrelevanten Fragestellungen (32%, ARGEn: 28%)
vor. Trainingsmaßnahmen dagegen wurden bei der Erst-
vorsprache in den zkT deutlich seltener häufig oder immer
angeboten als in den ARGEn. Für U25-Kunden/innen war
es in 17% der zkT, aber nur in 7% der ARGEn regelmäßige
Praxis, den Jugendlichen bereits bei Erstvorsprache ein Aus-
bildungsplatzangebot zu machen. Im Vergleich zwischen
Ü25- und U25-Kunden/innen wurden sowohl bei ARGEn als
auch bei zkT jeweils bei U25-Kunden/innen bereits bei der
Erstvorsprache mehr Leistungen erbracht.
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Anteil der zu aktivierenden Hilfebedürftigen

Erstgesprächsführung bis spätestens zwei Wochen nach der Antragsbewilligung, in 2007 

Abb. 2

6 Erstvorsprache ist dabei definiert als der Zeitpunkt, an dem der/die Kunde/in
zum ersten Mal persönlich in der SGB-II-Einheit vorspricht.
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Welche Rolle spielte ein Arbeitgeberservice?

Zum 31. Oktober 2007 verfügte mit 95% aller ARGEn und
90% der zkT die überwiegende Mehrzahl aller Grundsiche-
rungsstellen über einen Arbeitgeberservice. Während bei
den zkT dabei fast ausnahmslos das Modell existierte, dass
der Arbeitgeberservice ausschließlich für die SGB-II-Einheit
zuständig war, hatten nur 15% der ARGEn mit Arbeitge-
berservice einen Arbeitgeberservice ausschließlich für die
ARGE. Gut acht von zehn ARGEn mit Arbeitgeberservice
hatten diesen gemeinsam mit dem SGB-III-Bereich der zu-
ständigen Agentur für Arbeit. Weitere 3% aller ARGEn hat-
ten zwar einen eigenen Arbeitgeberservice, gleichzeitig je-
doch auch einen gemeinsamen Arbeitgeberservice mit dem
SGB-III-Bereich der Agentur für Arbeit. 

Sowohl in den ARGEn (66%) als auch – wenn auch deut-
lich seltener – bei den zkT (45%) war es die dominierende
Praxis vor Ort, dass der Arbeitgeberservice überwiegend
selbst die Vermittlung vornahm. Mit 16% der zkT praktizier-
te jedoch immerhin fast jede sechste zkT auch ein Modell
der Zusammenarbeit, bei dem der Arbeitgeberservice über-
wiegend nicht selbst vermittelte, sondern die Stellen an die
Mitarbeiter/innen im Bereich Eingliederung/Vermittlung wei-
tergab. Von den ARGEn mit Arbeitgeberservice waren dies
dagegen nur 7%. 28% aller Grundsicherungsstellen (27%
der ARGEn und 39% der zkT) gaben an, dass der Arbeit-
geberservice in gleichem Maße selbst vermittelte als auch
Stellen an die Mitarbeiter/innen im Bereich Eingliederung
weitergab.

Die Stellenakquise durch den Arbeitgeberservice wurde über
alle Formen der Aufgabenwahrnehmung hinweg im Durch-
schnitt in einem recht hohen Umfang genutzt. Für die zkT
war die Stellenakquise durch den Arbeitgeberservice sogar
der wichtigste Weg, um Stellen zu akquirieren. Für ARGEn
stand dagegen die Nutzung der zentralen Stellenangebote
der BA bei der Stellenakquise jeweils an erster Stelle. Eine
Stellenakquise durch die Kundenbetreuer/innen selbst er-
folgte insgesamt deutlich seltener, überdurchschnittlich häu-
fig jedoch in den zkT. 

Lassen sich Unterschiede in der Zusammenarbeit mit der
regionalen Wirtschaftsförderung, Unternehmensverbänden
und Unternehmen beobachten?

Gerade auch bei der Stellenakquise spielt die Zusammen-
arbeit der SGB-II-Einheit mit der Wirtschaftsförderung, mit
Unternehmensverbänden und mit den Unternehmen selbst
eine zentrale Rolle. Während es bei den zkT, die über eine
Wirtschaftsförderung verfügten, bereits von Anfang an ganz
überwiegende Praxis war, mit der Wirtschaftsförderung vor
Ort zusammenzuarbeiten (91%), ist der Anteil der ARGEn,
die dies taten, vom 31. Dezember 2006 zum 31. Oktober
2007 von 67 auf 77% jeweils recht deutlich angestiegen. Für

sämtliche abgefragten Formen der Zusammenarbeit gilt in
der Tendenz, dass die Intensität der Zusammenarbeit nach
Aussagen der befragten Leitungspersonen in den zkT aus-
geprägter war als in den ARGEn.

Unterscheiden sich ARGEn und zkT hinsichtlich der Ausge-
staltung und Organisation der sozialintegrativen Leistun-
gen und sozialen Dienstleistungen?

Nach Einschätzung des jeweiligen Leistungspersonals der
Grundsicherungsstellen waren die Kapazitäten für Schuld-
nerberatung und für die Sucht- und Drogenberatung in den
Regionen mit zkT deutlich besser als in den Regionen mit
ARGEn. 80% der zkT-Leiter/innen stuften die regionalen Ka-
pazitäten für die Schuldnerberatung und 83% für die Sucht-
und Drogenberatung jeweils als gut oder sehr gut ein, aber
nur 44% bzw. 54% der ARGE-Geschäftsführer/innen.

Eine Beteiligung der Mitarbeiter/innen der Schuldnerbera-
tung bzw. der Sucht-/Drogenberatung an der Erstellung
und Weiterentwicklung von Eingliederungsvereinbarungen
kam in den zkT deutlich häufiger vor als in den ARGEn.
So orientierten sich 52% bzw. 49% der zkT, aber nur 34%
bzw. 40% der ARGEn bei der Erstellung/Weiterentwick-
lung von Eingliederungsvereinbarungen an vorliegenden
Hilfeplänen. Eine direkte Beteiligung der Mitarbeiter/innen
der Schuldnerberatung bzw. der Mitarbeiter/innen der
Sucht-/Drogenberatung an der Eingliederungsvereinba-
rung gab es nur in 4% bzw. 10% der zkT und in 3% bzw.
4% der ARGEn.

Auch hinsichtlich der Kinderbetreuung deuten die Auswer-
tungen im Durchschnitt auf eine stärkere Verzahnung der
zkT mit den zuständigen kommunalen Stellen hin. Über die
Formen der Aufgabenwahrnehmung hinweg war zwar eine
Einbeziehung der Grundsicherungsstellen in die kommu-
nale Angebotsplanung für Kinderbetreuung die Ausnahme,
wurde jedoch in den Regionen mit zkT mit 35% deutlich häu-
figer durchgeführt als in den Regionen mit ARGEn mit 16%.
Ebenso kümmerten sich Mitarbeiter/innen der zkT nach Aus-
kunft der Befragten häufiger als die Mitarbeiter/innen in 
ARGEn selbst um Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder ver-
fügten über enge Kontakte zu den zuständigen kommuna-
len Stellen. 

Zusammenfassend zeigen die Auswertungen in Untersu-
chungsfeld 1, dass im Zuge der Experimentierklausel des
§ 6 SGB II nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der
Formen der Aufgabenwahrnehmung in verschiedener Hin-
sicht ein Wettbewerb um eine möglichst gute Umsetzung
des SGB II in den Grundsicherungsstellen entstanden ist.
Für die §-6c-SGB-II-Wirkungsforschung von zentraler Be-
deutung war die Tatsache, dass diese organisatorische He-
terogenität in die empirischen Wirkungsanalysen einfließen
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und ihre Bedeutung für die Erreichung der Ziele des SGB II
somit berücksichtigt werden konnte.

Literatur

Arntz, M., R. Wilke und H. Winterhager (2006), »Evaluation der Experimen-
tierklausel des § 6c SGB II: Methodische Vorgehensweise und Ergebnisse«,
ZEW Discussion Paper No. 06-061, Mannheim.
Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (2006), »Stichprobenvorschlag
für die Implementations- und Governanceanalysen in Untersuchungsfeld 2«,
Arbeitspapier für die vierte Sitzung des Arbeitskreises Evaluation der
§ 6c SGB II Begleitforschung am 13./14. Juli 2006 in Berlin.
Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) und Zentrum für Euro-
päische Wirtschaftsforschung (ZEW) (2006), Evaluation der Experimentier-
klausel nach § 6c SGB II – Vergleichende Evaluation des arbeitsmarktpo-
litischen Erfolgs der Modelle Aufgabenwahrnehmung »zugelassene kom-
munale Träger« und »Arbeitsgemeinschaft« – Untersuchungsfeld I: »De-
skriptive Analyse und Matching«, Jahresbericht 2006 im Auftrag des BMAS,
Juli, Berlin.
Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (2007), Evaluation der Experi-
mentierklausel nach § 6c SGB II – Vergleichende Evaluation des arbeitsmarkt-
politischen Erfolgs der Modelle Aufgabenwahrnehmung »zugelassene kom-
munale Träger« und »Arbeitsgemeinschaft« – Untersuchungsfeld I: »Deskrip-
tive Analyse und Matching«, Jahresbericht 2007 im Auftrag des BMAS, 31.
Mai, Berlin.
Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (2008), Evaluation der Ex-
perimentierklausel nach § 6c SGB II – Vergleichende Evaluation des arbeits-
marktpolitischen Erfolgs der Modelle Aufgabenwahrnehmung »zugelasse-
ne kommunale Träger« und »Arbeitsgemeinschaft« – Untersuchungsfeld I:
»Deskriptive Analyse und Matching«, Endbericht im Auftrag des BMAS,
31. Mai, Berlin.
Kirchmann, A., G. Klee, M. Rosemann und H. Strotmann (2007), Registrier-
te Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im Bereich des SBG II – Konzep-
tion und exemplarische empirische Umsetzung, Quartalsbericht an das BMAS
im Rahmen der § 6c SGB II-Begleitforschung vom April 2007, Tübingen.



62.  Jahrgang –  i fo  Schne l ld ienst  1/2009

31

Auftrag und methodisches 
Vorgehen

Die Befunde der Governance- und Imple-
mentationsanalyse fußen auf einem brei-
ten methodischen Ansatz, der es erlaubt,
die Fülle der Fragestellungen zu beant-
worten, mit denen die Untersuchung be-
auftragt war.

Die Governanceanalyse stützt sich we-
sentlich auf Interviews mit den zentralen
Institutionen, die an der Steuerung des
SGB-II-Systems beteiligt sind. Auf der
Ebene der überregionalen Governance
sind dies vor allem das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales, die zustän-
digen 16 Landesministerien, die Bun-
desagentur für Arbeit mit ihren Regio-
naldirektionen, die kommunalen Spit-
zenverbände (Deutscher Städtetag,
Deutscher Landkreistag, Städte- und
Gemeindebund) sowie der Bundesrech-
nungshof. Vertreter und Vertreterinnen
dieser Institutionen wurden zweimal in-
tensiv mittels Leitfadeninterviews be-
fragt. Bei der ersten Erhebungswelle
(Sommer 2006 bis Frühjahr 2007) wur-
de zunächst eine Auswahl von Institu-
tionen zugrunde gelegt; bei der Wieder-
holungsbefragung wurde diese Auswahl
noch verbreitert und bei den Ländermi-
nisterien sogar eine Vollerhebung durch-
geführt. Ergänzt wurden diese Ergebnis-
se durch eine Analyse von Dokumen-
ten aller genannten überregionalen Ak-
teure. Die Perspektive der Länder wur-
de darüber hinaus mittels einer schrift-
lichen Erhebung bei allen Bundesländern
standardisiert gemessen.

Für Zwecke der lokalen Governanceana-
lyse nutzte das Untersuchungsfeld 2 die
Besuche an den 154 Standorten der
Stichprobe von SGB-II-Einrichtungen, um
Interviews mit den Vertreterinnen und Ver-
tretern der SGB-II-Träger zu führen. Be-
fragt wurden die Geschäftsführungen der
örtlichen Agentur für Arbeit sowie die So-
zialdezernentinnen und Sozialdezernen-
ten der Kommune als Träger der lokalen
SGB-II-Einrichtung. Darüber hinaus wur-
den Fragen lokaler Governance auch mit
den Leitungen (Geschäftsführung, Amts-
leitung) der 154 SGB-II-Einrichtungen
erörtert.

Die Basis für die Implementationsanaly-
se bildet eine Stichprobe von 154 SGB-
II-Einrichtungen, die auf der Basis eines
Regionenmatching durch das Untersu-
chungsfeld 1 gezogen und mit dem Ar-
beitskreis Evaluation abgestimmt war. Die
Implementationsanalyse zielte auf eine
möglichst vollständige Bestandsaufnah-
me bei allen relevanten Organisationsein-
heiten innerhalb von SGB-II-Einrichtun-
gen sowie der wichtigsten Interaktions-
partner außerhalb, mit denen vor Ort die
Grundsicherung für erwerbsfähige Hilfe-
bedürftige realisiert wird (vgl. Übersicht 1).
Innerhalb der SGB-II-Einheiten hatten die
Leitungen sowie die Bereichsleitungen für
Leistungsgewährung, Arbeitsvermittlung,
Fallmanagement und Controlling zweimal
im Verlaufe von anderthalb Jahren Gele-
genheit, über die Umsetzung des SGB II
zu berichten. Um die Perspektive und Er-
fahrungen der operativen Ebene einzu-
fangen, wurden an allen Standorten
Gruppendiskussionen mit Fachkräften al-

Fachhochschule Frankfurt am Main, infas-Institut für angewandte 
Sozialwissenschaft GmbH, Wissenschaftszentrum Berlin (WZB)

Implementations- und Governanceanalyse 
(Untersuchungsfeld 2)

Für die Implementations- und Governanceanalyse stellte sich die Aufgabe, die Umsetzung eines

komplexen gesetzlichen Auftrags in eine vielfältige und mehrdimensionale Organisationspraxis zu

analysieren. Die Analyse musste deshalb ebenfalls komplex ansetzen und die unterschiedlichen

Governancestrukturen ebenso umfassen wie die Bandbreite lokaler organisatorischer und strate-

gischer Optionen und Ausgestaltungen – bis hin zur Frage, wie die Dienstleistungen zur »Einglie-

derung« denn tatsächlich erbracht wurden.

Die Arbeiten in Untersuchungsfeld 2 brachten Erkenntnisse über die Prozesse und Strukturen der

Implementation von Leistungsprozessen des SGB II vor dem Hintergrund überregionaler und loka-

ler Governance und stehen insofern für sich selbst. Gleichzeitig boten sie Ergänzungen und Zuar-

beiten zu den Ergebnissen der anderen Untersuchungsfelder (insbesondere für die Felder 1 und 3). 
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ler Fachbereiche durchgeführt. Um diese Ergebnisse auf ei-
ne breitere empirische Basis zu stellen, erfolgte eine schrift-
liche Befragung bei fast 5 900 Fachkräften der 154 Stand-
orte. 

Ergänzend zu der Innenperspektive der SGB-II-Einrichtun-
gen wurden auch die maßgeblich beteiligten Akteure der
Integrationsmaßnahmen und des Arbeitsmarktes an den
154 regionalen Standorten befragt. In Computer unterstütz-
ten Telefoninterviews (CATI) mit den Maßnahmeträgern wur-
de die Umsetzung der Maßnahmepolitik aus der Sicht der
Auftragnehmer in zwei Erhebungswellen abgeklärt. Die Be-
triebe in den Regionen sind die dringend erforderlichen Ar-
beitsmarktpartner der SGB-II-Einrichtungen. Die Perspek-
tiven und Erfahrungen der Betriebe mit der Einrichtung vor
Ort wurden im Abstand von zwölf Monaten anhand reprä-
sentativer Stichproben für alle 154 untersuchten Standorte

erhoben. Im Mittelpunkt der Befragungen standen die Be-
kanntheit und Interaktion mit der örtlichen SGB-II-Einrich-
tung und ihrer Arbeitsvermittlung.

Die Implementationsanalyse an den 154 Standorten vermit-
telt einen breiten Einblick in die Umsetzung des SGB II. (Dar-
über hinaus wurden ergänzend Spezialfragen anhand klei-
nerer Stichproben von Einrichtungen untersucht). So befass-
te sich eine spezielle Analyse mit den Schnittstellen zwischen
SGB II und SGB III, den Schnittstellen zum Jugendhilferecht,
zum SGB XII sowie Schnittstellen bei der Integration von
beruflichen Rehabilitanden. Diese Untersuchungen fanden
bei der ersten Erhebungswelle in 19 Einrichtungen und in der
zweiten Welle bei zehn Einrichtungen statt.

Aufschluss über die konkrete Interaktion zwischen den per-
sönlichen Ansprechpartnern und ihren SGB-II-Kunden ver-
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Übersicht 1 
Methodische Grundlagen/Basis der Implementationsanalyse 

Implementationsanalyse 
Fallstudien an 154 Standorten 
Institutionen/Akteure Methode/Anzahl Stichprobe/Personen 

Lokale Akteure in SGB-II-Einrichtungen  
(1. Welle: Herbst 2006–Frühjahr 2007) 

Leitung der SGB-II-Einrichtung, Bereichs-/Teamleitungen 
Leistungsgewährung, Arbeitsvermittlung, 
Fallmanagement, Steuerung und Controlling 

Operative Fachkräfte 
 
Selbstausfüller: Personal/Stellen, Maßnahmeneinsatz, 

Verwaltungskosten (Drop Off) 

Halbstandardisierte 
Leitfadeninterviews 

639 
Gruppendiskussion 
153 

 
434 

Stichprobe der 154 SGB-II-
Einrichtungen 

702 
956 

Lokale Akteure in SGB II-Einrichtungen  

(2. Welle: Herbst 2007–Winter 2008) 
Leitung der SGB-II-Einrichtung, Bereichs-/Teamleitungen 
Arbeitsvermittlung und Fallmanagement, Controlling 

Halbstandardisierte 
Leitfadeninterviews 

308 

Stichprobe der 154 SGB-II-
Einrichtungen 

569 

Schriftliche Befragung von Fachkräften 
(Frühjahr 2007) 

Operativ tätige Mitarbeiter der Bereiche 

Leistungsgewährung, Arbeitsvermittlung, 
Fallmanagement, Eingangsbereich 

Schriftlicher 
Selbstausfüller 
5 889 

Stichprobe der 154-SGB II-
Einrichtungen 

Befragung von Fachkräften 
(Frühjahr 2008) 

Operativ tätige Mitarbeiter der Bereiche 

Arbeitsvermittlung und Fallmanagement 

Gruppendiskussion 
154 

Stichprobe der 154 SGB-II-
Einrichtungen 
746 

Telefonische Befragung von Betrieben 

(Frühjahr 2007) 
Betriebsleitungen, Personalverantwortliche 

CATI-Erhebung 
5.635 

Repräsentative Stichproben für 
jeden der 154 SGB II-Standorte 

Telefonische Befragung von Betrieben 

(Frühjahr 2008): Wiederholungsbefragung  
bei panelbereiten Betrieben 

Betriebsleitungen, Personalverantwortliche 

CATI-Erhebung 

3 947 

Betriebe im Panel aus Welle 1 

Telefonische Befragung von Maßnahmeträgern 
(Frühjahr 2007): Bestandserhebung 

Leitungen der Bildungs- und Maßnahmeträger 

CATI-Erhebung 
2 106 

Vollerhebung der wichtigsten 
Träger an jedem der 154 SGB-

II-Standorte 
(Listen der SGB-II-
Einrichtungen) 

Telefonische Befragung von Maßnahmeträgern 
(Frühjahr 2007): Haupterhebung 

Leitungen der Bildungs- und Maßnahmeträger 

CATI-Erhebung 
531 

Träger mit unterschiedlichen 
Leistungsangeboten an jedem 
der 154 SGB-II-Standorte, Basis 

Bestandserhebung 

Quelle: Fachhochschule Frankfurt am Main, infas-Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH, Wissenschaftszentrum Berlin 

(WZB). 
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mittelten Beobachtungen in 20 SGB-II-Einrichtungen. Die
Beobachtungen wurden abgerundet durch Nachgespräche
mit den Beteiligten sowie durch eine Befragung der Kun-
den ein Vierteljahr später.

Die Untersuchung war als Multi-Level- und Multi-Method-
Ansatz angelegt. Es wurden jeweils die Perspektiven al-
ler beteiligten Ebenen und Stellen ermittelt. Die Befunde
für die verschiedenen Akteursgruppen werden in der Re-
gel durch die Aussagen anderer Akteure extern validiert
bzw. kontrastiert. Durch den kombinierten Einsatz von
qualitativen Fallstudien und quantifizierenden Repräsen-
tativerhebungen wurde ein Maximum an Datenqualität an-
gestrebt.

Der skizzierte Datenkranz hat eine Fülle von Befunden er-
bracht. Sie erlauben es, ein außergewöhnlich verdichtetes
Bild von der Umsetzung des SGB II in den verschiedenen
Formen der Trägerschaft zu zeichnen. Die vom Untersu-
chungsfeld 2 ermittelten Ergebnisse wurden stets auch mit
den Ergebnissen der drei IAW-SGB-II-Organisationserhe-
bungen (2006, 2007, 2008) abgeglichen und bei Bedarf er-
gänzt. Die Befunde der Governance- und Implementati-
onsanalyse erreichen damit ein Maß an empirischer Sätti-
gung und Validität, wie sie bisher von keiner der vorliegen-
den empirischen Studien zur Umsetzung des SGB II erreicht
wurde.

Wichtigste Ergebnisse

Steuerung

Hinsichtlich der überregionalen Governancestrukturen un-
terscheiden sich die zkT und die ARGEn in wesentlichen
Strukturmerkmalen: in den Aufsichtsregeln, bei der Verbin-
dung von Finanzierungs- und Aufgabenverantwortung für
die jeweiligen Leistungen des Bundes und der Kommunen
und in der Verbindlichkeit prozeduraler Verfahrens- und Or-
ganisationsvorgaben durch überregionale Akteure. Diese
unterschiedlichen Strukturmerkmale wirken sich in erhebli-
chem Maße auf die Steuerungsstrukturen und die Leistungs-
erbringung in den SGB-II-Einrichtungen aus. Dies gilt insbe-
sondere für die Unterschiede im Hinblick auf die Einbin-
dung in Systeme der Ziel- und Prozesssteuerung (Zielver-
einbarungen, Übernahme von Verfahrensstandards, Statis-
tik und Controlling), für die Leitungsstrukturen (Wahrneh-
mung von Dienst- und Fachaufsicht), die Einbindung in auf-
sichtsrechtliche Strukturen und die Nutzung von Angebo-
ten der BA (z.B. Arbeitgeberservice).

Zwischen zkT und ARGEn ergeben sich deutliche Unter-
schiede im Hinblick auf lokale Steuerungsmuster (vgl. Über-
sicht 3). Die Steuerungsstrukturen der ARGEn sind ver-
gleichsweise komplex. Auf der einen Seite sind die beiden

Träger auf der Basis ihres ARGE-Vertrages zu einer bestän-
digen Abstimmung und Aushandlung ihrer konkreten Ge-
schäftspolitik im Rahmen der Trägerversammlung gehalten.
Auf der anderen Seite erfolgt über die Zielvorgaben des Bun-
des, die über die Bundesagentur für Arbeit und die Agen-
turleitungen in die ARGE gegeben werden, eine bundes-
einheitliche Zielsteuerung. Bei den zugelassenen kommu-
nalen Trägern ist im Vergleich dazu das dezentrale Moment
der Aufgabenwahrnehmung insgesamt stärker ausgebildet.
Die Folge ist eine große Varianz bei der Organisation und
Steuerung. Mit der dezentralen Steuerung jeder einzelnen
Einrichtung wächst allerdings auch die Vielfalt der Standards,
Regeln und eingesetzten Ressourcen. Zusammenfassend
betrachtet ist die besondere Stärke der kommunalen Lö-
sung der Aufgabenwahrnehmung die höhere lokale Hand-
lungsfreiheit (im Sinne regionaler Flexibilität der Geschäfts-
führungen oder Amtsleitungen). Diese Flexibilität verbindet
sich indes mit geringerer administrativer Übersichtlichkeit
und einer vergleichsweise geringeren Transparenz im Hin-
blick auf Kontrollmöglichkeiten über die Aufgabenwahrneh-
mung in kommunaler Trägerschaft. Demgegenüber weisen
die ARGEn eine Standardisierung der Zielausrichtung und
höhere Controlling-Transparenz auf. Diese wird jedoch mit
einer administrativen Struktur erkauft, unter der wiederum
die lokale Handlungsfreiheit leidet.

Ressourcen und Organisation

IT-Strukturen und Personalverfügbarkeit sind Elemente, die
große Wirkungen auf die Performanz von Organisationen
haben. Die Befunde lassen hier teils deutliche Unterschie-
de zwischen den Formen der Aufgabenwahrnehmung er-
kennen (vgl. Übersicht 4). So weisen die IT-Strukturen bei
den ARGEn eine einheitliche Struktur auf, während bei den
zugelassenen kommunalen Trägern eine stärker uneinheit-
liche Struktur mit einer Vielzahl unterschiedlicher Software-
programme für die Leistungssachbearbeitung und die Ver-
mittlung festgestellt wurde. Der Preis für die Vielfalt der ver-
wendeten Softwarelösungen bei den Kommunen ist aller-
dings eine erhebliche Einschränkung der gegenseitigen Da-
tenverfügbarkeit untereinander. 

Bedingt durch die zeitliche Befristung des Versuchs im Rah-
men der Experimentierklausel bis 2010 stellten die SGB-II-
Einrichtungen einen Großteil des Personals befristet ein.
Bei den zkT wurden die Verträge allerdings meist über die
gesamte Laufzeit des Versuchs abgeschlossen, während
die ARGEn zunächst mit einer zweijährigen Befristung star-
teten. Ein Teil dieser Verträge wurde bei den ARGEn im Lau-
fe der Zeit entfristet.

Zur Durchführung der zentralen Aufgabe der Integration er-
werbsfähiger Hilfebedürftiger haben die beiden Formen der
Aufgabenwahrnehmung weitgehend unterschiedliche Or-
ganisationsstrukturen geschaffen.
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Im Hinblick auf die Organisation des Leistungsprozes-
ses gibt es deutliche Unterschiede zwischen den AR-
GEn und den zugelassenen kommunalen Trägern (vgl.
Übersicht 5). 

Die Mehrzahl der ARGEn hat sich in Anlehnung an das Kon-
zept des Kundenzentrums der Agentur für Arbeit organisiert:
Arbeitsteilung zwischen der Leistungssachbearbeitung und
dem Bereich Markt und Integration, außerdem überwiegend
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Übersicht 2 
Zentrale Governancestrukturen des SGB II bei den Formen der Aufgabenwahrnehmung 

 Arbeitsgemeinschaft  
(ARGE) 

Zugelassene kommunale 
Träger (zkT) 

Getrennte Aufgabenwahr-
nehmung (gAw) 

Aufsicht durch BMAS für 
Bundesleistungen 
(hierarchische Steuerung 
durch den Bund) 

Hoch, da Rechts- und Fach-
aufsicht; direkter Weisungs-

strang BMAS-BA-
Agenturleitung, aber lokale 
Verhandlungen in Träger-

versammlung (»Verhandlun-
gen im Schatten der Hierar-
chie«) 

Keine, da keine Aufsichtsrech-
te des Bundes; nur  Prüfkom-

petenz des BRH bzgl. Ord-
nungsmäßigkeit der Leis-
tungsgewährung und Finanz-

kontrolle durch BMAS 

Sehr hoch, da Rechts- und 
Fachaufsicht und direkter 

Weisungsstrang BMAS-BA-
Agenturlei-tung-
Bereichsleitung SGB II 

Aufsicht durch die Länder  
(hierarchische Steuerung 
durch die Länder) 

Gering, nur Aufsicht über 
ARGE als Organisation; 
Kommunalaufsicht bzgl. 

kommunaler Leistungen 
nach dem SGB II 

Mittel, da Rechtsaufsicht über 
alle Leistungen (Ausnahme 
NW und BY Fachaufsicht); 

Kommunalaufsicht bzgl. kom-
munaler Leistungen nach dem 
SGB II 

Sehr gering, nur Kommu-
nalaufsicht bzgl. kommuna-
ler Leistungen nach dem 

SGB II 

Verbindung von Finanzie-
rungs- und Aufgabenver-
antwortung für Leistungen 
des SGB II in Trägerschaft 
des Bundes 

Mittel, da zwar Weisungs-
strang BMAS-BA-
Agenturleitung, aber lokaler 

Aushandlungsprozess zwi-
schen Agentur und Kommu-
ne; BfdH kann intervenieren, 

wenn Bundesmittel nicht 
ordnungsgemäß eingesetzt 
werden 

Gering, da Auseinanderfallen 
von Finanzierungsverantwor-
tung des Bundes und Aufga-

benverantwortung der Kom-
munen; struktureller Anreiz, 
kommunale haushaltspoliti-

sche Vorteile zu Lasten des 
Bundes zu nutzen; aufwändige 
Ex-post-Kontrolle durch BRH 

und BMAS; grundgesetzliche 
Basis der Finanzierung ist 
Artikel 106 Abs. 8 GG 

Sehr hoch, da mit Wei-
sungsstrang BMAS-BA-
Agenturleitung die BA für 

diese Leistungen verant-
wortlich ist 

Verbindung von Finanzie-
rungs- und Aufgabenver-
antwortung für Leistungen 
des SGB II in Trägerschaft 
der Kommune 

Mittel, da strategischer 
Einfluss der Kommune in 
Verhandlungen mit der 

Agentur zum Einsatz ar-
beitsmarktpolitischer Förde-
rung zur Reduktion passiver 

Leistungen, nachrangige 
Anrechnung von Einkom-
men/Vermögen auf KdU; 

Kooperation bei flankieren-
den kommunalen Leistungen 
relativ leicht möglich  

Hoch, da strategische Eigen-
verantwortung der Kommune 
beim Einsatz flankierender 

kommunaler Leistungen und 
arbeitsmarktpolitischer Förde-
rung des Bundes zur Redukti-

on der passiven Leistungen; 
aber auch hier nachrangige 
Anrechnung von Einkom-

men/Vermögen auf KdU von 
Bund durchgesetzt 

Gering, wegen fehlenden 
strategischen Einflusses der 
Kommune, wegen des 

Verfahrens zur Anrechnung 
von Einkommen und Ver-
mögen auf KdU, die so nicht 

durch die Kommune steuer-
bar sind.  
Flankierende kommunale 

Leistungen ohne gegensei-
tige Kooperationsbereit-
schaft relativ schwer zu 

koordinieren  

Akquisition von Drittmitteln Mittel Hoch Gering 

Organisations- und Verfah-
rensvorgaben seitens des 
Bundes 

Hoch, teilweise bindend;  
Rahmenvereinbarung soll 
bei Einhaltung von Mindest-

standards lokale Flexibilität 
ermöglichen 

Sehr gering; Mindeststandards 
für das Verfahren zum Finanz-
transfer 

Sehr hoch, mehrheitlich 
bindend mit geringstem 
lokalen Handlungsspielraum 

Einbindung in bundesein-
heitliche Zielsteuerung  

Hoch Keine Sehr hoch 

Einbindung in bundesein-
heitliches Controlling 

Hoch Keine Hoch 

Wichtigste Informationsquel-
len für die Einrichtungen  

1. BA 
2. LAG ARGE-

Geschäftsführer 

3. Gerichtsentscheidungen 
und Kommunalpolitik/-
verwaltung 

1. Kommunale Spitzenverbän-
de 

2. Landesministerien/-politik 

3. Bundesministerien 

1. BA 
2. Rechnungshöfe 
3. Gerichtsentscheidungen 

und Kommunalpolitik/-
verwaltung 

Datenbasis: Erhebungen der Governanceanalyse. Evaluation der Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2. 

Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 2008. 

Quelle: Fachhochschule Frankfurt am Main, infas-Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH, Wissenschaftszentrum Berlin 

(WZB). 
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eine differenzierte Betreuung der Kundinnen und Kunden in
Abhängigkeit von der Schwere der Vermittlungshemmnis-
se. Erwerbsfähige Hilfebedürftige mit besonderem Betreu-
ungsbedarf werden durch ein spezialisiertes, »beschäfti-
gungsorientiertes« Fallmanagement betreut. Im Vergleich zu
den ARGEn erfolgen die Prozesse bei den zugelassenen
kommunalen Trägern stärker am Einzelfall orientiert und we-
niger anhand standardisierter Verfahren. Dies äußert sich
zum einen darin, dass die Fallmanagerinnen und Fallmana-

ger Kunden mit unterschiedlicher Vermittlungsproblematik
betreuen, insofern also nicht so spezialisiert arbeiten wie die
ARGEn. Zum anderen verläuft auch das Vermittlungsge-
schäft stärker am Einzelfall orientiert.

Die Organisation von Maßnahmeplanung und -vergabe un-
terscheidet sich zwischen den Formen der Aufgabenwahr-
nehmung in einiger Hinsicht. Die ARGEn haben auf die An-
forderungen einer Angebotsplanung und -steuerung nicht
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Übersicht 3 
Vergleich der Steuerungsmuster und des Controllings 

 Zugelassene kommunale Träger ARGEn 
Wahrgenommene 
Bundeseinflüsse auf lokale 
Steuerung 

Vergleichsweise hoch für Anforderungen nach 
§ 51b SGB II und Prüfungen durch den 
Bundesrechungshof/BMAS-Prüfgruppe 

Hoch für Organisation der 
Kundenbetreuung 
(Betreuungsstufenkonzept) sowie für 
Anforderungen nach § 51b SGB II 

Lokale Steuerungsmuster Wenig Konflikte um lokale 
Handlungsspielräume der Leitungen der SGB 
II-Einrichtungen 

Komplexe Organisation lokaler 
Aufsichtsgremien 
 
Viel Aushandlungen im Hinblick auf 
Steuerungsziele und operatives Geschäft 
 
Hohes Gewicht von Diskussionen um 
lokale Handlungsspielräume und 
Entscheidungsautonomie mit höherem 
Konfliktpotential 

Interne Steuerung und 
Controlling 

Dienstrechtliche Befugnisse höher 
Kein zentrales Zielsteuerungsverfahren 
Controlling bei Kommunen oder innerhalb der 
Einrichtungen angesiedelt 
Controllingindikatoren streuen 
vergleichsweise breiter 

Dienstrechtliche Befugnisse niedriger und 
kaum Recht, eigenes Personal einzustellen 
Hohe Regelungsbedarfe wegen geteilter 
Personalzuständigkeit durch zwei Träger 
Bundesziele über die 
Trägerversammlungen lokal installiert 
Controlling zentral durch BA 

Geschäftspolitische Ziele  Inhaltlich weitgehende Übereinstimmung 

Datenbasis: Erhebungen der Implementationsanalyse im Rahmen der Stichprobe von 154 Standorten. Evaluation der 
Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2. Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht 
Mai 2008. 

Quelle: Fachhochschule Frankfurt am Main, infas-Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH, Wissenschaftszentrum Berlin 
(WZB). 

 
Übersicht 4 
Vergleich zentraler Ressourcen 

 Zugelassene kommunale Träger ARGEn 

Software EDV-Struktur  uneinheitlicher 
Vergleichsweise geringere Kritik an 

Softwarelösungen, aber auch lokale 
Beseitigung von Schwachpunkten 
notwendig 

EDV-Struktur einheitlich 
Häufiger Umgehungslösungen bei 

Leistungssoftware nötig 

Vergleichsweise höherer Anteil an 
befristetem Personal, jedoch längere 
Laufzeit der Befristungen 

Vergleichsweise geringere 
Personalfluktuation 

Zahl der Bedarfsgemeinschaften pro 
Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter in der 
Leistungsgewährung sowie Zahl 

erwerbsfähiger Hilfebedürftiger pro 
Arbeitsvermittlerin bzw. -vermittler 
vergleichsweise höher 

Personaleinsatz und 
Betreuungskapazitäten 

Bedingt durch Personalfluktuation, Gesetzesänderungen und 
Sozialgerichtsentscheidungen breites Spektrum an Qualifizierungsbedarfen 
Bewertung der persönlichen Arbeitsbedingungen durch die Fachkräfte vergleichbar 

Datenbasis: Erhebungen der Implementationsanalyse im Rahmen der Stichprobe von 154 Standorten. Evaluation der 
Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2. Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht 

Mai 2008. 

Quelle: Fachhochschule Frankfurt am Main, infas-Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH, Wissenschaftszentrum Berlin 

(WZB). 
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mit einer speziellen aufbauorganisatorischen Umsetzung
reagiert, sondern die Aufgabe häufig auf der Leitungsebe-
ne (z.B. Team- oder Bereichsleitungen) angesiedelt. Der Pra-
xis der Agenturen für Arbeit folgend, vergeben die ARGEn
die meisten Maßnahmen nach dem Vergaberecht und nut-
zen mehrheitlich die regionalen Einkaufszentren der Bun-
desagentur für Arbeit. Die zugelassenen kommunalen Trä-
ger halten dagegen häufiger eigene Organisationseinheiten
vor, die speziell für Maßnahmeplanungen und die Angebots-
steuerung zuständig sind. Stärker als bei den ARGEn sind
in diese Planung auch die kommunalen Angebote für flan-
kierende Leistungen einbezogen.

Interventionsstrategien

Hinsichtlich des Kundenmanagements und der Aktivierungs-
strategien unterscheiden sich die Einrichtungen beider For-
men der Aufgabenwahrnehmung nur geringfügig voneinan-

der (vgl. Übersicht 6). Eine einsatzsteuernde Kundenseg-
mentierung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen nach Ar-
beitsmarktnähe erfolgt bei den beiden Formen der Aufga-
benwahrnehmung gleichermaßen. Der Einsatz und die Be-
wertung der Eingliederungsinstrumente unterscheiden sich
zwischen den Fachkräften der ARGEn und der zugelasse-
nen kommunalen Träger überwiegend nicht. Im konkreten
Umgang mit Eingliederungsvereinbarungen, bei Maßnah-
men zur Aktivierung, Zielen von Arbeitsgelegenheiten (MAE)
sowie Strategien zum Abbau von Vermittlungshemmnissen
sind ebenfalls wenige Unterschiede zwischen zugelassenen
kommunalen Trägern und ARGEn erkennbar. Mehr Über-
einstimmungen als Unterscheide zeigen sich auch bei der
realisierten Maßnahmepolitik. Bei Maßnahmedurchführun-
gen und Förderinstrumenten waren insgesamt keine grund-
legenden Unterschiede zwischen den Formen der Aufga-
benwahrnehmung auszumachen. Bei den kommunalen Trä-
gern ist der Einsatz von Arbeitsgelegenheiten signifikant hö-
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Übersicht 5 
Vergleich der Organisation der Integration erwerbsfähiger Hilfebedürftiger 

 Zugelassene kommunale Träger ARGEn 

Ausgestaltung von 
Leistungsprozessen 

Stärkere Integration des 
»Eingliederungsmanagements« (Aktivierung, 
Arbeitsvermittlung) und teilweise auch der 
Gewährung von materiellen Leistungen 
Zugangsteuerung unter Nutzung lokaler 
Sozialämter oder als Eingangszonen mit 
größerer Leistungstiefe (vielfältigen 
Leistungen)  

Hohe Spezialisierung des 
Leistungsprozesses (KuZ-orientierte 
Zugangssteuerung und spezialisiertes » 
beschäftigungsorientiertes 
Fallmanagement«) 
In Kreisen: Zugangssteuerung unter 
Nutzung der Geschäftsstellenstruktur und 
örtlicher Sozialämter 

Stellenorientierte Vermittlung bei Arbeitgeber- 
oder Vermittlungsteams; Stellenakquisition 
stärker an einzelnen Bewerbern orientiert 
Persönliche Ansprechpartner/innen und 
Fallmanager/innen vergleichsweise stärker in 
Arbeitgebergeschäft involviert 
Zugriffe auf Stellenmeldungen der Betriebe 
vergleichsweise begrenzter 

Überwiegend gemeinsamer 
Arbeitgeberservice mit Agentur für Arbeit 
Persönliche Ansprechpartner/innen und 
Arbeitsvermittler/innen mit 
bewerberorientierter Vermittlung befasst; 
Notwendigkeit einer Schnittstelle zwischen 
stellen- und bewerberorientierter 
Vermittlung 
Zugriff auf Stellenmeldungen der Betriebe 
vergleichsweise höher 

Strukturen der 
Arbeitsvermittlung 

Zusammenarbeit der Vermittlerinnen/Vermittler  mit örtlicher Agentur für Arbeit 
einzelfallorientiert; Zugriffe auf veröffentlichte Stellenangebote der Agenturen möglich 

Stärkere Tendenz zu eigenen 
Organisationseinheiten, die speziell für 
Maßnahmeplanung und Angebotssteuerung 
zuständig sind 

Bedarfsorientierte Angebotsplanung 
vergleichsweise seltener spezialisiert 
sondern bei den Leitungsebenen 
angesiedelt 

Bedarfsorientierte 
Angebotsplanung und 
Fokus auf spezielle 
Zielgruppen  

Vergleichsweise häufiger Angebote für allein-
erziehende Frauen mit Kindern unter drei 
Jahren und Angebote von (Teilzeit-)Aus-
bildungen 
Bei flankierenden Eingliederungsleistungen 
(insbesondere Kinderbetreuung) ver-
gleichsweise stärkere Beteiligung an Planung 
und Steuerung der kommunalen Angebote  

 

Steuerung von Dritten 
 

Hohe Bedeutung des Zuwendungsrechtes; 
Vergaberecht überwiegend nur dort, wo 
gesetzlich vorgeschrieben; Nutzung des REZ 
als Ausnahme 

Hohe Bedeutung des Vergaberechts 
Überwiegend Nutzung des REZ 

Datenbasis: Erhebungen der Implementationsanalyse im Rahmen der Stichprobe von 154 Standorten. Evaluation der 
Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2. Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht 
Mai 2008. 

Quelle: Fachhochschule Frankfurt am Main, infas-Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH, Wissenschaftszentrum 
Berlin (WZB). 
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her. Nach eigenen Angaben setzen die zugelassenen kom-
munalen Träger auch mehr qualifizierende Maßnahmen ein.
Dies spiegelt sich in der SGB II-Statistik (nach § 51b SGB II)
in dieser Form allerdings nicht wider. Die zugelassenen kom-
munalen Träger nutzen allerdings häufiger arbeitsmarktpo-
litische Programme der Länder.

Der Einsatz von flankierenden Leistungen nach § 16 Abs. 2
Satz 2 Nr. 1-4 SGB II (Schuldnerberatung, Suchtberatung,
Psychosoziale Beratung, Kinderbetreuung) verdient beson-
dere Aufmerksamkeit. Die Verfügbarkeit dieses Angebots

wird seitens der Amtsleitungen und Geschäftsführungen
zwar als grundsätzlich vorhanden eingeschätzt, aber rund
die Hälfte der Vermittlerinnen und Vermittler stellen fest, dass
kein Zugriff auf diese Angebote besteht.

Eine qualitative Analyse von Interaktionssituationen im Kon-
text von Interventionsstrategien zeigt anhand einer Substich-
probe zwei grundlegend verschiedene Aktivierungsstrate-
gien: eine an Fürsorgeprinzipien orientierte Arbeitsmarktstra-
tegie der Fallbearbeitung (»Fürsorgestrategie«) einerseits,
und eine strikt auf Vermittlung und Matching orientierte Ar-
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Übersicht 6 
Vergleich der Interventionsstrategien 

 Zugelassene kommunale Träger ARGEn 

Segmentierung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger nach Arbeitsmarktnähe 
In der Praxis der Eingliederungsvereinbarungen, bei Maßnahmen zur Aktivierung, Zielen 
von Arbeitsgelegenheiten (MAE) sowie Strategien zum Abbau von 

Vermittlungshemmnissen wenig Unterschiede 

Integrationsstrategien 

 Häufiger Kritik am Konzept der 
Kundensegmentierung 

(Betreuungsstufen) wegen 
Standardisierung und hoher 
Arbeitsbelastung 

Starker Einsatz des Instrumentes der Arbeitsgelegenheiten 
In Angebotsstruktur von Maßnahmeträgern kaum Ungleichgewichte bei Maßnahmetypen 
nach § 16 Abs. 1 SGB II, nach § 16 Abs. 2, Satz 2 SGB II bzw. § 16 Abs. 3 SGB II 

Maßnahmepolitik  

Vergleichsweise häufigere Nutzung von 
Qualifizierungsinstrumenten und 
Arbeitsgelegenheiten im Rahmen der 

Maßnahmepolitik und leicht stärkere 
Festlegung durch arbeitsmarktpolitische 
Programme der Länder 

 

Datenbasis: Erhebungen der Implementationsanalyse im Rahmen der Stichprobe von 154 Standorten. Evaluation der 
Experimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2. Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht 

Mai 2008. 

Quelle: Fachhochschule Frankfurt am Main, infas-Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH, Wissenschaftszentrum 

Berlin (WZB). 
 

Übersicht 7 
Übersicht der Aktivierungsmuster (im Erstgespräch) 

 Zugelassene kommunale Träger ARGEn 

Strategische Ausrichtung 

Fürsorgestrategisches Vorgehen 

herrscht vor 
Profiling des Einzelfalls im Fokus, 
Stellensuche (zunächst) sekundär 

Fürsorgestrategie und 

Matchingstrategie koexistieren 
sowohl: 
Profiling des Einzelfalls im Fokus, 

Stellensuche (zunächst) sekundär 
als auch: 
Stellensuche primärer Fokus, 

Profiling des Einzelfalls sekundär 

Instrumente der Beschäftigungsförderung in vergleichbarer Weise thematisiert 

Maßnahmeeinsatz  Flankierende Leistungen 

wenig bedeutend 

Flankierende Leistungen 

unbedeutend 
 

Eingliederungsvereinbarung 

nicht routinemäßig thematisiert 

Eingliederungsvereinbarung 

überwiegend thematisiert Eingliederungsvereinbarung 
»Fordern« geht vor »Fördern« 

Datenbasis: Erhebungen der Implementationsanalyse im Rahmen der Stichprobe von 154 Standorten. Evaluation der Experi-
mentierklausel nach § 6c SGB II – Untersuchungsfeld 2. Implementations- und Governanceanalyse; Abschlussbericht Mai 
2008. 

Quelle: Fachhochschule Frankfurt am Main, infas-Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH, Wissenschaftszentrum 

Berlin (WZB). 
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beitsmarktstrategie der Fallbearbeitung (»Matchingstrate-
gie«) andererseits.

Schnittstellenprobleme

Im Leistungsprozess des SGB II existieren Schnittstellen zur
Arbeitslosenversicherung und zur Sozialhilfe (vgl. Über-
sicht 8). Das ist besonders relevant für jene Personen, die
Leistungen aus mehr als einem dieser Systeme erhalten. So
werden beispielsweise Jugendliche für die Berufsberatung
und eine Förderung über berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahmen zugleich von der Arbeitsagentur betreut. Erwerbs-
fähige hilfebedürftige Rehabilitandinnen und Rehabilitanden
erhalten ebenfalls Leistungen nach dem SGB III und dem
SGB II. Aufgrund der unterschiedlichen Logiken beider
Rechtskreise ergeben sich teils erhebliche Schnittstellenpro-
bleme zwischen SGB II und SGB III, die sich zwischen den
verschiedenen Formen der Aufgabenwahrnehmung teilwei-
se erheblich unterscheiden (vgl. Übersicht 8 ).

Fazit

Aus implementationsanalytischer Perspektive liegen die zen-
tralen Unterschiede zwischen den Formen der Aufgaben-
wahrnehmung vorrangig in den Strukturen, welche sich die
SGB-II-Einrichtungen in Umsetzung des Gesetzes geschaf-
fen haben. Im Rahmen der Interventionspolitik der SGB-II-

Einrichtungen, d.h. mit Blick auf gewählte Integrationsstra-
tegien und Schwerpunkte im Maßnahmeeinsatz für die er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen, überwiegen dagegen die Ge-
meinsamkeiten zwischen den Formen der Aufgabenwahr-
nehmung.

Blickt man auf die Elemente, welche vorrangig die struktu-
rellen Differenzen zwischen den beiden zu vergleichenden
Formen der Aufgabenwahrnehmung ausmachen, so kön-
nen zusammengefasst zwei Dimensionen wie folgt beschrie-
ben werden:

Das Muster bei zugelassenen kommunalen Trägern besteht
in einer geringeren Einheitlichkeit und Standardisierung der
Aufgabenwahrnehmung in stärkerer regionaler Vielfalt, ver-
bunden mit einer geringeren systemischen Vergleichbarkeit
der Verfahren und höherer lokaler Handlungsautonomie. Or-
ganisatorische Traditionen der Sozialämter bleiben in die-
sem Muster virulent. 

Das Muster bei den ARGEn wird bestimmt durch höhere
Einheitlichkeit und Standardisierung der Aufgabenwahrneh-
mung über die Regionen hinweg, verbunden mit größerer
systemischer Vergleichbarkeit der Verfahren bei allerdings
deutlichen Einschränkungen lokaler Handlungsautonomie.
In diesem Muster sind bekannte organisatorische Elemen-
te der Arbeitsverwaltung wirksam.
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Übersicht 8 
Schnittstellen zwischen dem SGB II und anderen Sozialgesetzbüchern 

 Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Zugelassene kommunale Träger (zkT) 
Übergreifende Probleme an den Schnittstellen zwischen SGB II und SGB III 
Daten- und Informationstransfer 
zwischen den Leistungssystemen 

Ja, gemeinsame IT-Plattform Sehr gering, da keine gemeinsame  
IT-Plattform; hohe Transaktionskosten 

Interessen- und Finanzierungskonflikt 
SGB II und SGB III lösbar 

Verhandelbar in 
Trägerversammlung; Vetorecht 
des BfdH  

Strukturell nicht zu lösen; bei positiver 
lokaler Kooperationsbereitschaft 
abschwächbar 

Verschiebebahnhof SGB II in SGB III Stark reduziert Reduziert 

Betreuung von jugendlichen eHb (U 25) 
Berufsberatung und 
Ausbildungsvermittlung aus einer Hand 

Strukturell nein; auf vertraglicher Basis möglich bei Rückübertragung der 

Ausbildungsvermittlung an die Agentur 

Ausbildungsstellenakquisition Gemeinsam möglich; 

umfangreiches Bewerberangebot 

Getrennte Akquisition; eingeschränktes 

Bewerberangebot (nur SGB-II-
Einrichtung) 

Stigmatisierungspotential für 
Jugendliche 

Gering Hoch 

Zusammenarbeit bei Planung und 
Besetzung von Fördermaßnahmen 
zwischen SGB II  
und SGB III 

Strukturell möglich; mittlere 
Ausprägung in der Praxis 

Strukturell möglich, aber mit erhöhtem 
Aufwand verbunden; geringe Ausprägung 

in der Praxis 

Kooperation mit kommunaler Kinder- 
und Jugendhilfe 

Kooperation im Modell angelegt; 

geringe Ausprägung in der Praxis 

Kooperation im Modell angelegt; mittlere 

Ausprägung in der Praxis 

Berufliche Rehabilitation 
Berufliche Ersteingliederung Berufsberatung und Ausbildungsvermittlung aus einer Hand (Agentur 

zuständig); zusätzliche Betreuung durch SGB-II-Einrichtung; unterschiedliche 
Zuständigkeiten für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen: BvB durch Agentur, 

BaE etc. durch SGB-II-Einrichtung 

Quelle: Fachhochschule Frankfurt am Main, infas-Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH, Wissenschaftszentrum 

Berlin (WZB). 



62.  Jahrgang –  i fo  Schne l ld ienst  1/2009

39

Maßstab für den Erfolg sind die Ziele des
SGB II. Hierbei steht die Sicherung des
Lebensunterhalts unabhängig von der
Grundsicherung aus eigenen Mitteln und
Kräften im Vordergrund. Praktisch heißt
das, dass durch eine Integration in Be-

schäftigung oder die Ausdehnung einer
bestehen Beschäftigung Hilfebedürftigkeit
vermieden oder beseitigt, die Dauer der
Hilfebedürftigkeit verkürzt oder der Um-
fang der Hilfebedürftigkeit verringert wird. 

Die Aufgabe des Untersuchungsfeldes 3
(UF3) erschöpft sich jedoch nicht in einem
Leistungsvergleich zwischen ARGEn und
zkT, sondern besteht vor allem in der Fest-
stellung der Wirkungszusammenhänge
zwischen diesen Modellen, den von ihnen
jeweils gewählten Organisationsformen
und Strategien sowie den von ihnen ein-
gesetzten Maßnahmen. Im Folgenden
werden wichtige Ergebnisse aus dem Ab-
schlussbericht von Untersuchungsfeld 3
dargestellt. Mitgewirkt haben daran Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der beauf-
tragen Forschungsinstitute Zentrum für

Ergebnisse aus dem Untersuchungsfeld 3

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, Institut Arbeit und Qualifikation
(IAQ), Gelsenkirchen; TNS Emnid Medien- und Sozialforschung, Bielefeld*

Mikroökonomische Wirkungs- und Effizienzanalyse: 

Bei der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe (»Hartz IV«) konnten sich die damali-

gen parteipolitischen Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat nicht über die Trägerschaft für die

neue Leistung »Grundsicherung für Arbeitsuchende« (Arbeitslosengeld II) einigen. Der schließlich

im Vermittlungsausschuss gefundene Kompromiss ermöglicht über eine »Experimentierklausel«

(§ 6a SGB II) bis 2010 das Nebeneinander zweier unterschiedlicher Formen, um durch praktische

Erprobung und wissenschaftliche Wirkungsforschung (§ 6c SGB II) herauszufinden, welches Mo-

dell der Aufgabenwahrnehmung die Zielsetzungen der Reform besser erfüllt. Im Regelfall errich-

ten die Agentur für Arbeit und die Landkreise oder kreisfreien Städte auf örtlicher Ebene gemäß

§44b Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung.1 Darüber hinaus

wurde 69 kommunalen Trägern auf Antrag die Möglichkeit gegeben, die Gesamtheit der Leistun-

gen in alleiniger Verantwortung als so genannte zugelassene kommunale Träger (zkT) zu erbrin-

gen. In 19 Fällen wurde weder ein Antrag auf Zulassung der Kommune gestellt, noch kamen Ver-

träge über die Bildung von Arbeitsgemeinschaften zustande, so dass es hier als faktisch drittes

Modell bei der ursprünglichen Trennung der Aufgaben – Arbeitsagentur: Arbeitslosengeld II und

arbeitsmarktpolitische Förderung, Kommunen: Kosten der Unterkunft und Heizung und soziale För-

derung – blieb.2 Wenn alle drei Modelle der Aufgabenwahrnehmung zusammen gemeint sind, spre-

chen wir im Folgenden von »Grundsicherungsstellen«. 

Im Wettbewerb der Modelle sollen unterschiedliche Ansätze zur Eingliederung im Hinblick auf ih-

re Wirksamkeit verglichen werden. Die Ergebnisse sollen so zu einer Weiterentwicklung der Grund-

sicherung für Arbeitsuchende beitragen. Nach §6c SGB II hatte das Bundesministerium für Arbeit

und Soziales (BMAS) den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes bis zum 31. Dezember

2008 über die Ergebnisse der Wirkungsforschung zu berichten, was es auch fristgerecht getan hat.

Die Forschungsaufgabe wurde durch das BMAS in vier Untersuchungsfelder gegliedert. Die Ziele

des Untersuchungsfelds 3, über das hier berichtet wird, sind zum einen die Wirkungen der Aufga-

benwahrnehmung im SGB II auf der Ebene der einzelnen Personen zu ermitteln und zum anderen

die Effizienz der Aufgabenwahrnehmung zu beurteilen. Zugespitzt sind zwei Leitfragen zu beant-

worten: Wer kann es besser? Und warum ist das so? 

* Die Bearbeiter sind Bernhard Boockmann, Martin
Brussig, Matthias Knuth, Stephan L. Thomsen,
Thomas Walter.

1 Das Bundesverfassungsgericht (BVG) hat in sei-
nem Urteil vom 20. Dezember 2007 befunden, dass
§44b SGB II über die Bildung von Arbeitsgemein-
schaften mit dem Grundgesetz unvereinbar ist und
somit die ARGE als Modell der Aufgabenwahrneh-
mung für unzulässig erklärt. Aktuell suchen Bund
und Länder nach einem Konsens für eine Grund-
gesetzänderung, die weiterhin Leistungen »aus ei-
ner Hand« ermöglichen und die Verallgemeinerung
der »getrennten Aufgabenwahrnehmung« verhin-
dern soll.

2 Aufgrund der geringen Fallzahl können über die ge-
trennte Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der
Evaluation keine getrennten Schätzergebnisse vor-
gelegt werden, sie werden gemeinsam mit den AR-
GEn analysiert.
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Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW),
Institut Arbeit und Qualifikation der Univer-
sität Duisburg-Essen (IAQ) und TNS Emnid
sowie des Schweizerischen Instituts für Em-
pirische Wirtschaftsforschung an der Univer-
sität St. Gallen (SEW). 

Datengrundlagen

Eine Grundvoraussetzung der Evaluation
sind reichhaltige Daten. Hierzu wird in der
Studie ein Datensatz genutzt, der Daten ei-
ner eigenen Befragung mit den Geschäfts-
daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) für
die befragten Personen verknüpft.3 Hinzu
kommen Informationen über die Grundsiche-
rungsstellen und ihre regionalen Merkmale.
Die Strategie, bei der Analyse nicht aus-
schließlich auf die Geschäftsdaten der BA zu
setzen, war insbesondere deshalb erforderlich, weil die BA-
Daten im Bereich der zugelassenen kommunalen Träger,
aber über bestimmte Zeiträume auch im Bereich der AR-
GEn Lücken aufweisen. Da die zkT jeweils eigene EDV-Ver-
fahren für die Erfassung der Leistungsgewährung und Ak-
tivierung verwenden, ist die Übermittlung der Daten an die
Statistik der BA problematisch. Darüber hinaus wurden
Sachverhalte abgefragt, über die es in den BA-Daten keine
Informationen gibt. Zugleich ist es sinnvoll, administrative
Daten wo immer möglich zu nutzen, weil insbesondere Er-
werbs- und Maßnahmebiographien nur hier mit der erfor-
derlichen Präzision abgebildet werden. 

Der Untersuchung liegt eine Stichprobe von erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen im Bereich von 154 Grundsicherungsstel-
len zugrunde, die im Untersuchungsfeld 1 als Regionalstich-
probe definiert wurde. Die Personenstichprobe wurde in die-
sen 154 regionalen Einheiten zum überwiegenden Teil aus
dem Bestand der Empfänger von ALG II im Oktober 2006
gezogen, zum kleineren Teil (20%) aus den Personen, die
von August bis Dezember 2006 neu in den Leistungsbe-
zug kamen. Die Personen wurden im Frühjahr 2007 zum
ersten Mal befragt. Es wurden ca. 25 000 Interviews telefo-
nisch geführt. Trotz einiger Probleme hinsichtlich des Adress-
materials und trotz eines umfangreichen Fragenkatalogs war
der Anteil der gültigen Interviews an allen für die Stichpro-
be ausgewählten Personen mit über 40% insbesondere
angesichts einer durchschnittlichen Interviewdauer von
45 Minuten verhältnismäßig hoch. Mit denselben Personen
wurde im Winter 2007/2008 eine Zweitbefragung durchge-

führt, sofern sie sich mit einer erneuten Kontaktierung ein-
verstanden erklärt hatten. Nicht mehr erreichbare Perso-
nen oder Personen, die eine Teilnahme an der zweiten Wel-
le ablehnten, wurden durch Nachziehungen von Personen
mit ähnlichen Merkmalen ausgeglichen. Außerdem wurde
eine weitere Zusatzstichprobe von Neuzugängen im Herbst
2007 gezogen, um einen besseren zeitlichen Vergleich zwi-
schen den Zugangsstichproben zu ermöglichen. 

Abbildung 1 zeigt links die Zusammensetzung der Stich-
probe der ersten Welle in Bestands- und Zugangsstich-
probe. In der zweiten Welle (rechte Säule) haben sich
knapp 14 000 der Erstbefragten erneut beteiligt. Ferner
wurden ca. 7 000 Interviews mit Personen geführt, die
für Personen einsprangen, die sich in der zweiten Welle
nicht mehr beteiligt haben. Darüber hinaus wurden zum
zweiten Zeitpunkt 4 000 Interviews mit Personen geführt,
deren ALG-II-Bezug im Verlauf des Jahres 2007 begon-
nen hatte.

Deskriptiver Vergleich der Unterschiede in der
Aufgabenwahrnehmung

Die Auswertung der ersten Befragungswelle der UF3-
Kundenbefragung zeigt einige deutliche Unterschiede in
der Aktivierung für die Modelle der Aufgabenwahrneh-
mung. So wurden von den zkT mit einem höheren Anteil
der Kunden Eingliederungsvereinbarungen abgeschlos-
sen, Probleme der Erwerbsintegration umfassender the-
matisiert und eher die gesamte Bedarfsgemeinschaft in
die Aktivierung eingeschlossen, statt nur den oder die
einzelne Leistungsbezieher/in allein zu betreuen. Ande-
rerseits hatten die Kunden in den sechs Monaten vor
der Befragung bei den zkT weniger Beratungsgespräche,
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Zusammensetzung der UF3-Kundenbefragung

Quelle: ZEW, IAQ, TNS Emnid Medien- und Sozialforschung.
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Panelfälle 
(N = 13 914)

(
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Dezember 2006 bis März 2007 November 2007 bis Februar 2008

Abb. 1

3 Die Verknüpfung von Geschäftsdaten und Befragungsdaten erlaubt in
begrenztem Umfang die gegenseitige Validierung der Daten. Hier zeigen
sich große Übereinstimmungen zwischen Geschäfts- und Befragungsda-
ten, partiell (insbesondere bei den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen)
aber auch Unterschiede.
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die sozialen Hemmnisse der Erwerbsintegration wurden
weniger thematisiert, Jugendliche erhielten weniger So-
fortangebote, und es wurden deutlich weniger Sanktio-
nen ausgesprochen. 

Legt man die Gesamtheit dieser Indikatoren zugrunde, so
hat sich die Intensität der Aktivierung zwischen den Zeit-
punkten der ersten und zweiten Befragungswelle insgesamt
nicht wesentlich erhöht. Dies gilt sowohl für die Aktivierung
derselben Personen zu den beiden Zeitpunkten als auch
für den Vergleich der Neuzugänge in den ALG II-Bezug. Die
wichtigste Ausnahme von diesem übergreifenden Befund
ist, dass die Beratungsgespräche komplexer wurden und
stärker auf die Lebenssituation der Leistungsbezieher ein-
gegangen wurde. Bei den Sanktionen und Eingliederungs-
vereinbarungen ist eine Angleichung zwischen den Formen
der Aufgabenwahrnehmung und eine leichte Zunahme der
Aktivität festzustellen. So hat sich die Neigung der zkT, Sank-
tionen auszusprechen, seit der ersten Befragungswelle deut-
lich erhöht, und auch bei den Eingliederungsvereinbarun-
gen haben sie zum Zeitpunkt der zweiten Welle die ARGEn
überholt. Abbildung 2 zeigt dies für den Zugangsteil der
Stichprobe, der für zeitliche Vergleiche besonders gut ge-
eignet ist.

Aus den Ergebnissen der ersten Befragungswelle geht her-
vor, dass Grundsicherungsstellen mit einem spezialisier-
ten Fallmanagementansatz (siehe dazu IAW 2009) häufi-
ger Qualifizierungsmaßnahmen vergeben als andere und
dass die zkT im Vergleich zu den anderen Modellen ten-
denziell weniger Beschäftigung schaffende Maßnahmen
einsetzen. In der zweiten Befragungswelle lassen sich da-
gegen kaum signifikante Unterschiede im Maßnahmezu-
gang zwischen den Modellen der Aufgabenwahrnehmung
und Organisationsmerkmalen wie der Art des Fallmanage-
ments oder der Verschränkung von Vermittlung und Fall-
management feststellen.

Deskriptive Analysen erlauben noch keine
kausale Interpretation beobachteter Unter-
schiede. Hierzu sind multivariate Analyse-
verfahren und identifizierende Annahmen
notwendig. Die relevanten Grundzüge sol-
len im nächsten Abschnitt kurz erläutert
werden.

Methodische Vorgehensweise

Grundlage der Evaluation kausaler Wirkun-
gen ist der so genannte Ansatz potentieller
Ergebnisse (vgl. Rubin 1974). Danach ist der
kausale Effekt einer Intervention (englisch
Treatment, beispielsweise eine Förderung)
auf die Geförderten die Differenz zwischen
dem Ergebnis, das die Betroffenen erzielen,

und dem hypothetischen Ergebnis, das dieselben Personen
ohne die Intervention erzielt hätten. Dieses so genannte kont-
rafaktische Ergebnis ist jedoch nicht beobachtbar. Das Pro-
blem lässt sich lösen, indem die kontrafaktischen Ergeb-
nisse in der Vergleichssituation mit Hilfe der beobachtbaren
Ergebnisse von möglichst ähnlichen Personen approximiert
werden, die von der Intervention nicht betroffen sind. 

Im Idealfall einer experimentellen Situation, also bei ei-
ner zufälligen Zuteilung der Intervention auf die Personen,
lässt sich der kausale Effekt durch einen einfachen Mit-
telwertvergleich der Ergebnisvariablen zwischen der Grup-
pe der Geförderten (Teilnehmergruppe) und der Gruppe
der Nichtgeförderten (Kontrollgruppe) ermitteln. Das Er-
gebnis der Kontrollgruppe wird in diesem Fall also als
kontrafaktisches Ergebnis für die Geförderten herange-
zogen. Liegen die idealen Voraussetzungen eines Expe-
rimentes nicht vor, müssen Annahmen getroffen werden,
um das kontrafaktische Ergebnis und somit den kausa-
len Effekt zu bestimmen. 

Bei einer nicht zufälligen Intervention kann sich eine quasi-
experimentelle Situation dennoch einstellen, wenn die An-
nahme gilt, dass alle relevanten Einflussfaktoren für die In-
tervention beobachtet werden. Gegeben diese Einflussfak-
toren kann die Zuweisung von Personen zur Intervention da-
mit als zufällig angesehen werden. Der kausale Effekt kann
dann als Differenz der Ergebnisse der Teilnehmer- und Kon-
trollgruppe ermittelt werden. Das so genannte statistische
Matchingverfahren verfolgt genau diesen Ansatz (vgl. Ro-
senbaum und Rubin 1983; 1985 oder Heckman, Lalonde
und Smith 1999). Jeder Person aus der Gruppe der Geför-
derten wird eine oder werden mehrere Personen aus der
Gruppe der Nichtgeförderten zugeordnet, die sich im Hin-
blick auf alle selektionsrelevanten Variablen gleichen (sta-
tistische Zwillinge) und sich lediglich im Förderungsstatus
unterscheiden. Durch diese so genannten Matchingpartner
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lässt sich das kontrafaktische Ergebnis einer geförderten
Person bestimmen und somit der kausale Effekt der Inter-
vention berechnen.4

Die im Folgenden beschriebenen Wirkungsanalysen beru-
hen auf dem Matchingverfahren. Für die Bestimmung der
Wirkung des Modells der Aufgabenwahrnehmung bedeutet
dies, dass Personen aus zkT mit möglichst ähnlichen Per-
sonen aus ARGEn verglichen werden. In entsprechender
Weise müssen die Kontrollgruppen für die Untersuchung der
anderen Organisationsformen, Strategien und einzelnen Ins-
trumente der Aktivierung gebildet werden. 

Die Wirkungen des Aktivierungsprozesses werden sowohl
umfassend als auch getrennt nach einzelnen Elementen ge-
schätzt. Ein Beispiel für eine umfassende Vorgehensweise
ist die Frage nach der Wirkung des Modells der Aufgaben-
wahrnehmung. Diese Wirkung setzt sich aus einer Vielzahl
von einzelnen Kausalverbindungen zusammen – so setzen
die unterschiedlichen Modelle unterschiedliche Maßnahmen
ein und verfolgen unterschiedliche Strategien, was jeweils
Effekte auf die Zielgrößen haben kann. Die Gesamtheit die-
ser Wirkungen kann in einem einzelnen Parameter gebün-
delt werden. Dagegen ist ein Beispiel für ein getrenntes Vor-
gehen die Frage nach einzelnen Aktivierungselementen wie
z.B. Eingliederungsvereinbarungen oder Arbeitsgelegenhei-
ten bei gegebenem Modell der Aufgabenwahrnehmung und
einer gegebenen Organisation der Leistungs- und Aktivie-
rungsprozesse. Diese einzelnen Ergebnisse sollen sich dann
zu einem Gesamtbild zusammensetzen, wobei gerade auch
partielle Widersprüche hinsichtlich der komplexen Wirkungs-
zusammenhänge aufschlussreich sein können.

Ergebnisse der Wirkungsanalyse

Die Zielvariablen für die Wirkungsanalyse
sind zunächst der Abgang aus der Hilfe-
bedürftigkeit und die Integration in Beschäf-
tigung, wobei zwischen bedarfsdeckender
und nicht bedarfsdeckender Beschäftigung
unterschieden wird. Ferner wird danach un-
terschieden, ob eine Integration in dem Sin-
ne nachhaltig ist, dass sie zu einem Abgang
aus Hilfebedürftigkeit oder einer Beschäfti-
gung mit einer Mindestdauer von drei Mo-
naten führt. Da bei vielen Zielgruppen Inte-
grationserfolge nicht auf kurze Sicht zu er-
warten sind, wird zudem die Beschäfti-
gungsfähigkeit einschließlich der sozialen

Stabilisierung als Zielgröße berücksichtigt. Dabei wird die
Beschäftigungsfähigkeit einer Person in der vorliegenden
Studie als ihr individuelles Potential, künftig eine Erwerbs-
arbeit aufzunehmen, definiert. Operationalisiert wird die in-
dividuelle Beschäftigungsfähigkeit im Anschluss an die in-
ternationale Diskussion um employability (vgl. Gazier 1998;
McQuaid und Lindsay 2005) als ein Index von Merkmalen
zur Qualifikation und Kompetenz, Gesundheit, Verhalten
bei der Arbeitssuche und Konzessionsbereitschaft sowie
zur sozialpsychologischen Situation und zum näheren so-
zialen Umfeld. Die Gewichtung dieser Merkmale ergibt sich
aus einer Vorstudie, in der die Merkmale auf ihre Progno-
sefähigkeit für künftige Erwerbsintegrationen getestet wur-
den (vgl. Apel und Fertig 2008).

Betreuungsintensität

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie ist, dass die In-
tensität des Aktivierungsprozesses durch die Grundsicherungs-
stellen einen deutlichen Einfluss auf die Zielindikatoren hat.
Das Verhältnis der Anzahl von Fallmanagern oder Vermittlern
zu den betreuten ALG-II-Beziehern, die Tatsache oder Anzahl
von Beratungsgesprächen und der Inhalt der Beratungsgesprä-
che haben die erwarteten Wirkungen. Insbesondere auf der
individuellen Ebene zeigt sich eine Verbesserung der Zielvaria-
blen mit Zunahme der Zahl der Beratungsgespräche. Abbil-
dung 3 zeigt den geschätzten Einfluss auf den Abgang aus dem
Bezug von ALG II und die Integration in eine bedarfsdeckende
Beschäftigung. Personen, die seit Beginn ihres ALG-II-Bezugs
mindestens ein Beratungsgespräch mit einem persönlichen An-
sprechpartner geführt haben, haben gegenüber Personen oh-
ne Beratungsgespräch eine um 1,2 Prozentpunkte höhere
Wahrscheinlichkeit, im Mai 2007 ihren Lebensunterhalt durch
Arbeit zu bestreiten, und eine um 2,5 Prozentpunkte höhere
Wahrscheinlichkeit, den Leistungsbezug unabhängig von einer
Aufnahme von Beschäftigung verlassen zu haben.
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Abb. 3

4 Die zentrale identifizierende Annahme ist dabei, dass
die Personen durch Konditionierung auf die beobacht-
baren Merkmale sich nur noch in der Teilnahme un-
terscheiden; die hypothetischen Ergebnisse am Ar-
beitsmarkt sind unbeeinflusst.
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Beim Inhalt der Beratungsgespräche wirken
konkrete Gesprächsthemen wie berufliche
und persönliche Stärken und Schwächen
oder Möglichkeiten, eine Arbeit oder Ausbil-
dung zu finden, positiv auf die Zielvariablen,
insbesondere auf die Beschäftigungsfähig-
keit. Ohne Einfluss auf die Zielvariablen sind
dagegen Themen der Beratung, die sich um
die eigenen Interessen und Wünsche der Be-
teiligten drehen. Der Effekt der Beratungsge-
spräche zeigt sich für einige Zielgruppen mit
besonderen Problemen besonders deutlich,
insbesondere bei Alleinerziehenden und Per-
sonen mit Behinderungen. Die Ergebnisse
zeigen, dass die Tätigkeit der Grundsiche-
rungsstellen für die Integrationen wichtig ist,
was die Relevanz der Frage, wie diese Tätig-
keit am besten organisiert werden sollte, un-
terstreicht. 

Modelle der Aufgabenwahrnehmung

Hinsichtlich des Abgangs aus der Hilfebedürftigkeit und der
Integration in bedarfsdeckende Beschäftigung zeigt sich,
dass die Betreuung durch einen zkT im Vergleich zur Be-
treuung durch eine ARGE oder eine Grundsicherungsstelle
nach dem Modell der getrennten Aufgabenwahrnehmung
zu signifikant geringeren Erfolgen bei der Zielerreichung führt.
Unter den Personen, die im Oktober 2006 im ALG-II-Leis-
tungsbezug waren, haben die von zkT betreuten Personen
eine um rund 3,8 Prozentpunkte geringere Wahrscheinlich-
keit, ein Jahr später (also im Oktober 2007) nicht mehr hil-
febedürftig zu sein, wie aus Abbildung 4 ersehen werden
kann. Angesichts von Abgangsquoten aus dem Hilfebezug
innerhalb von zwölf Monaten von etwa 25% ist dieser Ef-
fekt nicht gering. Er gilt gleichermaßen für Männer und Frau-
en und ist statistisch hochsignifikant.5

Ausgiebige Robustheitsanalysen zeigen, dass die Größe und
Signifikanz des kausalen Effekts nicht von der Spezifikation
des Modells abhängig sind. Der Kausaleffekt unterscheidet
sich wenig zwischen Zielgruppen wie Jugendlichen, Älteren,
Alleinerziehenden, Eltern kleiner Kinder, Behinderten oder
Personen mit Migrationshintergrund.

Beim Indikator für Beschäftigungsfähigkeit zeigt sich für die
zkT tendenziell ein positiver Effekt, der für die Frauen – aller-
dings nur schwach – statistisch signifikant ist. Positive Effek-
te dieser Form der Aufgabenwahrnehmung in der Größen-
ordnung von 2 bis 3 Prozentpunkten zeigen sich zudem, wenn
die Aufnahme einer nicht bedarfsdeckenden Beschäftigung

als Ergebnisindikator verwendet wird. Daher lässt sich die Wir-
kung der zkT im Vergleich zu ARGEn und gAw nicht einfach
als besser oder schlechter beschreiben. Zumindest teilweise
können hinter den Unterschieden bei den geschätzten Kau-
saleffekten auch unterschiedliche Vorstellungen über Integra-
tionsziele und die geeignete Abfolge der Schritte bei der Über-
windung der Hilfebedürftigkeit stehen. So nennen in den Be-
fragungen von Untersuchungsfeld 2 relativ gesehen mehr Ver-
treter von zkT den »Erhalt, die Verbesserung oder die Wieder-
herstellung der Arbeitsfähigkeit oder Vermittelbarkeit« im Ge-
gensatz zur Integration in Beschäftigung als vordringliche Ziel-
setzung, als dies bei ARGEn und gAw der Fall ist.

Bei den Ergebnissen ist zu betonen, dass es sich hier um
eine Momentaufnahme handelt. Alle Variablen, die den Ak-
tivierungsprozess beschreiben, wurden im Zeitraum von
Sommer 2006 bis Frühjahr 2007 erfasst. Änderungen und
Fortentwicklungen, die sich seitdem ergeben haben, ge-
hen nicht in die Kausalanalysen ein.

Die geschätzten Effekte stellen die Gesamtwirkungen des
Modells der Aufgabenwahrnehmung im Sinne der Frage
»Wer kann es besser?« dar. In ihnen drücken sich also auch
Unterschiede hinsichtlich des Aktivierungsprozesses zwi-
schen den Modellen der Aufgabenwahrnehmung aus. Im
Folgenden werden einzelne Elemente des Aktivierungspro-
zesses genauer in den Blick genommen. 

Wirkungen von Organisationsformen

Ein generalisierter Fallmanagement-Ansatz (alle Kunden
erhalten das in der SGB-II-Einheit praktizierte Fallmanage-
ment, zumindest gibt es keine Zuordnung der Betreuer
nach Fallmanagement-Kunden und anderen; vgl. IAW
2009) erhöht bei den Männern die Wahrscheinlichkeit der
Integration in bedarfsdeckende Erwerbstätigkeit um 2 bis
3 Prozentpunkte. Allerdings führt dieses Merkmal nicht zu
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5 Dass die geschätzten Effekte für Männer und Frauen zusammen nicht zwi-
schen denen für diese Gruppen einzeln geschätzten Effekten liegen, ist
auf die Mehrstufigkeit des verwendeten Schätzverfahrens zurückzuführen.
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mehr Integrationen in nachhaltige Beschäftigung (d.h. Be-
schäftigung, die mindestens drei Monate bestehen bleibt),
zudem sind die Ergebnisse bei den Frauen und bei den
Schätzungen für Männer und Frauen zusammen nicht sig-
nifikant. Nicht signifikant sind die Ergebnisse ferner für den
Indikator Abgang aus ALG-II-Bezug, wie in Abbildung 5
dargestellt. 

Wenn Eingliederungsleistungen und die Vermittlung auf
den ersten Arbeitsmarkt aus einer Hand – also von der-
selben Person – erfolgen, wirkt dies grundsätzlich positiv
auf die Integration in Beschäftigung, zumindest bei Män-
nern aber negativ auf die Beschäftigungsfähigkeit. Offen-
bar handelt es sich hier um eine Organisationsform, die
den eher leicht vermittelbaren erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen den Übergang in eine Beschäftigung erleichtert, aber
auf Kosten der weniger leicht vermittelbaren geht. Beim
Abgang aus ALG-II-Bezug zeigt sich kein Einfluss (vgl.
Abb. 5).

Nicht einheitlich sind die Ergebnisse auch für die Anwen-
dung einer Kundensegmentierung sowie die Nutzung ei-
nes gemeinsamen Arbeitgeberservice mit der Agentur. Hier
zeigen sich beim Abgang aus der Hilfebedürftigkeit und bei
der Erwerbsintegration von Frauen signifikant negative Ef-
fekte, während die Ergebnisse für Männer statistisch nicht
signifikant sind (vgl. Abb. 5). Die Abbildung zeigt ferner,
dass in den Grundsicherungsstellen, in denen die Betreu-
ungsrelation unterhalb des Median liegt, die Chancen zum
Abgang aus Leistungsbezug um 4 bis 5 Prozentpunkte
niedriger liegen als in den Grundsicherungsstellen mit ei-
ner besseren Betreuungsrelation. Dahinter steht der glei-
che kausale Zusammenhang wie bei den Maßen für die
Betreuungsintensität, die auf der individuellen Ebene und
nicht auf der Ebene der Grundsicherungsstelle gemessen
werden (vgl. Abb. 3). 

Im Hinblick auf die von der Grundsiche-
rungsstelle verfolgten Strategien wie z.B.
Einsatz von Eingliederungsvereinbarungen
und Sanktionen kann für die Mehrzahl der
untersuchten Treatments keine signifikan-
te Wirkung festgestellt werden, weder auf
die Überwindung der Hilfebedürftigkeit noch
auf die Integration in Beschäftigung. Die Ver-
folgung einer aktiven Sanktionsstrategie
durch die Grundsicherungsstelle hat je nach
Ergebnisindikator uneinheitliche Wirkungen.
Sie wirkt schwach signifikant negativ auf die
Aufnahme eines bedarfsdeckenden Be-
schäftigungsverhältnisses, bei Männern
aber signifikant positiv auf nicht bedarfsde-
ckende Beschäftigung. Wenn die Verhän-
gung von Sanktionen nicht als Strategie der
Grundsicherungsstelle, sondern direkt bei
den befragten ALG-II-Beziehern erhoben

wird, zeigt sich in manchen Schätzungen ein positiver Ein-
fluss auf den Abgang aus dem Leistungsbezug; dies gilt
eher für Frauen als für Männer. Dagegen bestätigt sich die-
ses Ergebnis für die Zielvariable Integration in Beschäfti-
gung nicht. Sofern signifikante Effekte gefunden werden,
sind sie uneinheitlich. 

Durchgängig insignifikant sind die Beratung des gesamten
Haushalts durch dieselbe Person bei der Grundsicherungs-
stelle, die Beratung bei spezifischen Problemen (wie z.B. Be-
treuung von Kindern, Pflege von Angehörigen, Schulden,
Suchtverhalten und psychosozialen Problemen) und der Ein-
satz flankierender Leistungen nach § 16 Absatz 2 SGB II
bei diesen Problemen. Auf den Abgang aus Hilfebedürftig-
keit und die Integration in Beschäftigung wirkt sich auch
der Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung nicht sig-
nifikant aus. Lediglich bei partiellen Integrationen in Beschäf-
tigung, die nicht mit einem Abgang aus der Hilfebedürftig-
keit verbunden sind, gibt es hier positive Wirkungen.

Unterschiede in der Wirksamkeit von Maßnahmen im
SGB-II-Bereich

Bei der Schätzung der Effekte von Maßnahmen handelt es
sich um eine Fragestellung, die zunächst ähnlich gelagert ist
wie bei sonstigen Evaluationen arbeitsmarktpolitischer Maß-
nahmen. Entsprechend wird zunächst ein ähnliches Ver-
fahren angewendet: Es werden zuerst Wirkungen der Teil-
nahme an Maßnahmen mit einer Kontrollgruppe von Nicht-
teilnehmern geschätzt. Im Unterschied zur üblichen Vorge-
hensweise wird hier jedoch in einem zweiten Schritt unter-
sucht, welche Unterschiede es in der Wirksamkeit von Maß-
nahmen zwischen unterschiedlichen Gestaltungsformen im
SGB II gibt. Die Analyse wird naturgemäß durch die Fall-
zahlen begrenzt. Daher ist es nur möglich, zwischen Arbeits-
gelegenheiten (AGH), kurzfristigen Trainingsmaßnahmen
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(Trainingsmaßnahmen zur Feststellung der Eignung oder Ver-
fügbarkeit, Bewerbertrainings und Arbeitsproben, TM) und
längerfristigen Weiterbildungen (FB) zu unterscheiden.

Auf der ersten Stufe der Maßnahmeeffekte finden sich ei-
nige sehr prägnante Ergebnisse. Keines der untersuchten
Programme reduziert im Vergleich zur Nichtteilnahme die
Wahrscheinlichkeit, sechs bis zwölf Monate nach Pro-
grammbeginn ALG II zu beziehen. Alle Maßnahmen erhö-
hen jedoch die Wahrscheinlichkeit, zukünftig an weiteren
Programmen teilzunehmen. Signifikant positive Beschäf-
tigungseffekte treten nur bei Trainingsmaßnahmen auf. Die
Teilnahme an einer solchen Maßnahme erhöht im Vergleich
zur Nichtteilnahme die Wahrscheinlichkeit bedarfsdecken-
der sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung zum Zeit-
punkt der zweiten Befragungswelle um ca. 8 Prozentpunk-
te, ein in der Größenordung sehr stark ausgeprägter Ef-
fekt. Schwach signifikant (zum 10-%-Niveau) wirken sich
die Trainingsmaßnahmen zugleich auf den
Index für die Beschäftigungsfähigkeit aus
(vgl. Abb. 6).

Ein Vergleich der Maßnahmeeffekte zwischen
den Formen der Aufgabenwahrnehmung AR-
GEn/gAw und zkT ist mit den vorhandenen
Daten nur sehr eingeschränkt möglich. Es er-
geben sich insgesamt nur wenige Anhalts-
punkte für Unterschiede in der Wirkungswei-
se von Maßnahmen nach dem Modell der
Aufgabenwahrnehmung. Der Effekt für Trai-
ningsmaßnahmen auf die Integration in Be-
schäftigung ist in beiden Formen der Aufga-
benwahrnehmung signifikant. 

Die Form der Organisation der Grundsiche-
rungsstellen hinsichtlich Fallmanagementan-
satz sowie Nutzung einer Kundensegmen-

tierung hat ebenfalls in den seltensten Fäl-
len einen Einfluss auf die Maßnahmewirkung.
Arbeitsgelegenheiten erweisen sich mit Be-
zug auf Integration in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung nur bei Grundsiche-
rungsstellen mit spezialisiertem Fallmanage-
ment oder niedriger Betreuungsintensität als
effektiv. Bei letzteren zeigt sich auch eine be-
sonders hohe Wirksamkeit von Trainings-
maßnahmen. Abbildung 7 differenziert die
Darstellung aus Abbildung 6 für die Trainings-
maßnahmen. Sie zeigt, dass der Effekt von
Trainingsmaßnahmen auf die Aufnahme ei-
ner bedarfsdeckenden Beschäftigung in
Grundsicherungsstellen mit niedriger Betreu-
ungsintensität fast doppelt so hoch ist wie
in Grundsicherungsstellen mit hoher Betreu-
ungsintensität. Der Grund könnte sein, dass
wesentliche Funktionen der Trainingsmaß-
nahmen wie die Überprüfung der Verfügbar-

keit für den Arbeitsmarkt oder die Vermittlung von wesent-
lichen Kenntnissen bei hoher Betreuungsintensität schon
in den Beratungsgesprächen stattfinden, so dass der zu-
sätzliche Effekt einer Trainingsmaßnahme entsprechend ge-
ringer ist. 

Signifikante Werte (5%-Niveau) sind durch 
Schraffierungen gekennzeichnet 

Das Vorgehen lässt außerdem eine Antwort auf die Frage
zu, ob und in welchem Maße die Zuweisung von Hilfebe-
dürftigen zu Maßnahmen verbessert werden kann und ob
es hierbei Unterschiede zwischen Organisationsmerkma-
len gibt. Nach den Ergebnissen ist zur Realisierung dieser
Verbesserungspotentiale ein verstärkter Einsatz von Arbeits-
gelegenheiten und insbesondere von Trainingsmaßnahmen
und Fortbildungen notwendig. 
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Die Betrachtung verschiedener Organisationsformen der
Grundsicherungsstellen zeigt kaum Unterschiede in der Ef-
fizienz der Zuweisung. Ein überraschender Befund ist, dass
Verbesserungspotentiale gerade dort bestehen, wo die Kun-
denbetreuung (gemessen an der Anzahl der zu betreuen-
den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen pro Fachkraft) beson-
ders intensiv ist. In diesen Grundsicherungsstellen ist die Zu-
weisung zu Maßnahmen, insbesondere zu Fortbildungen,
deutlich suboptimal.

Effizienzanalyse

Neben der Wirksamkeit von Modellen, Organisationsfor-
men, Strategien und Maßnahmen ist die Wirtschaftlich-
keit gemessen an der effizienten Mittelverwendung eine
zentrale Entscheidungsgröße für die Beurteilung des Nut-
zens der Aktivierung. Die Effizienzanalyse dient der Fest-
stellung, welche Organisationsformen, Aktivierungsstrate-
gien oder Maßnahmen sich in dem Sinne lohnen, dass
die dadurch hervorgerufenen Erfolge in monetärer Bewer-
tung die erforderlichen Kosten übersteigen. Unter den Kos-
ten werden nur die dem Staat entstehenden direkten Kos-
ten für die Erbringung materieller Leistungen, den Einsatz
von Aktivierungsschritten und Maßnahmen sowie den da-
mit verbundenen Verwaltungsaufwand verstanden, unter
dem Nutzen die eingesparten Zahlungen von ALG II und
damit verbundene Transferleistungen sowie zusätzliche
Einnahmen von Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
gen. Private Kosten- und Nutzenbestandteile fließen nicht
in die Betrachtung ein. Grundlage der Effizienzanalyse sind
die geschätzten Wirkungen auf den Abgang aus der Hil-
febedürftigkeit. 

Unter den in der Kausalanalyse signifikanten Effekten hat
der Indikator für die Zahl der betreuten erwerbsfähigen Hil-
febedürftigen den stärksten fiskalischen Nettoeffekt. Die-
se Variable geht auf die Fachkräftebefragung von Unter-
suchungsfeld 2 zurück und gibt die Zahl der durch die
einzelne Fachkraft betreuten Hilfebedürftigen wieder. Die
50% der Grundsicherungsstellen, die den höchsten Be-
stand an Hilfebedürftigen pro Fachkraft haben, realisieren
daraus einen fiskalischen Verlust von ca. 75 € pro Monat
und Bedarfsgemeinschaft. An zweiter Stelle unter den sig-
nifikanten Effekten kommt die gesamtfiskalische Bilanz der
zugelassenen kommunalen Träger, die mit 63 € pro Mo-
nat und Bedarfsgemeinschaft ebenfalls negativ ist. Ge-
samtfiskalisch ineffizient ist ferner die Anwendung der Kun-
densegmentierung der BA, auch wenn sich der Einsatz
dieses Instruments in niedrigeren Kosten bemerkbar macht.
Da in der Effizienzbetrachtung die mit dem fiskalischen Nut-
zen bewerteten geschätzten Treatment-Effekte dominie-
ren, unterscheiden sich die Schlussfolgerungen der Effi-
zienzanalyse insgesamt wenig von denen der Wirkungs-
analyse. 

Schlussfolgerungen

In den Ergebnissen der kausalen Analyse auf der Basis von
Mikrodaten zeigt sich, dass die Intensität und Qualität der
Betreuung, die Zahl der Ansprechpartner und der Beratungs-
gespräche sowie die Themen der Beratung konsistent po-
sitive Wirkungen auf die Ziele haben. Dies zeigt, dass die Tä-
tigkeit der Grundsicherungsstellen für die Erreichung der Zie-
le des SGB II wichtig ist. Dies entspricht Befunden, die sich
in anderen Studien und für andere Bereiche ergeben (vgl.
z.B. Jerger et al. 2001; Schiel et al. 2008). 

Unter den Modellen der Aufgabenwahrnehmung führt das
Modell des zugelassenen kommunalen Trägers zu weni-
ger Abgängen aus der Hilfebedürftigkeit und weniger In-
tegrationen in bedarfsdeckende Beschäftigung, aber teil-
weise zu mehr nicht bedarfsdeckender Beschäftigung und
zu einer erhöhten Beschäftigungsfähigkeit. Für den Effekt
des Modells gibt es nicht eine dominierende Erklärung,
sondern es ist die Gesamtheit von Einflüssen in Rech-
nung zu stellen, die jedoch teilweise nur unpräzise ge-
schätzt werden können. Teilweise wirken sogar Gestal-
tungsformen, die häufiger von zkT als von ARGEn ange-
wendet werden, günstig auf die Zielvariablen. Ein Beispiel
ist ein auf alle Kunden ausgedehntes Fallmanagement. Die-
ser eher negative Befund für spezifische Erfolgsfaktoren
der ARGEn legt es nahe, dass es einen Effekt des Mo-
dells gibt, der unabhängig von anderen Organisationsfor-
men oder Strategien wirkt. 

Welche Variablen haben darüber hinaus das höchste Erklä-
rungspotential? Generalisiertes Fallmanagement wirkt ten-
denziell positiv, die Anwendung einer Kundensegmentierung
und ein gemeinsamer Arbeitgeberservice mit der BA ten-
denziell negativ. Die Nutzung dieser standardisierten Vor-
gehensweisen, die für die ARGEn typisch sind, kann also
den größeren Erfolg dieses Modell gerade nicht begrün-
den. Sanktionen wirken teilweise positiv auf die Ergebnisin-
dikatoren, wobei die Ergebnisse nicht einheitlich sind. Kurz-
fristige Trainingsmaßnahmen sind deutlich positiv, AGH und
Fortbildungen zumeist insignifikant in ihrer Wirkung. 

Welches Modell der Aufgabenwahrnehmung auch immer
sich als politisch durchsetzbar und verfassungskonform er-
weist: in jedem Fall sollte darauf geachtet werden, dass ei-
ne intensive und qualitativ hochwertige Betreuung gewähr-
leistet wird, die eher flexibel an den Umständen des Einzel-
falls ausgerichtet ist, als dass sie sich auf standardisierte
Vorgehensweisen verlässt. 
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Aufgabenstellung

Gegenstand der Evaluation der Experi-
mentierklausel ist die mit § 6c SGB II ge-
schaffene Option, dass Kreise und kreis-
freie Städte die Trägerschaft für die Leis-
tungen nach diesem Gesetz als zkT allein
übernehmen, statt zu diesem Zweck eine
ARGE in gemeinsamer Trägerschaft mit

der örtlichen Arbeitsagentur zu bilden. Die
Entscheidung einer Kommune für die Bil-
dung und Ausgestaltung einer ARGE oder
für die Bewerbung um eine Zulassung als
zkT erfolgte in einem komplexen Prozess.
Auch wenn punktuell Vorerfahrungen in
der Zusammenarbeit zwischen Kommu-
nen und Arbeitsagenturen bestanden,
musste bei der Umsetzung der Regelun-
gen zur gemeinsamen Trägerschaft nach
dem SGB II Neuland betreten werden.
Auch an einer alleinigen Trägerschaft in-
teressierte Kommunen sahen sich spezi-
fischen Herausforderungen gegenüber.
Der Zeitplan für die Umsetzung dieser Op-
tion war eng. Darüber hinaus waren mit ih-
rer Nutzung neue Schnittstellen zwischen
Arbeitsagenturen und kommunalen Trä-
gern zu gestalten.

ifo Institut für Wirtschaftsforschung, München, und Institut für 
Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW), Tübingen

Makroanalyse und regionale Vergleiche 
(Untersuchungsfeld 4) im Rahmen der Evaluation der 
Experimentierklausel nach § 6c SGB II1

Seit dem 1. Januar 2005 existieren in Deutschland drei Modelle der Betreuung arbeitsfähiger Hilfe-

bedürftiger (sog. Hartz-IV-Empfänger): die Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) von Arbeitsagenturen und

Kommunen, die zugelassenen kommunalen Träger (zkT) und Betreuung in getrennter Aufgabenwahr-

nehmung. Von Anfang an bestand vor allem zwischen den Modellen Arbeitsgemeinschaften (ARGEn)

und zugelassenen kommunalen Träger (zkT) ein Wettbewerbsverhältnis. Die Evaluierung der bisheri-

gen Betreuungstätigkeit und der Betreuungsergebnisse soll Antworten auf die Frage geben, welches

Modell besser abgeschnitten hat. Hierzu hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Rah-

men eines Forschungsverbundes Studien in Auftrag gegeben. Das ifo Institut hat sich in Kooperation

mit dem IAW Tübingen dabei mit dem Themenfeld »Makroanalyse und regionale Vergleiche«, d.h. den

Wirkungen unterschiedlicher Formen der Aufgabenwahrnehmung im SGB II auf regionaler Ebene be-

schäftigt. Im Vordergrund stand dabei ein Performancevergleich von Arbeitsgemeinschaften (ARGEn)

und zugelassenen kommunalen Trägern (zkT), zugespitzt in der Frage: »Was wäre geschehen, wenn

deutschlandweit entweder das ARGE-Modell oder die kommunale Trägerschaft eingeführt worden

wäre?« Gesucht wurden demzufolge dem ARGE-Modell kausal zurechenbare arbeitsmarktpolitische

Effekte. Die vom ifo und IAW vorgelegten Schätzungen basieren dabei auf aggregierten Daten für die

insgesamt 443 Grundsicherungsstellen, d.h. durchschnittlichen Werten für individuelle Eigenschaf-

ten aus diesen Kreisen und kreisfreien Städten, so dass gesamtwirtschaftliche Effekte ermittelt wer-

den konnten. Die flächendeckende Einführung des ARGE-Modells hätte im Vergleich zum Modell der

ausschließlichen Betreuung durch die Kommunen rechnerisch zu einer Reduktion der erwerbsfähi-

gen Hilfebedürftigen um rund 84 000 Personen im Betrachtungszeitraum geführt. Es wären nämlich

bereits vorhandene offene Stellen konsequenter besetzt worden, und es wäre ein stärkerer Druck auf

die Anspruchslöhne ausgeübt worden, was die Unternehmen veranlasst hätte, mehr offene Stellen

auszuweisen. Andererseits ist die ausschließliche Betreuung durch die Kommunen bei der Stärkung

der langfristigen Beschäftigungsfähigkeit günstiger. Durch die flächendeckende ausschließliche Be-

treuung der Kommunen wären damit rund 3,1 Mrd. € zusätzliche Kosten pro Jahr entstanden. Aller-

dings werden die Unterschiede hinsichtlich Kosten und Wirkungen der Betreuungsmodelle kaum von

der jeweiligen Form der Aufgabenwahrnehmung selbst bestimmt, sondern von den typischerweise

damit einher gehenden Unterschieden bezüglich der organisatorischen Merkmale und der Wahrneh-

mung arbeitsmarktpolitischer Handlungsmöglichkeiten und Maßnahmen.

1 Der ifo Schnelldienstaufsatz basiert auf T. Büttner,
P. Egger, H. Hofmann, C. Holzner, S. Munz, M. Wer-
ding, A. Kirchmann, M. Rosemann, J. Späth und 
H. Strotmann (2008), Endbericht – Evaluation der Ex-
perimentierklausel nach § 6c SGB II – Untersu-
chungsfeld 4: Makroanalyse und regionale Verglei-
che. Vergleichende Evaluation des arbeitsmarktpo-
litischen Erfolgs der Modelle Aufgabenwahrnehmung
»zugelassene kommunale Träger« und »Arbeitsge-
meinschaft«. BMAS, Forschungsbericht 388,
http://www.bmas.de/coremedia/generator/30148/
property=pdf/f388__forschungsbericht.pdf.
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Zielgrößen des SGB II und Analyserahmen

Aus den in § 1 Abs. 1 SGB II niedergelegten Zielen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende wurden folgende Ein-
zelziele abgeleitet:

– Integration in Erwerbstätigkeit,
– Erhalt bzw. Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und
– soziale Stabilisierung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger als

wichtigste Adressaten des SGB II. 

Integration in Erwerbstätigkeit

Der erste Schritt zur Vermeidung, Beseitigung oder Vermin-
derung von Hilfebedürftigkeit, die Anlass zur Gewährung von
Leistungen nach dem SGB II gibt, ist die Integration erwerbs-
fähiger Hilfebedürftiger in Erwerbstätigkeit. Eine Verbesse-
rung der Vermittlung ist jedoch nur dann von Vorteil, wenn es
dabei nicht gleichzeitig zur Verdrängung bereits bestehender
Beschäftigungsverhältnisse kommt. Daher wurden im Rah-
men der Makroanalyse auch die Auswirkungen auf die Ent-
lassungswahrscheinlichkeit sowie die Zahl der erwerbsfähigen
Hilfebedürftigen und der Beschäftigten analysiert.

Die Chancen auf eine Integration in den Arbeitsmarkt sowie
die Nachhaltigkeit der Eingliederung werden durch viele wei-
tere Aspekte beeinflusst, die im Rahmen der neueren makro-
ökonomischen Arbeitsmarkttheorie auf der Grundlage eines
so genannten Matching-Modells analysiert werden können.
Dieses Modell stellt Übergänge Arbeitsuchender in eine Be-
schäftigung in den Mittelpunkt der Analyse, berücksichtigt
dabei jedoch auch den zeitlichen Aufwand und die Kosten
der Arbeitsuche und bezieht diverse andere Übergänge – Ent-
lassungen und Kündigungen, Wechsel und Interaktionen zwi-
schen Arbeitslosigkeit in verschiedenen Rechtskreisen (SGB II
und SGB III) etc. – ein (vgl. Abb. 1). Wegen der aggregierten
Perspektive für ganze (Teil-)Arbeitsmärkte ist es außerdem in
der Lage, Substitutions- und Verdrängungseffekte, etwa zwi-
schen verschiedenen Gruppen Arbeitsuchender zu berück-
sichtigen. Während Arbeitslosigkeit in der klassischen Arbeits-
markttheorie als Resultat eines Marktungleichgewichts gese-
hen wird, ist sie im Matching-Modell ein Gleichgewichtsphä-
nomen, das aus dem dezentralen Suchprozess am Arbeits-
markt resultiert. Die Beschleunigung dieses Suchprozesses ist

die zentrale Aufgabe der lokalen Agentur für Arbeit sowie der
ARGE oder der zkT. Daher eignet sich dieser Modellrahmen
besonders gut für die §-6c-Evaluationsforschung (vgl. Box 1).

Erhalt oder Verbesserung von Beschäftigungsfähigkeit 
und soziale Stabilisierung

Für viele Adressaten des SGB II ist der Weg zur Integration in
Erwerbstätigkeit weit. Ein großer Anteil der Hilfebedürftigen,
die als erwerbsfähig eingestuft werden, ist langzeitarbeitslos.
Fallweise treten weitere Vermittlungs- und Integrationshemm-
nisse hinzu, so dass sich unter den Hilfebedürftigen letztlich
Gruppen mit unterschiedlicher Arbeitsmarktnähe ergeben. Mit
der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende wur-
de den arbeitsmarktpolitischen Teilzielen Erhalt oder Verbes-
serung von Beschäftigungsfähigkeit und soziale Stabilisierung
eine größere Bedeutung als Zwischenschritte zur Arbeits-
marktintegration beigemessen. Kurzfristig sind die Erfolge dar-
auf gerichteter Maßnahmen jedoch nicht so leicht beobacht-
bar und messbar wie bei der Integration in Erwerbstätigkeit,
die unmittelbar zur Beseitigung oder Verminderung der Hilfe-
bedürftigkeit führt. 

Im Sinne einer konsistenten Behandlung im Forschungsver-
bund baute das ifo Institut und das IAW seine Analysen zu

Übergänge zwischen den einzelnen Arbeitsmarktzuständen

Quelle: Darstellung des ifo Instituts.
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Box 1 

Da die amtliche Arbeitslosenstatistik bis auf Weiteres nicht als Datengrundlage für vergleichende Analysen zu Übergängen in 
Erwerbstätigkeit unter den unterschiedlichen Formen der Aufgabenwahrnehmung verwendet werden kann, wurde eine 
alternative Möglichkeit zur Operationalisierung und Messung des Ziels »Integration in Erwerbstätigkeit« entwickelt, die vom 
Bereich Statistik der Bundesagentur für Arbeit umgesetzt und für die vorliegenden Forschungsarbeiten als Sonderauswertung zu 
Übergängen in Erwerbstätigkeit für die Forschung nach § 6c SGB II zur Verfügung gestellt wurde. Diese Sonderauswertung 
basiert auf Verknüpfungen der Arbeitslosen-, Grundsicherungs- und Förderstatistik mit der Beschäftigungsstatistik. Mit der 
Sonderauswertung konnten für den Betrachtungszeitraum Juli 2006 bis Juni 2007 für die weit überwiegende Zahl der 443 
Grundsicherungsstellen – ARGEn und gAw sowie einen Großteil der zkT – Übergänge aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung, 
entsprechende Übergänge aus arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und alternativ auch Übergänge erwerbsfähiger 
Hilfebedürftiger in sozialversicherungspflichtige und/oder geringfügige Beschäftigung abgebildet werden. 
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diesen Zielen auf Vorarbeiten aus dem Forschungsverbund
»Mikroökonomische Wirkungs- und Effizienzanalyse« auf.
Auf der Basis einer Befragung von SGB-II-Kunden/innen in
insgesamt 154 Grundsicherungsstellen wurde dort ein mehr-
dimensionales Indikatorensystem zur Messung der Beschäf-
tigungsfähigkeit und der sozialen Lage sowie zur Beobach-
tung von deren zeitlicher Entwicklung erarbeitet. Sowohl die
dabei gebildeten Indikatoren als auch diese Daten bilden die
Grundlage für die Analysen auf der aggregierten Ebene in
den Grundsicherungsstellen.

Deskriptive Befunde

Da die Entwicklung zentraler Indikatoren für die Ziele »Inte-
gration in Erwerbstätigkeit«, »Verbesserung der Beschäfti-
gungsfähigkeit« (einschließlich »soziale Stabilisierung«) nicht
ausschließlich von der Arbeit der SGB-II-Einheiten, son-
dern von einer Vielzahl exogen gegebener Rahmenbedin-
gungen abhängt, wurden Unterschiede in den regionalen
Rahmenbedingungen berücksichtigt. Deskriptive regionale
Vergleiche dienten als Grundlage für weitere multivariate Ana-
lysen. Des Weiteren wurden sog. »Zwillingsvergleiche« er-
arbeitet, die die deskriptiven Analysen von Regionen mit zkT

und mit ARGEn nur auf solche Grundsicherungsstellen fo-
kussieren, die hinsichtlich ihrer regionalen Ausgangsbedin-
gungen vor Einführung des SGB II im Jahre 2005 möglichst
vergleichbar sind.2 Weder auf der Grundlage der deskripti-
ven regionalen Vergleiche noch aufgrund solcher Zwillings-
analysen sind jedoch kausale Aussagen über einen mögli-
chen Einfluss der Form der Aufgabenwahrnehmung auf die
Entwicklung der Zielindikatoren des SGB II ableitbar.

Integration in Erwerbstätigkeit

Unter dem Gesichtspunkt des Ziels der Integration in den
Arbeitsmarkt ist es sinnvoll, ausschließlich die Integration in
den ersten Arbeitsmarkt zu betrachten, da Maßnahmen im
zweiten Arbeitsmarkt Bestandteil der Aktivierung sind und
es sich dabei nicht um Zielgrößen, sondern um zu steuern-
de Inputgrößen der einzelnen Grundsicherungsstellen han-
delt. Über die bloße Integration in Beschäftigung im ersten
Arbeitsmarkt hinaus ist auch die Frage von Interesse, in-
wieweit es sich dabei jeweils um ungeförderte Übergänge
in den ersten Arbeitsmarkt handelt. 

Die deskriptiven regionalen Vergleiche für Übergangsra-
ten aus SGB-II-Unterbeschäftigung3 zeigen, dass zwischen

Tab. 1 

Deskriptive regionale Vergleiche: Integration in Erwerbstätigkeit 

Betrachtungszeitraum: Juli 2006 bis Juni 2007 

Durchschnittliche monatliche Übergänge aus SGB-II-
Unterbeschäftigung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
am 1. Arbeitsmarkt in % der Zahl der SGB-II-Unterbeschäftigten 

(arithmetisches Mittel) 

 insgesamt ungefördert 

 ARGEn zkT gAw ARGEn zkT gAw 

Basiskategorien       

Deutschland (352 / 41 / 19) 2,1 2,0 2,9 1,5 1,7 2,1 

Ostdeutschland (102 / 14 / 2) 1,7 1,7 2,1 1,2 1,5 1,4 

Westdeutschland (250 / 27 / 17) 2,3 2,3 3,0 1,8 1,9 2,3 

Landkreise (235 / 36 / 16) 2,4 2,0 2,9 1,7 1,7 2,1 

Kreisfreie Städte (112 / 5 / 3)  1,9 2,2 3,0 1,4 1,8 2,4 

Kreisfreie Städte mit mehr als 250 000 Einwohnern 
(38 / 1 / 0) 

1,8 – – 1,4 – – 

Zwillingsvergleiche       

Nächste Nachbarn (41/41) 2,5*** 2,2*** – 1,9 2,0 – 

Anteil der zkT mit günstigeren Werten (in %) 36,3  58,5  

Ausgewiesen werden durchschnittliche Übergangsraten, die auf vier oder mehr monatlichen Werten basieren. Mindestfüllgrad 
85%. Darüber hinaus nicht berücksichtigt werden drei Grundsicherungsstellen, die im Analysezeitraum die Form der 
Aufgabenwahrnehmung gewechselt haben. 

Quelle: Statistik der BA: Sonderauswertung zu Übergängen in Erwerbstätigkeit und Datenlieferung BA-Statistik für § 6c SGB II – 
IAW, IAW-Berechnungen. 

2 Diese Vergleiche basieren auf dem ZEW-Regionenmatching aus Unter-
suchungsfeld 1, bei dem jedem zkT eine oder mehrere (»Vergleichs«-)AR-
GEn direkt zugeordnet wurden.

3 Die SGB-II-Unterbeschäftigung umfasst neben der Zahl der registrierten
SGB-II-Arbeitslosen, die Zahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in Qua-
lifizierungsmaßnahmen (d.h. Maßnahmen zur Förderung der beruflichen
Weiterbildung, Eignungsfeststellungs- und Trainingsmaßnahmen, berufli-



Forschungsergebnisse

62.  Jahrgang –  i fo  Schne l ld ienst  1/2009

51

Juli 2006 und Juni 2007 über die Mehrzahl
der Regionaltypen hinweg Regionen mit
ARGEn im Durchschnitt geringfügig güns-
tigere monatliche Integrationsraten in sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung im
ersten Arbeitsmarkt aufwiesen als Regio-
nen mit zkT (vgl. Tab. 1). Betrachtet man
hingegen nur die Übergänge in ungeförder-
te sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung, so fallen die durchschnittlichen Über-
gangsraten über fast alle Regionaltypen hin-
weg in Regionen mit zkT günstiger aus als
in Regionen mit ARGEn. Eine Einbeziehung
der Übergänge in geringfügige Beschäfti-
gung ändert jeweils nichts an diesen Ten-
denzaussagen.

Die Zwillingsvergleiche ergeben, dass bei den durchschnitt-
lichen monatlichen Übergangsraten in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt zwischen
Regionen mit zkT und ihren Vergleichs-ARGEn deskriptiv
keinerlei statistisch signifikante Unterschiede bestehen. Bei
Betrachtung der ungeförderten sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigung weisen die Regionen mit zkT hingegen
signifikant günstigere durchschnittliche monatliche Integra-
tionsraten auf als die Regionen mit ARGEn. Kausale Schluss-
folgerungen erlauben aber weder deskriptive regionale Ver-
gleiche noch Zwillingsvergleiche. Sie sind erst im Rahmen
der multivariaten Analysen möglich.

Einkommensperspektive Arbeitsuchender im SGB II

Die Chance auf Integration in Erwerbstätigkeit bzw. Be-
schäftigung allein stellt aus der Sicht eines arbeitsuchen-
den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen insbesondere ange-
sichts ungewisser Aussichten bezüglich der Nachhaltig-
keit des jeweiligen Beschäftigungsverhältnisses nur ein par-
tielles Maß für den Erfolg der Arbeitsmarktpolitik dar. Auf
der Grundlage der neueren makroökonomischen Arbeits-
markttheorie hat das ifo Institut daher das Konzept der
»Einkommensperspektive Arbeitsuchender« entwickelt, das
unmittelbar das durchschnittliche erwartete Einkommen
einer Person misst, die ausgehend vom Zustand »erwerbs-
fähig und ohne Beschäftigung« die Zustände »sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigt«, »geringfügig beschäftigt«
und »arbeitsuchend im Rechtskreis SGB III« jeweils mit den
entsprechenden Integrations- und Entlassungswahrschein-
lichkeiten durchläuft. Variationen der Einkommensperspek-
tive werden dabei vor allem von Unterschieden in den re-

levanten Übergangsraten bestimmt. Da die Einkommens-
perspektive nicht nur die Integrationswahrscheinlichkeit,
sondern auch die Entlassungswahrscheinlichkeit mitbe-
rücksichtigt, kann sie als aggregierter Erfolgsindikator an-
gesehen werden, der zahlreiche Einzelaspekte im Kontext
des Ziels der Integration in Erwerbstätigkeit zusammen-
fasst.

In der deskriptiven Analyse werden die einzelnen Bestand-
teile der Einkommensperspektive im Hinblick auf ihre re-
gionalen Unterschiede beleuchtet. Die Einkommen in den
verschiedenen Arbeitsmarktzuständen unterscheiden sich
erheblich. Ein einzelner erwerbsfähiger Hilfebedürftiger oh-
ne Beschäftigung, der in einer Bedarfsgemeinschaft mit
durchschnittlicher Struktur mit anderen Personen zusam-
men lebt, hatte im Untersuchungszeitraum durchschnitt-
lich 530 € pro Monat zur Verfügung. Leistungskürzungen
durch Sanktionen sowie Mehraufwandsentschädigungen
bei der Teilnahme an einer beschäftigungsschaffenden
Maßnahme sind dabei ebenso eingerechnet wie die Tat-
sache, dass eine durchschnittliche Bedarfsgemeinschaft
mehr als einen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen erhält.
Durch die Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung
steigt das Nettoeinkommen auf rund 645 € pro Monat,
durch die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung auf gut 1 230 € pro Monat (vgl. Tab. 2).
Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen, regionalen
Übergangsraten von Arbeitsuchenden im SGB II in eine so-
zialversicherungspflichtige bzw. geringfügige Beschäfti-
gung und der Wahrscheinlichkeit, aus einem sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis entlassen
und wieder hilfebedürftig zu werden, beläuft sich die mo-
natliche Einkommensperspektive in Deutschland auf rund
730 €. 

Beschäftigungsfähigkeit und soziale Stabilisierung

Zur empirischen Untersuchung des Ziels »Verbesserung der
Beschäftigungsfähigkeit« (einschließlich »soziale Stabilisie-
rung«) der SGB-II-Kunden/innen wurde ein im Rahmen des

Tab. 2 

Simulation: Einkommensperspektive 

Einkommensbestandteile Euro pro Monat 

EK eines eHb ohne Beschäftigung (inkl. 
Sanktionsquote, Maßnahmenquote) 530 

EK eines eHb mit einer geringfügigen Beschäftigung 645 

EK eines eHb mit einer SV-Beschäftigung 1 234 

EK eines ALG-Empfängers (SGB III) 774 

Einkommensperspektive  

    Status quo 723 

    Simulation: ARGEn 740 

    Simulation: zkT 710 

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts. 

Fortsetzung Fußnote 3:

che Weiterbildung behinderter Menschen sowie Eignungsfeststellungs-
und Trainingsmaßnahmen für behinderte Menschen), in Beschäftigung
schaffenden Maßnahmen nach dem SGB III (d.h. Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen und Beschäftigung schaffende Infrastrukturmaßnahmen) so-
wie in Arbeitsgelegenheiten in der Entgelt- sowie Mehraufwandsvariante.
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Forschungsverbundes entwickeltes Messkonzept auf die
Anforderungen regional aggregierter Analysen angepasst.
Die auf dieser Basis angestellten deskriptiven regionalen Ver-
gleiche zeigen, dass es in den Grundsicherungsstellen ins-
gesamt – unabhängig von der Form der Aufgabenwahr-
nehmung – gelungen ist, die durchschnittliche Beschäfti-
gungsfähigkeit erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zwischen dem
ersten Quartal 2007 und dem ersten Quartal 2008 zu stei-
gern. Der Anstieg des Gesamtindikators für Beschäftigungs-
fähigkeit basiert dabei insbesondere darauf, dass sich die
Beschäftigungsfähigkeit hinsichtlich der beiden Dimensio-
nen »Ressourcen bei der Arbeitsuche« und »Qualifikatio-
nen und Kompetenzen« verbessert hat. Dagegen haben sich
die Indikatoren für »Gesundheit« und »soziale Stabilität«
deutschlandweit in diesem Betrachtungszeitraum kaum ver-
ändert. Teilweise ist hier sogar ein Rückgang zu beobach-
ten. In der Tendenz entwickelten sich die Indikatoren für die
Beschäftigungsfähigkeit in den Regionen mit zkT im Durch-
schnitt etwas günstiger. 

Die Ergebnisse der Zwillingsvergleiche bestätigen insge-
samt die Ergebnisse der deskriptiven regionalen Vergleiche:
In der Tendenz wiesen die Regionen mit zkT mit Blick auf
den Gesamtindikator für Beschäftigungsfähigkeit im Durch-
schnitt einen stärkeren Zuwachs der Beschäftigungsfähig-
keit auf als die Regionen mit Vergleichs-ARGEn. Für den
Gesamtindikator waren diese deskriptiven Unterschiede
auch statistisch signifikant. Grund für diese Unterschiede
waren insbesondere deutliche Verbesserungen hinsichtlich
des Indikators »Ressourcen für die Arbeitsuche« in den Re-
gionen mit zkT, die jedoch nicht statistisch signifikant sind.
Systematische Unterschiede hinsichtlich der Entwicklung
der Indikatoren »Gesundheit« und »soziale Stabilität« ließen
sich praktisch nicht ableiten. 

Ökonometrische Methoden

In der Makroanalyse sind Wirkungszusammenhänge aufzu-
decken, die hinter den unterschiedlichen Entwicklungen von
Indikatoren für die mit dem SGB II verfolgten Ziele stehen. Im
Vordergrund stehen dabei die im Wettbewerb stehenden For-
men der Aufgabenwahrnehmung. Aber auch den sonstigen
Unterschieden, die auf regionaler Ebene bestehen, sind bei
der organisatorischen Umsetzung des SGB II und bei der
Wahrnehmung der Handlungsmöglichkeiten im Rahmen die-
ses Gesetzes Rechnung zu tragen. Denn arbeitsmarktpoliti-
sche Erfolge dürften neben der Form der Aufgabenwahrneh-
mung insbesondere durch organisatorische Rahmenbedin-
gungen sowie Ressourcen, die das Prinzip des Förderns und
Forderns zur Entfaltung bringen, bedingt sein. 

Schätzansatz

Für die Makroanalyse ergeben sich daraus eine Reihe metho-
discher Herausforderungen, denen mit Hilfe geeigneter öko-
nometrischer Schätzverfahren begegnet werden kann. In der
deskriptiven Analyse beobachtete Unterschiede in der Zieler-
reichung spiegeln möglicherweise nicht allein den Einfluss der
Form der Aufgabenwahrnehmung wider, sondern können prin-
zipiell auf folgende fünf Faktoren zurückzuführen sein:

– beobachtbare Unterschiede zwischen den Regionen, die
die Zielindikatoren beeinflussen (z.B. Arbeitsmarktumfeld);

– unbeobachtbare Unterschiede, die allein die Zielindikato-
ren beeinflussen (z.B. höhere Arbeitsmotivation aufgrund
eines regionalspezifischen sozialen Umfeldes);

– unbeobachtbare Unterschiede, die die Wahl der Form der
Aufgabenwahrnehmung und die Zielindikatoren beeinflus-
sen (z.B. persönliche Motivation Verantwortlicher vor Ort);

Box 2 

Erklärende Variablen im Schätzansatz 

Charakteristika arbeitsmarktpolitischer Strategien und Maßnahmen: 
- Form der Aufgabenwahrnehmung 
- Organisationstyp der Grundsicherungsstelle (dreigliedrige Typologie) 
- Schnelligkeit und Dauer des so genannten »Erstgesprächs« 
- Häufigkeit formeller Eingliederungsvereinbarungen  
- Betreuungsrelation  
- Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung 
- Stellenwert von Kinderbetreuungsangeboten 
- Sanktionspraxis 
- Ausgaben für Verwaltung, Eingliederungsleistungen 
- spezifische Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

Hintergrundindikatoren:  
- Ost/West 
- Regionstyp 
- ökonomische und soziodemographische Charakteristika 
- Zeitdummies 

Regionale Verflechtung: 

- ausgewählte Charakteristika arbeitsmarktpolitischer Strategien und Maßnahmen in den Nachbarregionen 
- ausgewählte Hintergrundindikatoren in den Nachbarregionen 

Aufgrund der Datenlage werden ausschließlich Übergänge in eine Beschäftigung, nicht aber in die Selbständigkeit abgebildet, 
diese Personengruppe wird in der Makroanalyse nicht explizit betrachtet. Die Schätzungen stützen sich auf Daten für bis zu  
443 Grundsicherungsstellen aus dem Einjahreszeitraum von Mitte 2006 bis Mitte 2007, die entweder auf Quartals- oder auf 
monatlicher Basis vorliegen.  
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– umgekehrte Wirkungszusammenhänge, bei denen die
Zielerreichung die Arbeitsmarktpolitik und damit indirekt
auch die Messung des Einflusses der Form der Aufga-
benwahrnehmung beeinflusst;

– Einfluss der Form der Aufgabenwahrnehmung (originä-
res Analyseziel).

Für die ökonometrischen Schätzungen wurden parallel ver-
schiedene Schätzansätze gewählt. Zur Berücksichtigung des
möglichen Selektionsproblems bei der Wahl der Form der Auf-
gabenwahrnehmung wurden parallel zueinander ein Kontroll-
funktionsansatz (1. Stufe: Probit-Modell zur Erklärung dieser
Wahl; 2. Stufe: »Ordinary Least Squares«-Schätzung zur Er-
klärung der eigentlichen Zielvariablen, OLS, mit Selektions-
korrektur) und eine spezifische Form eines so genannten Ins-
trumentenschätzers (»Two-Stage Least Squares«-Schätzung
zur Erklärung der Zielvariablen, 2SLS) verwendet. Möglichen
Endogenitätsproblemen wurde durch die Verwendung geeig-
neter Instrumentenvariablen begegnet. Regionale Verflech-
tungen werden durch die Berücksichtigung erklärender Va-
riablen aus anderen Regionen (mit räumlicher Gewichtungs-
matrix unter Berücksichtigung aller unmittelbaren Nachbarre-
gionen) in die Analyse einbezogen (vgl. Box 2).

Ökonometrische Ergebnisse

Wahl der Form der Aufgabenwahrnehmung

Die Analyse der Wahl der Form der Aufgabenwahrnehmung
ist im Rahmen der Makroanalyse von großer Bedeutung,
da beim Vergleich von ARGEn und zkT beachtet werden
muss, ob sich unter Berücksichtigung des Zulassungspro-
zesses und regionaler Bestimmungsfaktoren die »Options-
neigung« von Kreisen für die eine oder andere Form nach
spezifischen Merkmalen unterscheidet.

Die Untersuchung auf der Basis einer Probit-Schätzung zeigt
an, dass die Optionsneigung nur bedingt von der Arbeits-
marktlage in der eigenen Region bestimmt wird, am ehes-
ten noch von der Zahl der Arbeitslosenhilfeempfänger, und
durchaus auch von der in Nachbarregionen. Signifikant po-
sitive Effekte ergeben sich unter einer Vielzahl plausibler öko-
nomischer, sozioökonomischer und politischer Einflussfak-
toren hingegen für Landkreise (im Gegensatz zu kreisfreien
Städten) und für die regionale Bruttowertschöpfung pro Kopf.
Als mögliche Instrumente mit positivem Effekt für die Opti-
onsneigung (und ohne Abhängigkeit von der regionalen Ar-
beitsmarktentwicklung nach Einführung des SGB II) erwei-
sen sich ferner die A-priori-Optionswahrscheinlichkeit (Zahl
der Bundesratssitze pro Zahl der Kreise in einem Bundes-
land), die Zugehörigkeit des Landrats zum Präsidium des
Deutschen Landkreistages sowie Vorerfahrungen der Kom-
mune mit gemeinsamen Anlaufstellen für Arbeits- und So-

zialhilfeempfänger/innen in Zusammenarbeit mit der regio-
nalen Agentur für Arbeit. 

Integration in Erwerbstätigkeit (Matching-Funktion)

Die Wahrscheinlichkeit, mit der Arbeitsuchende aus den
Rechtskreisen SGB II und III in Beschäftigung übertreten
(Matching-Wahrscheinlichkeit), steht in unmittelbarem Zu-
sammenhang zur Zielsetzung der Integration in Erwerbstä-
tigkeit. Sie stellt zugleich eine zentrale Determinante der Ein-
kommensperspektive eines Arbeitsuchenden dar. Als erklä-
rende Größen von besonderem Interesse sind dabei die Form
der Aufgabenwahrnehmung, andere organisatorische Merk-
male der verschiedenen Grundsicherungsstellen und die Art
und Weise, wie diese die Suchintensität der SGB-II-
Kunden/innen beeinflussen.

Die ökonometrischen Schätzungen zu Übergängen aus Un-
terbeschäftigung im Rechtskreis SGB II bzw. aus dem Sta-
tus als erwerbsfähiger Hilfebedürftiger ohne Beschäftigung
ergeben, dass die Indikatorvariable für die zkT (Aufgaben-
wahrnehmung als zugelassener kommunaler Träger) einen
nicht-signifikanten, negativen Einfluss auf die Zahl der Über-
gänge in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
hat. Auch für Übergänge in ungeförderte Beschäftigung er-
gibt sich kein anderes Bild. D.h. Arbeitsuchende, die von
einer zkT betreut werden, schaffen seltener den Absprung
in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Aller-
dings hat die Organisationsform des generalisierten Fall-
management (d.h. ein persönlicher Ansprechpartner ist zu-
gleich für leicht oder schwierig integrierbare Arbeitsuchen-
de zuständig), die häufig in zkT praktiziert wird, tendenziell
einen positiven Einfluss auf die Zahl solcher Übergänge. Den
ARGEn gelingt es jedoch durch eine intensivere Betreuung,
mit einer höheren Zahl von Erstgesprächen mit Hilfebedürf-
tigen innerhalb der ersten zwei Wochen nach Antragsstel-
lung, flankiert durch einen positiven Einfluss der Dauer die-
ses Erstgespräches und der Verwaltungsausgaben, mehr
erwerbsfähige Hilfebedürftige in eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung zu integrieren. Auch wenn dadurch
noch keine zusätzliche Arbeitsnachfrage generiert wird, so
können doch offene Stellen schneller besetzt werden. Durch
die konsequentere Sanktionspraxis in den ARGEn wird die-
ser Effekt noch unterstützt, wobei zu berücksichtigen ist,
dass dies auch an einer Vorfeldwirkung für andere SGB-II-
Adressaten liegen kann, nicht nur an den effektiv verhäng-
ten Sanktionen. Mit Hilfe einer konsequenteren Sanktions-
praxis können insbesondere auch deshalb zusätzliche Stel-
len entstehen, weil dadurch die Anspruchslöhne und in Fol-
ge dessen auch die Löhne aller Beschäftigten sinken. Ins-
gesamt weisen organisatorische Merkmale und Handlungs-
möglichkeiten der Grundsicherungsstellen eine hohe Erklä-
rungskraft für die Integrationswahrscheinlichkeit auf. Über-
gänge in geringfügige Beschäftigung werden weitgehend
durch dieselben Faktoren mit derselben Einflussrichtung
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erklärt wie Übergänge in eine sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung. 

Ergänzende Schätzungen zur Wahrscheinlichkeit, mit der
erwerbsfähige Hilfebedürftige durch Aufnahme einer sozi-
alversicherungspflichtigen Beschäftigung ihre Hilfebedürf-
tigkeit überwinden können, ergeben für die Indikatorvaria-
ble für die zkT erneut einen negativen Einfluss. Darin macht
sich wiederum die intensivere Betreuung bei den ARGEn be-
merkbar, die mit mehr Hilfebedürftigen ein Erstgespräch in-
nerhalb der ersten zwei Wochen nach Antragsstellung füh-
ren. Verstärkt wird dies durch den positiven Einfluss der Dau-
er des Erstgespräches, der Verwaltungsausgaben und ei-
ner härteren Sanktionspolitik. Kontrolliert man diese Hand-
lungsmöglichkeiten der einzelnen Grundsicherungsstellen,
sind die Effekte der Form der Aufgabenwahrnehmung al-
lein auch in diesem Fall nicht signifikant.

Entlassungen und Kündigungen

Neben der Aussicht auf Integration in den Arbeitsmarkt ist
aus der Sicht Arbeitsuchender auch die Nachhaltigkeit des
jeweiligen Beschäftigungsverhältnisses relevant. Für die ar-
beitsmarktpolitisch Verantwortlichen stellt sich außerdem die
Frage, inwieweit es bei der Vermittlung von Hilfebedürftigen
zur Verdrängung bereits bestehender Arbeitsverhältnisse
kommt. Beides kann über die Entlassungswahrscheinlich-
keit für sozialversicherungspflichtige Beschäftigte im ersten
Arbeitsmarkt gemessen werden. Die Entlassungswahr-
scheinlichkeit ist für geringfügig Beschäftigte analog defi-
nierbar.

Die ökonometrischen Schätzungen zu diesen Größen wei-
sen zwar für die meisten Einflussfaktoren keine signifikan-
ten Vorzeichen auf, gleichwohl entspricht die Wirkungsrich-
tung plausiblen Erwartungen. So erhöht sich die Entlas-
sungsquote bei schrumpfender Bruttowertschöpfung, wach-
sendem Kapitalstock und steigenden Löhnen. Der letzte die-
ser Effekte wird unterstrichen durch den Einfluss von Fak-
toren, die die Lohnstarrheit abbilden, wie der Anteil Beschäf-
tigter in Betrieben mit Tarifbindung bzw. ohne Öffnungsklau-
sel. Je höher diese Anteile, die die Möglichkeit von Betrie-
ben begrenzen, Löhne in wirtschaftlich angespannter Lage
anzupassen, desto höher ist die Entlassungsquote. Lohn-
flexibilität hat offensichtlich, neben dem Lohnniveau, einen
eigenen Einfluss auf die Entlassungsquote. Die Indikatorva-
riable für zkT (Form der Aufgabenwahrnehmung) weist ei-
nen geringen positiven Einfluss auf die Entlassungsquote
aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung auf, der
nicht signifikant ist, wenn außerdem auch der Organisati-
onstyp und die Betreuungsaktivitäten der Grundsicherungs-
stelle kontrolliert wurde. Die Schätzungen zur Entlassungs-
wahrscheinlichkeit von geringfügig Beschäftigten, die nach
einer Entlassung Ansprüche auf Leistungen gemäß SGB II
haben, fallen ganz ähnlich aus wie diejenigen für sozialver-

sicherungspflichtig Beschäftigte. Allerdings verringert hier
auch ein spezialisiertes Fallmanagement (d.h. Kunden mit
mehreren Vermittlungshemmnissen werden durch speziali-
sierte Ansprechpartner betreut) die Nachhaltigkeit von ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnissen.

Beschäftigung (Arbeitsnachfrage) und Hilfebedürftigkeit

Erst mit Hilfe der Beschäftigtenschätzungen und der Schät-
zungen zur Entwicklung der Zahl der erwerbsfähigen Hilfe-
bedürftigen kann abschließend beurteilt werden, ob die Ak-
tivierungsstrategien der Grundsicherungsstellen zu einem
Beschäftigungseffekt geführt haben. Diese Schätzungen
dienen zugleich als Grundlagen für spätere Simulationen
zur Abschätzung von Beschäftigungswirkungen und fiska-
lischen Effekten, die sich bei einer deutschlandweit ein-
heitlichen Form der Aufgabenwahrnehmung im SGB II er-
geben hätten. Die empirischen Schätzergebnisse zeigen,
dass die Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter bei
zkT (nicht signifikant) negativ beeinflusst wird. Die separa-
te Schätzung zur Zahl geringfügig Beschäftigter ergibt ei-
nen (nicht-signifikant) positiven Einfluss von zkT. Für die
Schaffung zusätzlicher Beschäftigungsverhältnisse ist eine
Lohnsenkung notwendig. Diese kann von den Grundsiche-
rungsstellen nur mittelbar erreicht werden, indem sie kon-
sequent das Prinzip des Forderns umsetzten. Das gelingt
den ARGEn besser als den zkT, da sie mit Hilfe einer inten-
siven Erstbetreuung und einer rigorosen Sanktionspraxis
die Hilfebedürftigen zu einer schnelleren Anpassung ihrer
Anspruchslöhne bewegen und somit den Unternehmen die
Möglichkeit geben, die Löhne allgemein zu senken und die
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten insge-
samt zu erhöhen.

Die Schätzungen zur Entwicklung der Zahl erwerbsfähi-
ger Hilfebedürftiger mit oder ohne (sozialversicherungs-
pflichtige oder geringfügige) Beschäftigung zeigen, dass
zkT bei der Reduktion von SGB-II-Hilfebedürftigkeit weni-
ger erfolgreich sind als Grundsicherungsstellen einer an-
deren Form der Aufgabenwahrnehmung. Parallel dazu wer-
den auch Effekte für die Zahl der Unterbeschäftigten im
SGB II betrachtet, um die Robustheit der Ergebnisse zu
prüfen. Sie erweisen sich als weitgehend konsistent mit
denen zur Hilfebedürftigkeit. 

Beschäftigungsfähigkeit und Soziale Stabilisierung

Analog zum Vorgehen bei den Analysen zur Integration in
Erwerbstätigkeit werden auch für das Ziel »Verbesserung
der Beschäftigungsfähigkeit« (einschließlich »soziale Stabi-
lisierung«) ökonometrische Schätzungen auf der Ebene der
154 Grundsicherungsstellen aus den Erhebungen von Un-
tersuchungsfeld 3 durchgeführt, bei denen auch weitere Ein-
flussfaktoren auf Veränderungen der Beschäftigungsfähig-
keit kontrolliert werden. Bei Schätzungen zum Gesamtindi-
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kator für die Beschäftigungsfähigkeit aller SGB-II-Kunden/in-
nen verbleibt regelmäßig zumindest ein schwach signifi-
kanter, positiver Einfluss des zkT-Modells, wenn die organi-
satorische Heterogenität bei der Umsetzung des SGB II und
die Schwerpunkte bei der regionalen Arbeitsmarktpolitik
kontrolliert werden. 

Von den Variablen der Organisationstypologie geht in der
überwiegenden Zahl der Schätzungen kein signifikanter Ein-
fluss auf die Beschäftigungsfähigkeit der Kunden/innen aus.
Hinsichtlich des bekundeten Stellenwerts in der Maßnah-
menpolitik deuten die Ergebnisse an, dass Grundsicherungs-
stellen, die nach eigener Auskunft Maßnahmen im ersten Ar-
beitsmarkt einen hohen oder sehr hohen Stellenwert zu-
schreiben, unter sonst gleichen Umständen eine um
1,6 bis 2,1 Indexpunkte günstigere Entwicklung der Beschäf-
tigungsfähigkeit aufweisen als Grundsicherungsstellen, die
dies nicht tun. Ein signifikanter Einfluss einer günstigeren Be-
treuungsrelation auf die Entwicklung der Beschäftigungsfä-
higkeit einer Grundsicherungsstelle kann anhand der Schät-
zungen nicht nachgewiesen werden, auch wenn die ge-
schätzten Koeffizienten ausnahmslos positiv ausfallen. 

Simulationsergebnisse

Anknüpfend an die Resultate der ökonometrischen Schät-
zungen werden schließlich eine Reihe von Simulationen zur
Entwicklung einzelner Zielgrößen des SGB II, der Einkom-
mensperspektive Arbeitsuchender im SGB II als zusammen-
fassendes Erfolgsmaß und zu den fiskalischen Effekten der
kontrafaktischen Situation einer deutschlandweit einheitlichen
Form der Aufgabenwahrnehmung durchgeführt. Auf dieser
Basis wird abschließend auch die Kosteneffizienz einer rei-
nen ARGE- oder zkT-Lösung analysiert. Bei allen Simulatio-
nen werden – neben einer Anpassung der Indikatorvariable
für die Form der Aufgabenwahrnehmung – auch die Organi-
sationsparameter, die Betreuungsintensität sowie die Sank-
tions- und Maßnahmenpolitik der Grundsicherungsstellen, 
die allesamt die unterschiedliche Arbeitsweise von 
ARGEn und zkT charakterisieren und die Form der Aufgaben-
wahrnehmung inhaltlich ausfüllen, dem jeweiligen kontrafak-
tischen Fall entsprechend gesetzt. Unter Berücksichtigung
zufälliger Einflüsse wird dabei jeweils die Ausgangsverteilung
aller dieser Merkmale nach Grundsicherungsstellen mit ver-
schiedener Form der Aufgabenwahrnehmung repliziert.

Simulationen

Die Simulationen führen auf Basis der vor-
herigen Schätzungen zu Szenarien, in denen
sich im Fall einer flächendeckenden Einfüh-
rung des ARGE-Modells im Durchschnitt al-
ler Grundsicherungsstellen sowohl höhere
Beschäftigtenzahlen (sozialversicherungs-
pflichtig und geringfügig Beschäftigte) als
auch eine günstigere Entwicklung der Zahl
der Unterbeschäftigten im SGB II und der er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen um rund
84 000 Personen im Betrachtungszeitraum
ergeben hätte als im Vergleichsfall einer flä-
chendeckenden Einführung des zkT-Modells
(vgl. Abb. 2). Die Beschäftigtenzahlen erhö-
hen sich bei einer flächendeckenden Einfüh-
rung des ARGE-Modells im Vergleich zu ei-
ner flächendeckenden Einführung des zkT-
Modells, da die Hilfebedürftigen vor dem Hin-
tergrund einer intensiveren Erstbetreuung
und einer rigoroseren Sanktionspraxis bereit
sind, ihre Anspruchslöhne zu senken. Auf-
grund dieser verstärkten Konkurrenzsituati-
on sind dann auch bisher Beschäftigte be-
reit, ihre Löhne zu senken, was es den Un-
ternehmen erlaubt, zusätzliche Arbeitsplät-
ze zu schaffen.  

Simuliert werden für diese kontrafaktischen
Fälle außerdem alle Übergangsraten (Mat-
ching-Wahrscheinlichkeiten, Entlassungs-
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wahrscheinlichkeiten und die Übergangswahrscheinlich-
keit zwischen den Rechtskreisen SGB II und III), die für die
Bestimmung der Einkommensperspektive Arbeitsuchender
im SGB II erforderlich sind. Unverändert bleiben im Rah-
men der Simulationen hingegen die regionalen Unterschie-
de der Einkommen in den einzelnen Arbeitsmarktzuständen,
da angenommen wird, dass sie von den unterschiedlichen
Wirkungen der Aufgabenwahrnehmung im SGB II nicht be-
rührt werden.

Die Ergebnisse der Simulationen zur Einkommensperspekti-
ve lassen erkennen, dass Grundsicherungsstellen mit einer
Form der Aufgabenwahrnehmung nach dem ARGE-Modell
im Hinblick auf dieses zusammenfassende Maß insgesamt
besser abschneiden als solche Grundsicherungsstellen mit
zkT-Modell (vgl. Tab. 2). So wäre bei einer flächendeckenden
Einführung des ARGE-Modells im Vergleich zum zkT-Modell
die Einkommensperspektive der erwerbsfähigen Hilfebedürf-
tigen um 4,2% oder 30 € pro Monat höher gewesen. Von gro-
ßer Bedeutung ist dabei die Wahrscheinlichkeit, mit der er-
werbsfähige Hilfebedürftige eine sozialversicherungspflichti-
ge Beschäftigung, mit geringerem Gewicht – wegen des nied-
rigeren Einkommens – auch eine geringfügige Beschäftigung
aufnehmen. Einflussfaktoren, die nach den entsprechenden
Schätzungen signifikant zu einer höheren Integrationswahr-
scheinlichkeit führen, sind demnach auch die Stellschrauben,
mit denen die Einkommensperspektive Arbeitsuchender im
SGB II am effektivsten beeinflusst werden kann. Dazu gehö-
ren die intensive Erstbetreuung erwerbsfähiger Hilfebedürfti-
ger, etwa in Form eines möglichst zeitigen und vertieften Erst-

gesprächs nach der Antragstellung, ein gene-
ralisiertes Fallmanagement mit integrierter Ver-
mittlung in den ersten Arbeitsmarkt sowie eine
bewusste Einbindung der Kinderbetreuungs-
frage. Sanktionen haben, obwohl sie einen po-
sitiven Einfluss auf die Suchintensität der er-
werbsfähigen Hilfebedürftigen haben und da-
mit zu einer höheren Übergangswahrschein-
lichkeit in Beschäftigung führen, im Hinblick auf
die Einkommensperspektive einen zweiten, ne-
gativen Effekt, da sie das erwartete Einkommen
während der Arbeitslosigkeit verringern. 

Kosteneffizienzanalyse

Die Simulation fiskalischer Effekte einer
deutschlandweit einheitlichen Form der Auf-
gabenwahrnehmung knüpft zur Berechnung
der Mehr- oder Mindereinnahmen an Steu-
ern und Sozialversicherungsbeiträgen an die
zuvor simulierten Beschäftigungseffekte, zur
Berechnung der Mehr- oder Minderausgaben
im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende an die simulierten Verläufe der Zahl der
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit unterschied-
lichem Beschäftigungsstatus an. Berücksichtigt

werden dabei die Verteilung verschiedener Haushaltstypen und
die Verteilung etwaiger Einkommen (abgabenpflichtige Brut-
toeinkommen oder zu berücksichtigende Einkommen) in all ih-
ren Auswirkungen bei der Besteuerung von Einkommen, der
Belastung mit Sozialbeiträgen und der Bemessung von Leis-
tungen nach dem SGB II. Aggregiert man die auf dieser Ba-
sis simulierten fiskalischen Effekte über die gesamte Simulati-
onsperiode von der Dauer eines Jahres (vgl. Abb. 3), so er-
gibt sich zugunsten des ARGE-Modells bzw. der dort realisier-
ten organisatorischen Merkmale und Maßnahmen eine Diffe-
renz der fiskalischen Effekte der beiden kontrafaktischen Sze-
narien in Höhe von 3,1 Mrd. €, von denen 2,3 Mrd. € auf hö-
here Einnahmen aus Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
gen von Beschäftigten und 0,8 Mrd. € auf niedrigere Leistun-
gen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie für Unterkunft
und Heizung an erwerbsfähige Hilfebedürftiger entfallen.

Nimmt man diese simulierten fiskalischen Effekte und stellt
sie im Hinblick auf die relative Kosteneffizienz der beiden Mo-
delle der Aufgabenwahrnehmung in Form von ARGEn oder
zkT den Beschäftigungseffekten oder den Auswirkungen auf
die Einkommensperspektive Arbeitsuchender im SGB II als In-
dikator für den Erfolg der Modelle gegenüber, so erscheint das
Ergebnis unzweideutig. Die bei dieser Gegenüberstellung her-
vortretenden Vorteile des ARGE-Modells sind allerdings insge-
samt nicht sonderlich groß. Vor allem aber werden die Unter-
schiede hinsichtlich Kosten und Wirkungen beider Modelle
nach den hier angestellten ökonometrischen Schätzungen in
praktisch keinem einzelnen Punkt signifikant von der jeweili-
gen Form der Aufgabenwahrnehmung bestimmt, sondern von
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Abb. 3

* Negative Werte zeigen Minderausgaben an. Berücksichtigt werden hier nur Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts sowie für Unterkunft und Heizung, nicht auch mögliche Änderun-
gen im Bereich von Eingliederungsleistungen und Verwaltungsausgaben.

Anmerkung: Als Fehlermargen der simulierten Effekte werden alternative Rechenergebnisse auf der
Basis von ± 2 Standardabweichungen der zugrunde liegenden Simulationen der jeweiligen Zahl er-
werbsfähiger Hilfebedürftiger ausgewiesen, die bei normalverteilten Größen recht genau einem Kon-
fidenzintervall von 95% entsprechen.

Quelle: Berechnungen des ifo Instituts.
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den typischerweise damit einher gehenden Unterschieden be-
züglich der organisatorischen Merkmale und der Wahrneh-
mung arbeitsmarktpolitischer Handlungsmöglichkeiten und
Maßnahmen.

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der kausalen Analyse auf Basis der aggregier-
ten Daten zeigen, dass organisatorische Merkmale und Hand-
lungsmöglichkeiten der Grundsicherungsstellen eine hohe Er-
klärungskraft für die Beschäftigungseffekte in Regionen mit
verschiedener Form der Aufgabenwahrnehmung aufweisen.
Insbesondere die Organisationsform des generalisierten Fall-
management (d.h. ein persönlicher Ansprechpartner ist zu-
gleich für leicht oder schwierig integrierbare Arbeitsuchende
zuständig), die häufig in zkT praktiziert wird, wirkt positiv auf
die Ziele des SGB II. Ebenfalls positiv wirkt eine intensive Be-
treuung der Hilfebedürftigen gemessen durch eine hohe Zahl
von Erstgesprächen innerhalb der ersten zwei Wochen nach
Antragsstellung, eine probate Dauer dieser Erstgespräche, er-
gänzt um eine konsequente Sanktionspraxis der Grundsiche-
rungsstelle.

Dieses Prinzip des Forderns senkt die Anspruchslöhne der
Hilfebedürftigen und der bereits Beschäftigten und ermög-
licht so die in den Simulationen gezeigten Beschäftigungs-
effekte. So hätte eine flächendeckende Einführung des 
ARGE-Modells im Vergleich zum Modell der ausschließli-
chen Betreuung durch die Kommunen rechnerisch zu einer
Reduktion der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen um rund
84 000 Personen im Betrachtungszeitraum geführt. Durch
die flächendeckende ausschließliche Betreuung der Kom-
munen wären damit rund 3,1 Mrd. € zusätzliche Kosten
pro Jahr entstanden. Andererseits wäre die ausschließliche
Betreuung durch die Kommunen bei der Stärkung der lang-
fristigen Beschäftigungsfähigkeit günstiger gewesen. Fest-
zuhalten ist aber auch, dass die Unterschiede hinsichtlich
Kosten und Wirkungen der Betreuungsmodelle kaum von
der jeweiligen Form der Aufgabenwahrnehmung selbst be-
stimmt werden, sondern vielmehr von den typischerweise
damit einher gehenden Unterschieden bezüglich der orga-
nisatorischen Merkmale und der Wahrnehmung arbeits-
marktpolitischer Handlungsmöglichkeiten und Maßnahmen.

Ansprechpartner zur Evaluation der Experimentierklausel 
am ifo Institut:

Dr. Christian Holzner, holzner@ifo.de und
Dr. Sonja Munz, munz@ifo.de.
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Die interne Anpassungsfähigkeit von Unternehmen und de-
ren externe Flexibilität, durch Entlassungen und Einstellun-
gen die Beschäftigtenzahl verändern zu können, bilden wich-
tige Voraussetzungen, damit Unternehmen im Struktur-
wandel bestehen können. Nach dem Flexicurity-Ansatz der
Europäischen Kommission soll die mit einer Erhöhung der
externen Flexibilität einhergehende Reduzierung der »Job-
sicherheit« durch eine ausreichende soziale Absicherung
im Fall von Arbeitslosigkeit kompensiert werden. Die von der
Arbeitslosenunterstützung ausgehenden negativen Anreize,
eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, versuchen viele Länder,
durch eine Aktivierung der Arbeitslosen zu überwinden. Sie
wollen dadurch erreichen, dass Arbeitslose schnell wieder
in den Arbeitsmarkt integriert werden und das Ziel einer ho-
hen Beschäftigungsstabilität realisiert wird.

Für die Erhöhung der Arbeitsmarktflexibilität, die Einkom-
menssicherung und die Sicherstellung einer hohen Beschäf-
tigungsstabilität sind in vielen Ländern (und so auch weitge-
hend in den Niederlanden) staatliche Einrichtungen der zen-
tralen Ebene verantwortlich. Ihnen obliegt die Ausgestaltung
und teilweise auch die Implementierung des Kündigungs-
schutzes, der Arbeitslosenunterstützung und der Aktivie-
rungsmaßnahmen. Die Ergebnisse sind nicht immer zufrie-
denstellend. Von den institutionellen Regelungen gehen An-
reizeffekte aus, welche die Arbeitskräftemobilität behindern
und der Beschäftigungsstabilität abträglich sind.

Aus diesem Grund hat die Kommission für Erwerbsbeteili-
gung, welche vom niederländischen Ministerium für Sozia-
les und Beschäftigung mit der Erarbeitung von Reformvor-
schlägen für den Arbeitsmarkt beauftragt worden war, Mit-
te 2008 Vorschläge vorgelegt, welche eine Dezentralisierung
der Verantwortung für die Arbeitsmarktpolitik beinhalten. Ar-
beitgeber, Arbeitnehmer und Gemeinden sollen mehr Ver-
antwortung für eine ausreichende Arbeitskräftemobilität,
für die soziale Absicherung beim Arbeitsplatzwechsel und
für die Sicherstellung von Beschäftigungsfähigkeit und Be-
schäftigungssicherheit für Arbeitnehmer übernehmen. Die-
ses soll durch die Einführung von Beschäftigungskonten und

eine neue Form der Beschäftigungssicherung erreicht wer-
den (vgl. Committee on Labour Market Participation 2008).

Arbeitsmarktflexibilität und soziale Sicherung:
Der Status quo

Der Status quo des niederländischen Arbeitsmarktes ist
durch eine hohe Flexibilität am Rande gekennzeichnet. Teil-
zeitarbeit, befristete Beschäftigungsverhältnisse und Leih-
arbeit sind weit verbreitet und mit einer sozialen Absiche-
rung der Beschäftigten verbunden. Die Kernbelegschaften
unterliegen dagegen einem strengen Kündigungsschutz.
Sie können nur nach einem zeitraubenden Verfahren 
der Arbeitsämter oder gegen hohe Abfindungszahlungen
entlassen werden (vgl. Box 1 sowie Deelen, Jongen und
Visser 2006).

Der dualistische Kündigungsschutz hat zur Folge, dass die
Randbelegschaften in hohem Maße mobil, »Insider« dage-
gen durch eine geringe Mobilität gekennzeichnet sind. Ar-
beitgeber müssen beträchtliche Barrieren überwinden, wenn
sie sich von langjährigen Mitarbeitern trennen wollen. Aber
auch der freiwillige Jobwechsel wird erheblich erschwert,
wenn Arbeitnehmer nur bei einer Kündigung durch den Ar-
beitgeber, nicht aber bei einem freiwilligen Arbeitsplatz-
wechsel eine Abfindung erhalten.

Die dualistische Struktur des Arbeitsmarktes hat darüber hi-
naus zur Folge, dass zu wenig Geld in die Weiterbildung
der Arbeitnehmer investiert wird. Bei den Randbelegschaf-
ten unterbleiben solche Investitionen, weil sie den Arbeit-
gebern wegen der hohen Fluktuation keine Rendite ver-
sprechen. »Insider« andererseits zeigen wenig Interesse an
Weiterbildung, da ihr Arbeitsplatz relativ sicher ist und sie
sich keinen neuen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt
stellen müssen. Die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitneh-
mer wird nur unzureichend gesteigert mit negativen Aus-
wirkungen auf die Produktivitätsentwicklung (vgl. Bovenberg
und Wilthagen 2008, 8).

Die niederländische Arbeitslosenunterstützung
ist dadurch gekennzeichnet, dass in der An-
fangsphase der Arbeitslosigkeit die Lohner-
satzrate eine im internationalen Vergleich mitt-
lere Höhe erreicht. Arbeitslosenunterstützung
wird aber mit 38 Monaten relativ lange ge-
währt, und die Lohnersatzrate wird mit zu-
nehmender Dauer der Arbeitslosigkeit nur we-
nig abgesenkt. Dadurch werden für Arbeits-
lose kaum Anreize geschaffen, eine Erwerbs-
arbeit aufzunehmen (vgl. OECD 2008, 82).

Um die negativen Arbeitsanreize zu kom-
pensieren, werden allerdings Maßnahmen
zur Aktivierung der Arbeitslosen ergriffen. Die

Wolfgang Ochel

Niederlande: Ein neuer Weg zu mehr Flexicurity

Box 1 

Das duale System des niederländischen Kündigungsschutzes 

Um einen Beschäftigten aus personen- oder betriebsbedingten Gründen 
entlassen zu können, stehen einem Arbeitgeber zwei Wege offen. Er kann 

beim zuständigen Arbeitsamt (CWI Centrum voor Werk en Inkomen) eine 
Entlassungsbewilligung beantragen. Wenn diese erteilt wird, muss er 
innerhalb von acht Wochen die Kündigung aussprechen. Dieses Verfahren 

ist in der Regel langwierig und sein Ergebnis unsicher. Oder der 
Arbeitgeber kann beim Amtsgericht (Kantonrechter) eine Klage einreichen, 
um das Verfahren abzukürzen. Gibt das Amtsgericht der Klage statt, setzt 

es den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung fest, ohne dabei an die 
gesetzlichen Kündigungsfristen gebunden zu sein. Gleichzeitig wird der 
Arbeitgeber verpflichtet, eine Abfindung zu zahlen. Das zweite Verfahren ist 

kürzer, sein Ergebnis vorhersehbarer, gleichzeitig aber auch kostspieliger 
für den Arbeitgeber. Das zweite Verfahren erfreut sich zunehmender 
Beliebtheit, insbesondere bei größeren Unternehmen. Mehr als 50% der 

Arbeitgeber wählen heute dieses Verfahren. (Vgl. OECD 2006, Box 3.3; 
Lassche Advocaten 2008) 
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Arbeitsämter führen ein Profiling der Ar-
beitslosen durch, dem sich Maßnahmen von
privaten Vermittlungsfirmen zur Reintegrati-
on der Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt an-
schließen. Bei unzureichenden Suchan-
strengungen werden Sanktionen verhängt
(vgl. OECD 2008, 84–88).

Das Konzept des 
Kommissionsvorschlags

Der Vorschlag der Kommission für Erwerbs-
beteiligung beinhaltet die Einführung von Be-
schäftigungskonten und eine neue Form der
Beschäftigungssicherung.1 Mit diesen Ins-
trumenten soll die Arbeitskräftemobilität er-
höht werden, ohne dass die Arbeitnehmer zwischenzeitlich
arbeitslos werden. Der Wechsel von einem Arbeitgeber zum
anderen soll möglichst reibungslos erfolgen und sozial ab-
gesichert werden. Damit soll unter anderem die Anpas-
sungsfähigkeit an technische Veränderungen erhöht wer-
den. Darüber hinaus soll mit diesen Instrumenten die Be-
schäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer gesteigert werden.
Und es sollen Anreize geschaffen werden, mehr in Weiter-
bildung zu investieren.

Diese Ziele sollen dadurch erreicht werden, dass – wie ge-
sagt – dem einzelnen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie
den Kommunen mehr Entscheidungsbefugnisse übertragen
werden. Ihre Eigenverantwortlichkeit soll gestärkt werden.
Dabei sollen die Anreizmechanismen so ausgestaltet sein,
dass die Arbeitgeber ihre vor der Entlassung stehenden
Beschäftigten bei der Suche nach einem neuen Arbeitge-
ber unterstützen. Ebenso sollen die Arbeitsanreize für den
einzelnen Arbeitnehmer gestärkt werden. Erreicht werden
soll dies durch eine stärkere Internalisierung der gesell-
schaftlichen Kosten der Arbeitslosigkeit.

Beschäftigungskonten

Das Konzept der Beschäftigungskonten beinhaltet eine Art
staatlich verordneten Zwangssparens in Zeiten der Be-
schäftigung zur Vorsorge gegen Einkommensverluste bei
Unterbrechung der Erwerbstätigkeit (insbesondere durch
Arbeitslosigkeit). Arbeitgeber und/oder Arbeitnehmer zah-
len dabei einen staatlich festgelegten Beitrag auf das indi-
viduelle Beschäftigungskonto eines Arbeitnehmers ein. Bei
Verlust des Arbeitsplatzes oder bei einer anderen Unter-
brechung der Beschäftigung kann der Arbeitnehmer einen

nach oben begrenzten Betrag von seinem Konto abheben,
um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Bei einem Wechsel
des Arbeitgebers nehmen die Arbeitnehmer ihr Beschäfti-
gungskonto mit.

Die Befürworter von Beschäftigungskonten betonen, dass
diese mit weniger Fehlanreizen als die existierenden Syste-
me der Arbeitslosenunterstützung verbunden sind. Be-
schäftigte, die auf ihre eigenen Konten einzahlen, kommen
in vollem Umfang in den Genuss der Einzahlungen und da-
mit des Ertrags ihrer Beschäftigung. Der Anreiz zu arbeiten
erhöht sich dadurch. Arbeitslose, die Abhebungen von ih-
ren Konten vornehmen, verringern das ersparte Vermögen,
das ihnen für die Zukunft zur Verfügung steht. Sie haben da-
durch einen größeren Anreiz, einen Arbeitsplatz zu suchen,
als im bestehenden System der Arbeitslosenversicherung
(vgl. Boss, Brown und Snower 2007; Valentini 2008).

Bei ihrem Vorschlag, Beschäftigungskonten einzuführen,
wurde die Kommission für Erwerbsbeteiligung von der Pra-
xis einiger lateinamerikanischer Länder, insbesondere aber
von der im Jahre 2003 in Österreich eingeführten »Abferti-
gung Neu« inspiriert (vgl. Baris 2006). Bei dem österrei-
chischen System zahlen Arbeitgeber 1,53% des Bruttolohns
auf individuelle Beschäftigungskonten ein. In Zeiten der Ar-
beitslosigkeit werden die ersparten Vermögen von den Ar-
beitnehmern zur Sicherung des Lebensunterhalts genutzt 
(vgl. Box 2).

Die neuen Beschäftigungskonten sollen das seit Anfang 2006
in den Niederlanden bestehende System des Leben be-
gleitenden Sparens ersetzen.2 Bei diesem System können
Arbeitnehmer steuerbegünstigt bis zu 12% ihres Bruttolohns
pro Jahr und bis zu 210% des Bruttojahreslohns insgesamt
sparen. Sie können daraus den Lebensunterhalt in Zeiten

Box 2 
»Abfertigung Neu« in Österreich 

Bis zum Jahr 2003 waren Arbeitgeber im privaten Sektor in Österreich 
verpflichtet, gekündigten Arbeitnehmern eine Abfindung zu zahlen, sofern 
diese mindestens drei Jahre in ihrem Unternehmen ohne Unterbrechung 
beschäftigt waren. Die Höhe der Abfindung richtete sich nach der Höhe des 
letzten Bruttogehalts und der Dauer der Betriebszugehörigkeit. 
Durch das betriebliche Mitarbeitervorsorgegesetz (»Abfertigung Neu«) wurde 
das alte Abfindungssystem durch ein System der Beschäftigungskonten er-
setzt. Arbeitgeber werden dadurch verpflichtet, für neu geschaffene Be-
schäftigungsverhältnisse 1,53% des Bruttolohns auf das Beschäftigungskonto 
des einzelnen Arbeitnehmers einzuzahlen (diese Konten werden von einem 
Fonds gemanaget). Sowohl bei freiwilliger als auch bei unfreiwilliger Be-
endigung eines Beschäftigungsverhältnisses kann der Arbeitnehmer eine 
»Abfindung« aus seinem Beschäftigungskonto (entsprechend den Be-
dingungen des alten Abfindungssystems) erhalten. Er kann die eingezahlten 
Mittel aber auch nicht beanspruchen, sie von neuen Arbeitgebern weiter 
auffüllen lassen und sie erst beim Renteneintritt auflösen. (Vgl. OECD 2006, 
Box 3.3; Hofer 2007; OECD 2008, Box 3.5) 

1 Dieses sind die beiden Hauptelemente von Teil 2 des Vorschlags. Teil 1 ist
auf die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung, Teil 3 auf die Heraufsetzung
des Renteneintrittsalters gerichtet (vgl. Committee on Labour Market Par-
ticipation 2008). Teil 1 und Teil 3 werden hier nicht diskutiert.

2 Auch das Sparsystem für Beschäftigte soll in das neue System der Be-
schäftigungskonten aufgehen.
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unbezahlten »Urlaubs« bestreiten. Das ersparte Vermögen
kann für Weiterbildung, Elternurlaub, Frühverrentung, als
Sabbatical usw. verwendet werden. Sofern sich der Arbeit-
nehmer mit 70% seines bisherigen Arbeitslohns begnügt,
kann er auf diese Weise bis zu drei Jahre unbezahlten »Ur-
laub« nehmen. Das System Leben begleitenden Sparens ist
bisher, insbesondere von Arbeitnehmern mit geringem Ein-
kommen, kaum genutzt worden (vgl. Bovenberg und Wilt-
hagen 2008, 14; OECD 2008, Box 3.2).

Die neuen Beschäftigungskonten sollen personenbezogen
sein und bei einem Arbeitsplatzwechsel mit übertragen wer-
den. Sie sollen Arbeitnehmer in die Lage versetzen, ihr Le-
ben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten und sie vom
aktuellen Arbeitgeber unabhängiger machen. Sie sollen der
Sicherung des Lebensunterhalts in Zeiten der Unterbrechung
der Erwerbstätigkeit, aber auch der Aufstockung des Ein-
kommens bei Frühverrentung oder bei Wechsel in eine ge-
ringer bezahlte Erwerbstätigkeit dienen. Die Beschäfti-
gungskonten sollen aus Pflichtbeiträgen der Arbeitgeber,
freiwilligen Beiträgen der Arbeitnehmer, tarifvertraglich ver-
einbarten Beiträgen und Steuermitteln gespeist werden. Ar-
beitgeber sollen durch das neue System nicht stärker be-
lastet werden als bisher. Dies könnte durch den Wegfall der
bisher üblichen Abfindungen bei Kündigungen durch den
Arbeitgeber erreicht werden (vgl. Committee on Labour Mar-
ket Participation 2008).

Beschäftigungssicherung

Neben der Einführung von Beschäftigungskonten soll das
bestehende System der Beschäftigungssicherung ersetzt
werden. Damit soll erreicht werden, dass Beschäftigte, von
denen sich ein Unternehmen trennen will, nicht arbeitslos
werden, sondern direkt an einen neuen Arbeitgeber weiter-
vermittelt werden. Es soll eine »Job-zu-Job-Sicherheit« er-
zielt werden.

Das System soll drei aufeinander folgende Phasen von je-
weils sechs Monaten Dauer beinhalten:

– Nach der Kündigung soll der Arbeitgeber dem Beschäf-
tigten 80 bis 100% seines bisherigen Lohns weiterzahlen.
Während dieser Transferphase kann sich der Arbeitneh-
mer in vollem Umfang der Suche nach einer neuen Stelle
widmen. Der Arbeitgeber soll ihn dabei unterstützen. Am
Ende der sechs Monate werden die Bemühungen des
Arbeitnehmers und des Arbeitgebers überprüft.

– Dem schließt sich die Reintegrationsphase an, die von
einer Organisation des Wirtschaftszweiges, in dem der
Arbeitnehmer bisher beschäftigt war, in einem noch zu
präzisierenden Verfahren finanziert wird. Während dieser
Zeit unterstützen staatliche oder private Vermittlungsfir-
men den Arbeitnehmer bei der Stellensuche.

– War auch diese Phase erfolglos, übernimmt die Kom-
mune die Finanzierung, während sich die Vermittlungs-
firma zusammen mit dem Arbeitslosen weiter um eine
neue Stelle bemüht.

Das neue Beschäftigungssicherungssystem erleichtert Ent-
lassungen dadurch, dass die langwierigen administrativen
Verfahren bei den Arbeitsämtern entfallen (vgl. Box 1) und
durch kalkulierbare Lohnfortzahlungen ersetzt werden. Auf
der anderen Seite können Arbeitnehmer weiterhin gegen un-
gerechtfertigte Kündigungen vorgehen, allerdings nur wäh-
rend des ersten Monats nach der Kündigung (vgl. Boven-
berg, Wilthagen und Bekker 2008).

Das neue Beschäftigungssicherungssystem soll so ausge-
staltet werden, dass der Arbeitgeber die Kosten der von ihm
vorgenommenen Entlassungen teilweise mit trägt, indem
er den Lohn der entlassenen Arbeitnehmer während einer
Dauer von sechs Monaten weiterzahlen muss. Die Beteili-
gung an den Kosten der Arbeitslosigkeit dürfte dazu füh-
ren, dass die Arbeitgeber diese bei ihren Kündigungen be-
rücksichtigen und dadurch effizientere Entscheidungen tref-
fen (vgl. Blanchard und Tirole 2008). Die Internalisierung
der Kosten könnte zur Folge haben, dass Unternehmen ins
Humankapital ihrer Beschäftigten investieren, um Entlas-
sungen zu vermeiden. Arbeitgeber dürften auch versuchen,
die Dauer der Arbeitsuche in Phase I zu verkürzen, indem
sie die entlassenen Arbeitnehmer bei der Arbeitsuche 
unterstützen.

Durch die Verknüpfung des Systems der Beschäftigungssi-
cherung mit dem individueller Beschäftigungskonten ge-
hen sowohl auf die Arbeitgeber als auch auf die Arbeitneh-
mer Anreize aus, die Beschäftigungsfähigkeit der Arbeit-
nehmer zu erhöhen und, im Falle von Entlassungen, die
Suche nach einem neuen Arbeitsplatz zu intensivieren bzw.
solche Suchanstrengungen zu unterstützen. Die Befürwor-
ter dieses Vorschlags gehen davon aus, dass bei Einführung
dieses Systems wesentliche Teile des jetzigen Kündi-
gungsschutzsystems und der Arbeitslosenversicherung
überflüssig werden.

Ausblick

Die Reaktionen auf den hier vorgestellten Teil 2 des Vor-
schlags der Kommission für Erwerbsbeteiligung sind in den
Niederlanden unterschiedlich ausgefallen. Nach den Beob-
achtungen von Grünell (2008) fielen die Stellungnahmen der
Regierungsparteien weitgehend positiv aus. Auch die Ar-
beitgeberverbände reagierten weitgehend zustimmend. Sie
betonten allerdings, dass die vorgeschlagenen Reformen
nicht mit Kostensteigerungen und zusätzlichen administra-
tiven Belastungen für die Unternehmer verbunden sein dürf-
ten. Unzumutbare Belastungen sehen sie allerdings auf klei-
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ne und mittlere Unternehmen zukommen durch die Lohn-
fortzahlung in Phase I und die Anforderung, die entlasse-
nen Arbeitnehmer bei der Stellensuche zu unterstützen.
Bei den Gewerkschaften halten sich Zustimmung und Vor-
behalte in etwa die Waage. Sie bezweifeln, dass Gering-
verdiener in der Lage sein werden, die neuen Beschäfti-
gungskonten – wie geplant – zu nutzen. Außerdem sind sie
skeptisch, dass die Arbeitslosigkeit so weit abgebaut wer-
den kann, dass das System der Arbeitslosenunterstützung
abgeschafft werden kann.
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Der ifo Geschäftsklimaindikator für die gewerbliche Wirt-
schaft Deutschlands ist im Dezember deutlich gesunken.
Er setzt somit seine Abwärtsbewegung fort, die seit über
einem Jahr anhält. Dabei dominiert dieses Mal die Ver-
schlechterung der Geschäftslage. Die pessimistischen Er-
wartungen der vergangenen Monate werden Realität: Ver-
mehrt berichten die Befragungsteilnehmer von einer unbe-
friedigenden Geschäftslage. Hinsichtlich der Geschäftsent-
wicklung im kommenden halben Jahr sind sie nahezu un-
verändert skeptisch. Der Abschwung hat nun insbesonde-
re die deutsche Industrie voll erfasst. Zwar hat diese sich in
den vergangenen Jahren größtenteils sehr gut aufgestellt,
doch wird sie nun mit voller Wucht von der internationalen
Entwicklung getroffen.

Verantwortlich für die Verschlechterung des Geschäftskli-
mas sind vor allem die Meldungen aus dem verarbeitenden
Gewerbe. Hier berichten die Firmen von einer erheblich
schlechteren Geschäftslage, und auch für den weiteren Ge-
schäftsgang sind sie skeptischer als im Vormonat. Ebenfalls
gesunken ist der Geschäftsklimaindex im Großhandel. Da-
gegen verbesserte sich das Geschäftsklima im Einzelhan-
del und blieb im Bauhauptgewerbe annähernd stabil.

Das ifo Beschäftigungsbarometer für die gewerbliche Wirt-
schaft Deutschlands zeigt im Dezember einen baldigen Be-
schäftigungsabbau an. Ihre Personalplanungen haben die
Unternehmen deutlich nach unten angepasst. Die Rezessi-
on der deutschen Wirtschaft wird daher im kommenden Jahr
am Arbeitsmarkt sichtbar.

Die Befragungsteilnehmer im verarbeitenden Gewerbe be-
werten ihre derzeitige Geschäftssituation deutlich ungüns-
tiger als im November. Die Nachfragesituation hat sich er-
heblich verschlechtert, und die vorhandenen Auftragsbe-
stände sind stark gesunken. Die Lagerbestände an unver-
kauften Fertigwaren werden nochmals häufiger als zu groß
befunden. Die Beschäftigungsperspektiven haben sich er-
neut verdüstert. Der Anteil der Firmen, die mit Überstunden
arbeiten, hat merklich abgenommen. Zwar wird Kurzarbeit
derzeit nur wenig in Anspruch genommen, doch planen
knapp 30% der befragten Unternehmen, in den nächsten
Monaten diesen Weg zu gehen. Kaum eine Industriebran-
che kann sich der Tendenz zur Kurzarbeit und zur Perso-
nalreduktion entziehen. Besonders die Investitionsgüterin-
dustrie leidet unter dem globalen Abschwung, die Unter-
nehmen rechnen verstärkt mit einer Abschwächung des Aus-
landsgeschäfts. Im Fahrzeugbau fürchten die Hersteller ei-
nen nahezu dramatischen Rückgang der Exporte. Dem-
entsprechend hoch ist der Anteil an Firmen, die Kurzarbeit

Klaus Abberger

ifo Konjunkturtest Dezember 2008 in Kürze1

1 Die ausführlichen Ergebnisse des ifo Konjunkturtests, Ergebnisse von
Unternehmensbefragungen in den anderen EU-Ländern sowie des Ifo
World Economic Survey (WES) werden in den »ifo Konjunkturperspekti-
ven« veröffentlicht. Die Zeitschrift kann zum Preis von 75,– EUR/Jahr
abonniert werden.
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in Erwägung ziehen. Die Fahrzeugbauer sind hier nicht 
allein, auch in der Metallerzeugung und -bearbeitung 
wird intensiv mit diesem Instrument geplant. Gemäßigter
ist die Verschlechterung des Geschäftsklimas bei den Kon-
sumgüterherstellern. Dennoch planen auch hier die Befra-
gungsteilnehmer, den Personalstamm etwas zu reduzie-
ren. Insgesamt rechnen die Unternehmen in allen Branchen
des verarbeitenden Gewerbes mit einer weiteren Ver-
schlechterung der Geschäftslage in den kommenden
sechs Monaten.

Im Bauhauptgewerbe ist das Geschäftsklima nahezu un-
verändert. Die Klagen über den Auftragsbestand haben nicht
weiter zugenommen. Die Reichweite der Auftragsbestände
hat sich nicht verändert, und die Geräte sind ähnlich stark
ausgelastet wie im Vorjahr. Die Aussicht auf die Konjunk-
turpakete hat bislang nicht zu Preisanhebungen geführt. Die
Unternehmen rechnen im Gegenteil vermehrt mit Preisan-
passungen nach unten. Während sich die momentane Ge-
schäftslage im Tiefbau, im Wohnungsbau und im öffentli-
chen Hochbau kaum verändert hat, sind die Unternehmen
im gewerblichen Bau unzufriedener mit ihrer Geschäftssi-
tuation als im November. Die Reichweite der Auftragsbe-
stände hat sich im gewerblichen Bau im Vergleich zum Vor-
jahresmonat sichtlich verkürzt. Insgesamt ist das Bau-
hauptgewerbe aber momentan ein Wirtschaftsbereich, der
sich relativ stabil präsentiert. 

Im Großhandel hat sich das Geschäftsklima weiter abge-
kühlt. Die Befragungsteilnehmer sind mit ihrer Geschäfts-
situation vermehrt unzufrieden. Die Umsätze werden im Ver-
gleich zum Vorjahr schlechter eingestuft, und die Lagerbe-
stände sind den Unternehmen vermehrt zu groß. Das Or-
dervolumen an neuen Waren wollen sie daher weiter redu-
zieren. Preisanhebungen planen die Großhändler insgesamt
nicht mehr. Damit hat sich der im Sommer noch deutlich
vorhandene Preisauftrieb nahezu aufgelöst. Die Ver-
schlechterung des Geschäftsklimas zeigt sich sowohl im
Konsumgütergroßhandel als auch im Produktionsverbin-
dungshandel. In beiden Bereichen sind die Befragungs-
teilnehmer mit ihrer augenblicklichen Geschäftslage unzu-
friedener und blicken kritischer auf die Entwicklung im kom-
menden halben Jahr.

Der Geschäftsklimaindex im Einzelhandel konnte sich von
seinem kräftigen Rückgang im November wieder leicht er-
holen. Zwar bewerten die Einzelhändler ihre derzeitige Si-
tuation etwas ungünstiger, doch hat ihre Skepsis in Bezug
auf die weitere Entwicklung abgenommen. Mit der Bestel-
lung neuer Waren wollen sich die Befragungsteilnehmer den-
noch weiter zurückhalten. Preisanhebungen planen die Ein-
zelhändler insgesamt nicht mehr. Sowohl bei Verbrauchs-
gütern als auch bei Gebrauchsgütern sind die Händler zu
Preiszugeständnissen bereit. Bei Nahrungs- und Genuss-
mitteln sind noch Preisanhebungen vorgesehen, allerdings
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nimmt der Preisauftrieb auch hier seit dem zurückliegen-
den Sommer kontinuierlich ab. Etwas entspannt hat sich die
Situation bei den Tankstellen: Das Geschäftsklima hat sich
verbessert. Die Befragungsteilnehmer bewerten ihre der-
zeitige Lage weniger negativ und sind auch nicht mehr so
pessimistisch hinsichtlich der weiteren Entwicklung wie im
Vormonat. Der Einzelhandel mit Kfz berichtet von einer sehr
schlechten Geschäftslage. Den Geschäften im kommenden
halben Jahr blicken sie zwar nicht mehr ganz so pessimis-
tisch entgegen wie November, doch sind sie weiterhin über-
aus reserviert. Insgesamt hat sich das Geschäftsklima im
Einzelhandel – trotz der jüngsten Verbesserung – im bishe-
rigen Jahresverlauf tendenziell abgekühlt. Ein kräftiger Kon-
junkturimpuls über den Einzelhandel auf den Konsum ist da-
her derzeit nicht feststellbar. 

Der Geschäftsklimaindikator für das Dienstleistungsge-
werbe2 Deutschlands ist im Dezember deutlich gesun-
ken. Die befragten Unternehmen haben die Bewertung
ihrer Geschäftslage erheblich nach unten angepasst und
berichten zum ersten Mal seit über drei Jahren von einer
lediglich befriedigenden Geschäftssituation. Hinsichtlich
der Geschäftsentwicklung in den nächsten sechs Mona-
ten sind sie zudem noch etwas skeptischer als im No-
vember. Die Unternehmen rechnen mit einer sinkenden
Nachfrage und wollen ihre Mitarbeiterzahl in den nächs-
ten Monaten etwas reduzieren. Im Bereich Güterverkehr
ist der Geschäftsklimaindikator erneut kräftig gefallen. Die
Unternehmen schätzen ihre Geschäftssituation erheblich
schlechter ein und sind auch für den weiteren Geschäfts-
verlauf pessimistisch. Die Nachfrage hat sich abge-
schwächt, und die Umsätze werden gegenüber dem Vor-
jahresmonat sichtlich negativer eingestuft. Auch für die
kommenden Monate rechnen die Befragungsteilnehmer
mit einem Nachfragerückgang und wollen dementspre-
chend Personal abbauen. Trotz der bald in Kraft treten-
den Erhöhung der Mautgebühren planen sie Preisab-
schläge. Die Firmen, die im Bereich Frachtumschlag, La-
gerei tätig sind, berichten von einer befriedigenden Ge-
schäftslage und haben damit ebenfalls ihre Bewertung
zurückgenommen. Darüber hinaus befürchten sie eine
deutliche Abschwächung der Geschäftstätigkeit in den
nächsten sechs Monaten. Ihren Beschäftigtenstamm wol-
len sie ebenfalls reduzieren. Von der Tendenz zur Perso-
nalreduzierung können sich die Unternehmens-, Public-
Relations-Beratungen sowie die Datenverarbeitungs-
dienstleister abkoppeln. Diese Unternehmen berichten von
einer vorwiegend guten Geschäftslage, wenngleich sie nicht
mehr so positiv ist wie im Sommer. Obwohl sie von einem
leicht nachgebenden Geschäftsverlauf in den kommenden
sechs Monaten ausgehen, planen sie ihre Belegschafts-
zahl behutsam aufzustocken. Speziell Softwarehäuser stel-
len zusätzliches Personal ein. 

2 In den Ergebnissen für die »gewerbliche Wirtschaft« nicht enthalten.
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